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Mainz, im März 2003

Gemäß § 7 des Landesgesetzes über den Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz lege ich hiermit meinen schriftlichen Be-
richt über die Tätigkeit des Bürgerbeauftragten im Jahr 2002 vor. Es handelt sich hierbei um den letzten Jahresbericht meiner ersten
Amtszeit, die zum 31. Dezember 2002 endete. 

Die Anzahl der Neueingaben liegt wieder auf dem bisherigen Niveau; an den Belastungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Büro des Bürgerbeauftragten, den Mitgliedern des Petitionsausschusses und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landtags-
verwaltung hat sich nichts geändert. Diesen sowie auch allen Verwaltungen, die von den Eingaben betroffen waren, gilt mein Dank
für ihre engagierte Mitarbeit. Ein Wort des Dankes hat auch Herr Ministerialrat Peter Schöpflin im Büro des Bürgerbeauftragten,
der zum wiederholten Male die federführende Bearbeitung des Jahresberichts vorgenommen hat, verdient. 

Wie schon in der Vergangenheit gab es auch 2002 wieder zahlreiche Themen, die die Bürgerinnen und Bürger besonders bewegt
haben. Die dabei gemachten Erfahrungen werde ich auch in meiner zweiten Amtszeit zum Anlass nehmen, wieder entsprechende
Anregungen und Hinweise an die jeweils Verantwortlichen zu geben.

Ullrich Galle
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1. Teil – Allgemeiner Arbeitsbericht

Anzahl und Schwerpunkte der Eingaben

Die Zahl der Neueingaben 2002 lag bei 3 067. Hiervon waren 2 774 Eingaben zulässig. Hiermit ist zwar ein gewisser Rückgang im
Vergleich zum Vorjahr festzustellen. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es sich im Vorjahr um einen Höchststand
handelte, sodass jetzt wieder das durchschnittliche Niveau der Vorjahre erreicht worden ist. Es ist auch zu erwähnen, dass die An-
zahl der Neueingaben in den vorhergehenden Jahren insgesamt erst viermal über 3 000 lag. Die Arbeitsbelastung des Bürgerbeauf-
tragten sowie seines Büros liegt somit nach wie vor auf einem hohen Niveau. Dies zeigt sich beispielsweise neben dem sich hieraus
ergebenden Schriftverkehr auch an der Anzahl der geführten Telefonate, die im gesamten Jahr weit über 6 000 liegt. Hierbei ist
festzuhalten, dass Telefongespräche nicht nur im Zusammenhang mit der Bearbeitung von anhängigen Petitionsverfahren erfolgen,
sondern vielfach Bürgerinnen und Bürger sich bereits im Vorfeld zu beabsichtigten Eingaben an den Bürgerbeauftragten be-
ziehungsweise sein Büro wenden. In diesen Fällen wird jeweils ausführlich erörtert, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraus-
setzungen eine Eingabe eingelegt werden könnte. 

Ein Vergleich mit der Statistik des Vorjahres zeigt, dass sich die Schwerpunkte bei den Eingaben kaum verschoben haben. Die Be-
reiche Ordnungsverwaltung mit 18,3 % und Sozialwesen mit 18,2 % liegen nach wie vor an der Spitze. Es folgen die Bereiche
Rechtspflege mit 12,4 % und Bauplanungs- und Bauordnungsrecht mit 11,7 %. Ein deutlicher Rückgang war lediglich im Bereich
Gemeindeverfassungsrecht/Kommunales Abgabenrecht mit 10,6 % auf 8,8 % zu verzeichnen, womit dieses Sachgebiet von der
fünften auf die siebte Stelle zurückfiel. 

Wie bereits in den Vorjahren bilden die Bereiche Sozialhilfe, Ausländerwesen, Strafvollzug, Bauaufsicht und Straßenverkehrsrecht
die Schwerpunkte. Hierbei nehmen erneut die Petitionen aus dem Bereich Sozialhilfe die Spitzenposition ein. Ihr Anteil an der Ge-
samtzahl ist erneut gestiegen, und zwar von 10 % auf 11 %. An zweiter Stelle liegen erneut die Petitionen zu Fragen des Aus-
länderwesens. Der Anteil an den Gesamteingaben ist mit 9,5 % konstant geblieben. 

Die Eingaben zu den verschiedenen Bereichen des Strafvollzugs sind zwar zurückgegangen, liegen jedoch immer noch deutlich über
dem Jahr 2000. 

Die Eingaben zu Baugenehmigungsverfahren und Abrissverfügungen liegen trotz eines kleinen Rückganges nach wie vor auf einem
hohen Niveau.

Auf die Entwicklung im Einzelnen wird nachstehend im Tätigkeitsbericht näher eingegangen. 

Form der Eingaben

Bei der Erfassung von Eingaben im Büro des Bürgerbeauftragten wird unterschieden, ob diese schriftlich, in einem Gespräch oder
in einem Telefongespräch eingelegt werden. Hierbei setzte sich der bereits im Vorjahr zu beobachtende Trend fort, dass der An-
teil der schriftlich eingelegten Eingaben steigt. Er liegt nunmehr bei 60,1 % gegenüber 56,9 % im Vorjahr. Entsprechend ging der
Anteil der persönlichen Eingaben von 22,7 % auf 20,6 % und der telefonischen Eingaben von 20,4 % auf 19,3 % zurück. 

Eingaben nach dem Wohnsitz der Petentinnen und Petenten

Im Büro des Bürgerbeauftragten werden Eingaben unter anderem auch nach dem Wohnsitz der Petentinnen und Petenten in den
kreisfreien Städten und Landkreisen erfasst. Die Vergleichbarkeit wird dadurch sichergestellt, dass der Anteil der Eingaben bezogen
auf 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner einer Stadt oder eines Landkreises errechnet wird. 

Nicht in diese Berechnung einbezogen werden Eingaben von Personen, die in anderen Bundesländern oder im Ausland leben oder
sich in den Vollzugsanstalten befinden. 

Durchschnittlich wandten sich im Berichtsjahr 6,6 von 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern des Landes Rheinland-Pfalz an
den Bürgerbeauftragten. Entsprechend dem Rückgang der Gesamtzahl der Eingaben stellt dies gegenüber dem Vorjahr eine
Minderung von 0,5 dar. 

Wie bereits in den Vorjahren erwiesen sich die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Mainz erneut als die Eingabefreudigsten,
wobei eine Steigerung von 11,7 auf 14,1 pro 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner zu verzeichnen ist. Den zweiten Platz belegen
nunmehr die Einwohnerinnen und Einwohner des Donnersbergkreises mit 10,8 Eingaben pro 10 000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner. Diese Stelle war im Vorjahr noch vom Rhein-Hunsrück-Kreis eingenommen worden, bei dem sich die Bezugszahl im Jahr
2002 auf 7,2 verringerte. An dritter Stelle liegt nunmehr der Landkreis Cochem-Zell mit 9,7 gefolgt vom Landkreis Bernkastel-Witt-
lich mit 9,3 Eingaben pro 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner. 

Die wenigsten Eingaben je 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner kamen mit jeweils 3,1 aus den Städten Frankenthal und Lud-
wigshafen. Der eingabeschwächste Landkreis ist der Landkreis Südliche Weinstraße mit 3,4 Eingaben. 
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Abschließend bearbeitete Eingaben

Insgesamt wurden im Berichtsjahr vom Bürgerbeauftragten 4 071 Eingaben bearbeitet. Diese Zahl ergibt sich aus den Neueingängen
im Berichtsjahr und den unerledigten Eingaben aus den Vorjahren. 

Abgeschlossen wurden im Jahr 2002 insgesamt 2 985 Eingaben.

Von den im Jahr 2002 erledigten 2 985 Eingaben waren 439 unzulässig und 2 546 zulässig. Als von vornherein unzulässig erwiesen
sich 293 Eingaben, bei 146 Eingaben trat die Unzulässigkeit im Laufe des Verfahrens, etwa durch Erhebung einer Klage, ein oder
ergab sich aus anderen Umständen. 

Von den im Jahr 2002 abschließend bearbeiteten 2 546 zulässigen Eingaben wurden 431 einvernehmlich und 26 teilweise einver-
nehmlich erledigt. Auf andere Art und Weise konnte im Berichtsjahr 1 074 Petentinnen und Petenten weitergeholfen werden, so-
dass 72,7 % der zulässigen Eingaben im Sinne der Petentinnen oder Petenten oder mit einer weiterführenden Hilfe abgeschlossen
werden konnten. 

Bürgernähe durch Sprechtage

In der bisherigen Amtszeit des Bürgerbeauftragten nahmen die Sprechtage einen hohen Stellenwert ein. Auch im Berichtszeitraum
wurden diese mit Bürgerinnen und Bürgern in den Kreisverwaltungen, Stadtverwaltungen und Verbandsgemeinden des Landes
sowie am Dienstsitz des Bürgerbeauftragten in Mainz abgehalten. 

Die wichtigste Voraussetzung für die effektive Durchführung von Außensprechtagen ist die entsprechende Information der Bür-
gerinnen und Bürger. Um zu prüfen, ob die Informationsmöglichkeiten ausreichend ausgeschöpft sind, wurden im Berichtszeit-
raum die Bürgerinnen und Bürger bei den Außensprechtagen um Auskunft gebeten, wie sie auf die Möglichkeit, den Bürgerbeauf-
tragten in Anspruch zu nehmen sowie den Außensprechtag aufmerksam geworden sind. Hierbei wurde in den weitaus meisten
Fällen angegeben, durch die Presse aufmerksam geworden zu sein. Andere erhielten die erforderlichen Informationen von einer
Behörde oder von Bekannten. Hingegen wurden Videotext und Internet verhältnismäßig selten genutzt. In einigen Fällen erfolgte
die Information auch durch die örtliche Landtagsabgeordnete beziehungsweise den örtlichen Landtagsabgeordneten. 

Um auch blinden und gehörlosen Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zum Bürgerbeauftragten zu erleichtern, war erstmals seit
Bestehen des Amtes des Bürgerbeauftragten vorgesehen, spezielle Sprechtage für diesen Personenkreis anzuberaumen. Die Vorbe-
reitungen erfolgten in Absprache mit dem Landesblindenverband Rheinland-Pfalz und dem Blinden- und Sehbehindertenverein
Rheinhessen sowie mit dem Bundesverband Lautsprache und Integration für Gehörlose, dem Landesverband der Gehörlosen Rhein-
land-Pfalz sowie dem Pfalzinstitut für Hörsprachbehinderte. Den genannten Institutionen sei für die Mithilfe ausdrücklich gedankt. 

Leider fanden diese Angebote keine Resonanz.

Insgesamt hat der Bürgerbeauftragte im Jahr 2002 an 43 Sprechtagen mit 812 Bürgerinnen und Bürgern gesprochen. 355 davon waren
weiblich, 457 männlich. Die folgende Statistik gibt einen Überblick darüber, in welchen Gebieten und Verwaltungen der Bürger-
beauftragte im Jahr 2002 Außensprechtage angeboten hat:

Sprechtage des Bürgerbeauftragten 2002

Kreisverwaltung Germersheim, 76726 Germersheim 
Kreisverwaltung Alzey-Worms, 55232 Alzey
Kreisverwaltung Ludwigshafen, 67063 Ludwigshafen

Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises, 55469 Simmern
Kreisverwaltung des Donnersbergkreises, 67292 Kirchheimbolanden
Kreisverwaltung Ahrweiler, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Kreisverwaltung Kaiserslautern, 67657 Kaiserslautern
Kreisverwaltung Cochem-Zell, 56812 Cochem
Stadtverwaltung Pirmasens, 66953 Pirmasens

Kreisverwaltung Bad Dürkheim, 67098 Bad Dürkheim
Kreisverwaltung Bitburg-Prüm, 54634 Bitburg
Kreisverwaltung Kusel, 66869 Kusel
Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis, 56130 Bad Ems
Kreisverwaltung Trier-Saarburg, 54292 Trier

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, 76829 Landau
Kreisverwaltung Daun, 54550 Daun
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Kreisverwaltung Mainz-Bingen, 55128 Ingelheim
Kreisverwaltung Altenkirchen, 57610 Altenkirchen
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 54516 Wittlich
Stadtverwaltung Sinzig, 53489 Sinzig
Kreisverwaltung des Westerwaldkreises, 56410 Montabaur

Kreisverwaltung Birkenfeld, 55765 Birkenfeld
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 56068 Koblenz
Kreisverwaltung Bad Kreuznach, 55543 Bad Kreuznach
Verbandsgemeindeverwaltung Rülzheim, 76761 Rülzheim
Kreisverwaltung Neuwied, 56564 Neuwied

Stadtverwaltung Worms, 67545 Worms
Finanzamt Simmern, 55469 Simmern
Stadtverwaltung Ludwigshafen, 67059 Ludwigshafen
Blinden- und Sehbehindertenheim Mainz, 55131 Mainz
Verbandsgemeinde Rockenhausen, 67806 Rockenhausen
Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Stadtverwaltung Neustadt/Weinstraße, 67433 Neustadt/Weinstraße
Dazu kamen zehn Sprechtage im Büro in Mainz.

Wiederwahl des Bürgerbeauftragten

Da die Amtszeit des Bürgerbeauftragten Ullrich Galle zum 31. Dezember 2002 endete, hatte der Landtag Rheinland-Pfalz über die
Neu- beziehungsweise Wiederwahl des Bürgerbeauftragten zu entscheiden. Mit gemeinsamem Wahlvorschlag der Fraktionen der
SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurde Ullrich Galle zur Wiederwahl vorgeschlagen (Drucksache 14/1583). Die
Wiederwahl erfolgte sodann in der Plenarsitzung des Landtags am 6. November 2002 mit 86 Ja-Stimmen, sieben Nein-Stimmen
und sechs Enthaltungen bei 99 abgegebenen gültigen Stimmen. Dies war das beste Ergebnis, das bisher bei der Wahl beziehungs-
weise Wiederwahl eines Bürgerbeauftragten erzielt worden ist. 

Nachfolgend einige Pressestimmen zur Wiederwahl: 
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Verfassungsgerichtliche Entscheidung zum Petitionsverfahren

Von besonderem Interesse für die Arbeit des Bürgerbeauftragten ist ein Beschluss des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz,
mit dem die Verfassungsbeschwerde eines Petenten zurückgewiesen wurde. Der Petent hatte die Wiederaufnahme eines staatsan-
waltschaftlichen Ermittlungsverfahrens, das auf seine Anzeige hin eingeleitet, dann aber eingestellt worden war, begehrt. Die Er-
mittlungen des Bürgerbeauftragten hatten ergeben, dass die Staatsanwaltschaft auch unter Berücksichtigung des Vorbringens im
Petitionsverfahren keinen Anlass sah, die Ermittlungen wieder aufzunehmen. Durch die entsprechende Mitteilung des Bürgerbe-
auftragten sah sich der Petent „benachteiligt“.

Der Verfassungsgerichtshof hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass eine Verletzung des Rechts gemäß Art. 11 der Landesver-
fassung nicht ersichtlich ist. Im Anschluss an seine bisherige Rechtsprechung hat der Verfassungsgerichtshof in diesem Zusammen-
hang ausgeführt, dass das Petitionsrecht keinen Anspruch darauf verleiht, Art und Umfang der sachlichen Prüfung der Petition
einer gerichtlichen Kontrolle zu unterziehen. Der Petent kann daher vom Verfassungsgericht nicht verlangen, dass seine Petition
in einer bestimmten, von ihm gewünschten Form beschieden wird. 

Keine Kostentragungspflicht in Petitionsverfahren

Ein Petent wollte mit einer Legislativ-Eingabe erreichen, dass sich eine Kostentragungspflicht für Beschwerdeführer ergibt, wenn
sich die Beschwerde als haltlos erweist. Das Ministerium des Innern und für Sport erklärte hierzu in seiner Stellungnahme, dass das
subjektiv öffentliche Petitionsrecht durch Kostenregelungen weder tatsächlich unmöglich gemacht noch in sachlich unvertretbarer
Weise erschwert werden soll, selbst wenn sich die Beschwerde als unberechtigt erweist. Um ein möglichst unbeeinträchtigtes
Petitionsrecht sicherzustellen, darf eine Gebührenregelung nicht zur Folge haben, dass seine Ausübung von der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit abhängt. Unbemittelte oder Minderbemittelte müssen demnach das Petitionsrecht in gleicher Art und in
gleichem Umfang wie wirtschaftlich besser gestellte Personen wahrnehmen können. Hinzu käme die praktische Schwierigkeit bei
der Ausgestaltung einer entsprechenden Gebührenregelung für unberechtigte Beschwerden, da dem verfassungsrechtlichen Be-
stimmtheitsgebot Rechnung getragen werden müsste. Schließlich ist aus Sicht des Ministeriums zu befürchten, dass die Behörden
viel weniger Kenntnisse über rechtswidrige Sachverhalte erhielten, wenn Bürgerinnen und Bürger allein aus der Befürchtung im
Falle der Unberechtigkeit ihrer Beschwerde einer Gebührenpflicht zu unterliegen, auf eine Eingabe verzichten. Diesen Erwägun-
gen hat sich auch der Petitionsausschuss angeschlossen. 

Fortschreitende Vernetzung des Petitionswesens auf verschiedenen Ebenen

Bekanntlich kann der Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz ausschließlich rheinland-pfälzischen Landesbehörden gegen-
über tätig werden. Es ist daher von Interesse zu betrachten, inwieweit die Bürgerinnen und Bürger von ihrem Petitionsrecht auch
auf anderen Ebenen Gebrauch machen. Soweit Eingaben das Verwaltungshandeln von Bundesbehörden betreffen, ergibt sich die
Zuständigkeit des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages. Werden Missstände in der Verwaltungstätigkeit von Organen
und Institutionen der Europäischen Gemeinschaft geltend gemacht, können Eingaben an den Europäischen Bürgerbeauftragten ge-
richtet werden. Schließlich können Bürgerinnen und Bürger der EU sowie Personen mit Wohnsitz innerhalb der EU beim Peti-
tionsausschuss des Europäischen Parlaments eine Petition zu einem Thema einreichen, das in die Zuständigkeit der Union fällt. 

Aus dem Bericht über die Tätigkeit des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages im Jahr 2001 vom 5. Juni 2002 (Druck-
sache 14/9146) ist ersichtlich, dass 545 Eingaben aus Rheinland-Pfalz stammen. Dies entspricht einem Anteil von 3,46 % der Ge-
samteingaben. Nach der Statistik des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages entfielen auf 10 000 Einwohnerinnen und
Einwohner 1,35 Eingaben. Da die Bandbreite der Bundesländer zwischen 1,01 und 5,32 Eingaben pro 10 000 Einwohnerinnen und
Einwohner liegt, ist in unserem Bundesland eine unterdurchschnittliche Eingabenhäufigkeit bezüglich des Petitionsausschusses des
Deutschen Bundestages festzustellen. Im Vergleich hierzu entfielen bezüglich der Eingaben, die im Jahr 2001 an den Bürgerbeauf-
tragten des Landes Rheinland-Pfalz gerichtet wurden, 7,1 pro 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner. Dieser Vergleich zeigt, dass
sich wesentlich mehr Bürgerinnen und Bürger aus Rheinland-Pfalz an den Bürgerbeauftragten als an den Petitionsausschuss des
Deutschen Bundestages wandten. 

Die Statistiken der Berichte des Europäischen Bürgerbeauftragten sowie des Petitionsausschusses des Europäischen Parlamentes
weisen lediglich die Mitgliedstaaten, nicht jedoch einzelne Bundesländer oder Regionen auf. Gleichwohl sind auch hier Vergleiche
von Interesse. So stammten 323 Eingaben, die an den Europäischen Bürgerbeauftragten gerichtet wurden, aus der Bundesrepublik
Deutschland. Dies entspricht einem Anteil an den Gesamteingaben von 17 %. Der Eingabeanteil aus der Bundesrepublik Deutsch-
land ist unterdurchschnittlich, da der Bevölkerungsanteil an der EU-Bevölkerung 21,9 % beträgt. 

Der Bericht des Petitionsausschusses des Europäischen Parlamentes weist zwei Statistiken auf, zum einen danach, welche Staats-
angehörigkeit die Petentinnen und Petenten besitzen, und zum anderen welches Mitgliedsland die Eingaben betreffen. Demnach
stammen 185 Eingaben von deutschen Staatsangehörigen und betreffen 181 Eingaben die Bundesrepublik Deutschland. 

Auch wenn die Statistiken keine Aussagen bezüglich der Bundesländer treffen, lässt sich doch an den Gesamtzahlen erkennen, dass
Eingaben an den Europäischen Bürgerbeauftragten sowie den Petitionsausschuss des Europäischen Parlamentes zahlenmäßig für
die Einwohnerinnen und Einwohner aus Rheinland-Pfalz nur von untergeordneter Bedeutung sind. 
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Vergleichsweise von Interesse sind auch die Zahlen, die zum Beispiel im Bericht des Petitionsausschusses des Hessischen Landtages
vom 16. Mai 2002 (Drucksache 15/3960) genannt werden. Dort entfielen im Berichtszeitraum 5. April 2001 bis 4. April 2002  2,4 Ein-
gaben auf 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner. Diese Zahl liegt deutlich unter der Eingabenhäufigkeit in Rheinland-Pfalz.
Ferner wird im Bericht erwähnt, dass die aus Hessen stammenden Eingaben an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages
mit 1,78 pro 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner an der Spitze der alten Bundesländer lagen. Ein Vergleich dieser Zahlen lässt
sicherlich auch gewisse Rückschlüsse auf die Bedeutung des Amtes des Bürgerbeauftragten zu. 

Erfreulicherweise stehen die einzelnen Institutionen, die sich auf den verschiedenen Ebenen mit den Eingaben der Bürgerinnen und
Bürger befassen, in engem Kontakt zueinander und pflegen einen regen Meinungsaustausch. Diesem Ziel verpflichtet ist insbe-
sondere das Europäische Ombudsmann-Institut (EOI), in dessen Vorstand der Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz er-
neut gewählt worden ist. 

Die Vernetzungen und Kontakte werden auch in den einzelnen Jahresberichten genannt. So verweist der Bericht des Petitionsaus-
schusses des Deutschen Bundestages auf die Zusammenarbeit mit den Petitionsausschüssen der Landesvolksvertretungen sowie die
Zusammenarbeit auf internationaler Ebene. Hierbei wird insbesondere auch eine Tagung erwähnt, an der neben den Vorsitzenden
der Petitionsausschüsse des Deutschen Bundestages und der Länderparlamente auch die Bürgerbeauftragten der Länder Rheinland-
Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Thüringen sowie auch der Vorsitzende des Petitionsausschusses des
Europäischen Parlaments und der Europäische Bürgerbeauftragte teilnahmen. 

Auch der Europäische Bürgerbeauftragte erwähnt in seinem Bericht ausdrücklich die Beziehungen zu Bürgerbeauftragten und ähn-
lichen Organen. Schließlich zitiert der Bericht des Petitionsausschusses des Europäischen Parlamentes eine Entschließung des Euro-
päischen Parlamentes, in der unter anderem ein europäisches Netz der parlamentarischen Petitionsausschüsse zwecks Prüfung von
Beschwerden im Hinblick auf einen Informationsaustausch über in den Mitgliedstaaten und auf Gemeinschaftsebene eingereichte
Petitionen betreffend die Anwendung von EU-Rechtsvorschriften befürwortet wird. 

Außerdem wird die Nützlichkeit regelmäßiger Zusammenkünfte einer Delegation des Petitionsausschusses des Europäischen Parla-
mentes mit den nationalen oder regionalen Petitionsausschüssen befürwortet. 

In den Berichten wird auch darauf hingewiesen, dass Eingaben gegebenenfalls an andere Stellen weitergeleitet werden, soweit sich
deren Zuständigkeit ergibt. So weist der Bericht des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages aus, dass 56 Eingaben an den
Landtag Rheinland-Pfalz weitergeleitet wurden. Der Europäische Bürgerbeauftragte leitet zwar offensichtlich Eingaben selbst nicht
weiter, hat jedoch in 418 Fällen den Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführern angeraten, die Beschwerde einem nationalen
oder regionalen Bürgerbeauftragten oder einer entsprechenden Einrichtung vorzutragen. In 167 Fällen wurde empfohlen, eine
Petition an das Europäische Parlament zu richten. 

In den Grenzregionen wird eine zusätzliche Vernetzung der Bürgerbeauftragten angestrebt. Die zu diesem Zweck für die Groß-
region Saar-Lor-Lux eingerichtete Projektgruppe, deren Vorsitzender der Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz ist, hat in
ihrer zweiten Sitzung weitere Fortschritte erreicht, um die grenzüberschreitenden Wege für Eingaben und Beschwerden aufzu-
zeigen. So sollen in einer informativen zweisprachigen Broschüre die Bürgerinnen und Bürger angesprochen werden. Ferner wurde
der gegenseitige Meinungsaustausch bei Fragen des Petitionswesens vereinbart. Für die Region Oberrhein laufen derzeit ent-
sprechende Vorbereitungen. 

Bezogen auf die Bundesrepublik Deutschland wurde eine „Arbeitsgemeinschaft der Bürgerbeauftragten der Länder“ gebildet, de-
ren Ansprechpartner der Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz ist. Ihm obliegt auch die Koordinierung der Arbeit. 

Das Petitionsrecht im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger

Wie bereits erwähnt, ist die gleich bleibend hohe Zahl von Eingaben auch als Vertrauensbeweis in die Arbeit des Bürgerbeauftragten
anzusehen. Die Institution des Bürgerbeauftragten ist offensichtlich immer mehr im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger ver-
ankert. Hierfür ist es aber auch erforderlich, dass in geeigneter Weise die Arbeit des Bürgerbeauftragten sowie das Petitionsrecht
verdeutlicht werden. 

Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der örtlichen Presse zu, der an dieser Stelle für die eingehende Be-
richterstattung über den Bürgerbeauftragten und seine Arbeit gedankt werden soll. Gerade bei Sprechtagen geben viele Bürgerin-
nen und Bürger an, durch die Berichterstattung in der örtlichen Presse auf den Bürgerbeauftragten aufmerksam geworden zu sein.
Der örtlichen Presse kommt daher eine maßgebliche Bedeutung zu, wenn es darum geht, das Amt des Bürgerbeauftragten im Be-
wusstsein der Bevölkerung zu festigen. 

Darüber hinaus ist der Bürgerbeauftragte darum bemüht, das Petitionsrecht im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger, insbe-
sondere der Jugend zu stärken. So hat er der Landeszentrale für politische Bildung einen Beitrag zur Verfügung gestellt, in dem aus-
führlich und in anschaulicher Weise das Petitionsrecht, das Amt des Bürgerbeauftragten sowie seine Arbeit und die Bedeutung des
Amtes herausgestellt werden. Die Landeszentrale hat eine entsprechende Informationsschrift veröffentlicht, sodass davon auszu-
gehen ist, dass auch auf diesem Wege viele Bürgerinnen und Bürger erreicht werden. Darüber hinaus nimmt der Bürgerbeauftragte
auch an Seminaren für Auszubildende im Landtag teil, um auch auf diesem Wege das vorgenannte Ziel zu erreichen. 
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Andererseits ist es auch ein Anliegen des Bürgerbeauftragten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung über die Auf-
gabenstellung des Bürgerbeauftragten sowie die Bearbeitungsweise von Petitionen zu unterrichten. Manche Stellungnahmen der
Verwaltung lassen nämlich vermuten, dass es insoweit Defizite geben könnte. Der Bürgerbeauftragte führt deshalb zur Vertiefung
der Kenntnisse über das Petitionsrecht an der Fachhochschule für Verwaltung in Mayen Seminare durch. Es ist zu erwarten, dass
die Zusammenarbeit mit der Verwaltung durchaus gefördert wird, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits im Rahmen
ihrer Ausbildung nähere Kenntnisse des Petitionsrechts sowie der Arbeit des Bürgerbeauftragten erhalten.

Zusammenarbeit und Dank

Wie bereits in den vergangenen Jahren gestaltete sich die Zusammenarbeit mit den beteiligten Behörden abgesehen von wenigen
Ausnahmen im Wesentlichen problemlos. In diesem Zusammenhang bedankt sich der Bürgerbeauftragte bei allen, die mit Eingaben
und deren Erledigung befasst waren. 

Schwierig gestaltete sich die Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung Altenkirchen, mit der es erneut im Zusammenhang mit aus-
länderrechtlichen Eingaben zu ganz ungewöhnlichen Vorfällen kam. Der Bürgerbeauftragte sah sich deshalb wiederholt veranlasst,
den Petitionsausschuss hierüber gemäß § 105 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Landtags Rheinland-Pfalz zu unterrichten. Eine
solche Unterrichtung ist bei Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung vorgesehen. Zu beanstanden war insbesondere, dass
die Vorgehensweise der Kreisverwaltung Altenkirchen der Bedeutung des Petitionsrechts als Verfassungsrecht nicht gerecht wurde.
Entsprechende Bemühungen des Bürgerbeauftragten um eine Klärung der Angelegenheit mit der Kreisverwaltung blieben bisher
erfolglos. Der Angelegenheit wird weiter nachgegangen. 

Erfreulicherweise gab die Zusammenarbeit mit Verwaltungen, die in den letzten Jahresberichten erwähnt werden mussten, keine
Beanstandungen. Bei der Stadtverwaltung Mainz fällt allerdings auf, dass sich die Bearbeitung von Eingaben, die den Straßenver-
kehr betreffen, wiederholt mühsam gestaltet. Im Berichtszeitraum war dies im Zusammenhang mit einer Eingabe zu beobachten,
die die Gefahrensituation im Bereich einer Grundstücksausfahrt betraf. Auch wenn im Ergebnis eine einvernehmliche Regelung
erzielt werden konnte, wurden dem Anliegen zunächst Widerstände entgegengebracht, die nicht ohne weiteres nachvollziehbar
waren. 

Im Berichtszeitraum fiel auch auf, dass vermehrt Stellungnahmen von Ortsbürgermeistern eingingen. Insoweit ist auch für den
Schriftverkehr mit dem Bürgerbeauftragten § 68 der Gemeindeordnung maßgebend, wonach die Verbandsgemeinden die Verwal-
tungsgeschäfte der Ortsgemeinden ausführen. Es wird daher vom Bürgerbeauftragten darauf geachtet, dass die erbetene Stellung-
nahme jeweils von der hierfür zuständigen Verbandsgemeindeverwaltung erfolgt. 

Auch im Jahr 2002 sind eine Reihe von Behördenleitern aus ihren Ämtern ausgeschieden, denen Dank für die gute Zusammen-
arbeit gilt. Besonders erwähnt werden sollen der ehemalige Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, Werner
Franken, sowie der bisherige Direktor der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, Alterskasse, Krankenkasse und Pflegekasse
Rheinland-Pfalz, Godehard Hennies. Inzwischen ist eine Fusion zur Land- und Forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, Alters-,
Kranken- und Pflegekasse Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland erfolgt. Für den Bereich des Landes Rheinland-Pfalz hat der stell-
vertretende Hauptgeschäftsführer, Herr Herbert Schmitt, bereits zugesagt, die bisherige gute Zusammenarbeit fortzusetzen. 

Dank gilt auch dem Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages, insbesondere seiner Vorsitzenden in der 14. Wahlperiode, Frau
Heidemarie Lüth, für die gute Zusammenarbeit bei Petitionen, die auch Bundesbehörden betreffen. Zu der Vorsitzenden des Peti-
tionsausschusses der 15. Wahlperiode, Frau Marita Sehn, wurden bereits erste Kontakte hergestellt, sodass davon auszugehen ist,
dass die bisherige Zusammenarbeit fortgesetzt werden kann. Für eine gute Zusammenarbeit dürfte auch förderlich sein, dass sowohl
die Vorsitzende als auch der stellvertretende Vorsitzende Klaus Hagemann sowie zwei weitere Ausschussmitglieder aus Rheinland-
Pfalz stammen.

Der Bürgerbeauftragten bedankt sich schließlich auch bei den Mitgliedern des Petitionsausschusses des Landtags Rheinland-Pfalz
sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landtagsverwaltung für die gute Zusammenarbeit. Von besonderer Bedeutung
ist in diesem Zusammenhang auch der Amtsantritt des neuen Direktors beim Landtag, Herrn Prof. Dr. Klaus-Eckart Gebauer.
Dieser hat sich unmittelbar nach seiner Ernennung in persönlichen Gesprächen über die Arbeit des Bürgerbeauftragten informiert
und auch an einer Sitzung des Petitionsausschusses teilgenommen. 
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2. Teil – Bericht zu den einzelnen Tätigkeitsbereichen

1 – Rechtspflege

1.1 Gerichte

Die Anzahl der Eingaben zu diesem Sachgebiet lag auf demselben Niveau wie im Vorjahr. Erneut ist die gute Zusammenarbeit mit
den Gerichten bei der Bearbeitung der Eingaben zu begrüßen. Allen Beteiligten sei hierfür ausdrücklich gedankt. 

Wie bereits in den Vorjahren lag der Schwerpunkt der Eingaben bei Beschwerden über die lange Verfahrensdauer. Hingegen ist er-
freulicherweise die Anzahl von Beschwerden, die den Umgang der Gerichtsbediensteten mit den Bürgerinnen und Bürgern betrifft,
zurückgegangen. Offensichtlich haben die zugesagten Bemühungen, die Bediensteten im Umgang mit dem Publikum zu sensibili-
sieren, gefruchtet. 

Wie bereits in der Vergangenheit zeigte sich auch im Berichtszeitraum, dass die Ursachen für eine lange Verfahrensdauer nicht selten
auch personale Engpässe bei den Gerichten sind. Dies gilt offensichtlich nach wie vor insbesondere für die Sozialgerichtsbarkeit.
So beklagte sich ein Bürger, dass ein bereits am 5. Dezember 2001 verkündetes Urteil am 21. Februar 2002 noch nicht abgesetzt
war. Das betreffende Gericht nannte in seiner Stellungnahme als Grund für die Verzögerung personelle Einsparungen und bat um
Verständnis, dass die Absetzung des Urteils noch einige Wochen dauern werde. 

Interessanterweise wandten sich im Berichtszeitraum auch Schöffen im Zusammenhang mit dem Schöffenamt an den Bürgerbe-
auftragten. In einem Fall bat der Betreffende um eine Verminderung seines Einsatzes, da er beruflich sehr angespannt war, in einem
anderen Fall wollte ein Bürger gern ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht bleiben, obwohl er seinen Arbeitsplatz nach außer-
halb von Rheinland-Pfalz verlegt hatte. Allerdings bestehen kaum Möglichkeiten, bei Problemen im Zusammenhang mit dem
Schöffenamt zu helfen, da die Voraussetzungen zwingend gesetzlich geregelt sind und insbesondere auch der Verfassungsgrundsatz
des gesetzlichen Richters von Bedeutung ist. So können Schöffinnen und Schöffen insbesondere bei laufenden Verfahren nicht ohne
weiteres ausgetauscht werden. Bei größeren Strafverfahren mit vielen Verhandlungstagen kann dies unter Umständen zu einer spür-
baren Belastung der Betreffenden führen. Das Engagement der Bürgerinnen und Bürger, die sich für diese wichtigen Ämter zur
Verfügung stellen, soll an dieser Stelle aber ausdrücklich gewürdigt werden. 

1.2 Staatsanwaltschaften

Auch die Eingaben zu diesem Sachgebiet lagen auf gleichem Niveau wie in den Vorjahren. Der Schwerpunkt der Eingaben liegt
nach wie vor bei Bürgerinnen und Bürgern, die sich über die Einstellung von ihnen veranlasster staatsanwaltschaftlicher Ermitt-
lungsverfahren beklagen, sowie bei Strafgefangenen, soweit es um Entscheidungen der Staatsanwaltschaften im Zusammenhang mit
dem Strafvollzug geht. 

Die Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften sowie gegebenenfalls auch den Generalstaatsanwaltschaften verläuft reibungs-
los. In jedem Fall erfolgt eine ausführliche Stellungnahme, sodass der jeweilige Sachverhalt umfassend im Petitionsverfahren dar-
gestellt wird. Zu begrüßen ist es, dass bei Eingaben von Strafgefangenen durchaus das Bemühen feststellbar ist, Regelungen im Sinne
der Petentinnen und Petenten zu finden. Dies gilt insbesondere bei kürzeren Freiheitsstrafen sowie Ersatzfreiheitsstrafen, die nach
Möglichkeit nicht dazu führen sollen, dass die Betreffenden aus ihrer sozialen Bahn geworfen werden. 

Beispielsweise sei in diesem Zusammenhang ein Fall genannt, bei dem beide Ehepartner zu kürzeren Freiheitsstrafen verurteilt
worden waren. Aufgrund der Eingabe der Eheleute stellte die Staatsanwaltschaft sicher, dass die Freiheitsstrafen hintereinander ver-
büßt wurden, sodass jeweils ein Ehepartner für die Betreuung des minderjährigen Kindes zur Verfügung stand. 

1.3 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Notariate

Die Anzahl der Eingaben zu diesem Sachgebiet liegt weiterhin auf niedrigem Niveau. 

Da Petitionen gegen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Notarinnen und Notare nicht zulässig sind, betreffen die Ein-
gaben im Wesentlichen Beschwerden über die Rechtsanwalts- beziehungsweise Notarkammern im Zusammenhang mit Be-
schwerdeverfahren über Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte beziehungsweise Notarinnen und Notare. 

Leider gestaltete sich die Zusammenarbeit mit den Rechtsanwaltskammern nicht immer problemlos. So erfolgte in einem Fall die
erbetene Stellungnahme erst, nachdem das Justizministerium im Rahmen der Fachaufsicht eingeschaltet worden war. In einem an-
deren Fall musste ebenfalls das Justizministerium eingeschaltet werden, weil die Rechtsanwaltskammer trotz entsprechender Nach-
frage auf die eigentliche Fragestellung nicht eingegangen war. 

1.4 Strafvollzug

1.5 Vollzugslockerungen

1.6 Ärztliche Versorgung im Strafvollzug

Nachdem die Eingaben von Strafgefangenen im Berichtszeitraum 2001 einen Höchststand erreicht hatten, sind sie im Jahr 2002
zurückgegangen, liegen aber immer noch deutlich über dem Niveau der Vorjahre. Hierbei nehmen sie zusammen mit den Eingaben
aus dem Bereich des Ausländerrechts sowie der sozialen Hilfen nach wie vor eine Spitzenstellung ein. 
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Ein Vergleich der Herkunft der Eingaben mit den Vorjahren zeigt, dass nicht mehr die JVA Wittlich, sondern jetzt wieder, wie be-
reits in den Jahren bis 1999, die JVA Diez an der Spitze liegt. Mit deutlichem Abstand folgen in etwa gleichauf die JVA Zweibrücken,
die JVA Wittlich und die JVA Frankenthal. Aus der JVA Trier, der JVA Mainz sowie der JVA Koblenz kommen wie bereits in
den Vorjahren verhältnismäßig wenig Eingaben. 

Interessant ist auch ein Vergleich zwischen den Jugendstrafanstalten Wittlich und Schifferstadt. Während die Anzahl der Eingaben
aus der Jugendstrafanstalt Wittlich im unteren Mittelfeld liegt, sind Eingaben aus der Jugendstrafanstalt Schifferstadt nur verein-
zelt zu verzeichnen. So gab es im Berichtszeitraum von dort keine einzige Eingabe. Gründe für diese auffällige Beobachtung sind
jedoch anhand der vorliegenden Eingaben nicht ersichtlich. 

Bei den Schwerpunkten, die die Eingaben aus den verschiedenen Vollzugsanstalten betreffen, haben sich im Berichtszeitraum ge-
wisse Verschiebungen ergeben, die erwähnt werden sollen, ohne dass hieraus bestimmte Rückschlüsse gezogen werden könnten. 

So kamen Beschwerden gegen Disziplinarmaßnahmen fast ausschließlich aus der Jugendstrafanstalt Wittlich, Verlegungswünsche
vor allem aus der JVA Diez und Eingaben, die den Wunsch nach Vollzugslockerungen betrafen, schwerpunktmäßig aus den Voll-
zugsanstalten Diez, Wittlich und Zweibrücken. 

Interessant ist auch die Beobachtung, dass sich durchaus auch neue Schwerpunkte bilden können. So gab es erstmals mehrere Ein-
gaben bezüglich des Taschengeldes aus der JVA Wittlich. Ein weiterer neuer Schwerpunkt betraf die Besuchsregelung der JVA Diez,
was sicher damit zusammenhängt, dass dort zum 1. Januar 2002 eine neue Regelung eingeführt wurde. Diese beinhaltet insbeson-
dere den so genannten Bestellbesuch, was bedeutet, dass Besuche nur noch zu vorher vereinbarten Terminen möglich sind, während
zuvor Besucherinnen und Besucher ohne Voranmeldung kommen konnten. Manche Gefangene befürchteten insbesondere, dass
hierdurch häufiger Besuche ausfallen müssten, wenn vereinbarte Termine nicht eingehalten werden können. Angesichts der teil-
weise weiten Anfahrtswege scheint diese Befürchtung, insbesondere bei widrigen Witterungsverhältnissen, zunächst nachvoll-
ziehbar. Hinzu kommt, dass Angehörige nicht selten über kein eigenes Fahrzeug verfügen und daher auf Mitnahmegelegenheiten
angewiesen sind. Die JVA Diez hat allerdings dargelegt, dass die neue Regelung im Hinblick auf die derzeitige Belegungssituation
erforderlich ist, um die personellen und räumlichen Ressourcen besser als bisher auszunutzen. Bei der bisherigen Regelung hätte
der Umfang der jedem Gefangenen zustehenden Besuchszeiten nicht aufrechterhalten werden können. Die JVA hat zugesichert,
im Fall von Verspätungen Besucherinnen und Besucher nicht abzuweisen, soweit dem in Einzelfällen nicht organisatorische Gründe
entgegenstehen. Tatsächlich haben sich bisher auch noch keine Gefangenen über konkrete Probleme beschwert, sondern nur all-
gemein ihre Befürchtung geäußert, dass die neue Regelung zu Nachteilen führen könnte. 

Entgegen dem allgemeinen Trend haben die Eingaben, die die ärztliche Versorgung betreffen, im Berichtszeitraum deutlich zuge-
nommen, wobei jedoch besondere Auffälligkeiten nicht festgestellt werden konnten. Mit den betreffenden Eingaben wurde insbe-
sondere eine unzureichende beziehungsweise fehlerhafte ärztliche Behandlung geltend gemacht, wobei die Schwerpunkte bei den
Vollzugsanstalten Diez, Wittlich und Frankenthal lagen. 

Aus den Vollzugsanstalten wird über besondere Probleme im Zusammenhang mit den so genannten „Russlanddeutschen“ berichtet.
Hierbei handelt es sich um deutsche Staatsangehörige, die aus Russland beziehungsweise anderen Nachfolgestaaten der ehemaligen
Sowjetunion zugezogen sind. Zu dieser Thematik hat die Strafvollzugskommission des Landtags Rheinland-Pfalz am 29. Oktober
2002 eine Anhörung durchgeführt. Das Ergebnis ist in einer Broschüre (Heft 19 der Schriftenreihe des Landtags Rheinland-Pfalz)
veröffentlicht. Aus den Eingaben sind entsprechende Probleme jedoch kaum ersichtlich und beschränken sich im Wesentlichen auf
Sprachprobleme. So begehren einige Petenten, ihre Korrespondenz sowie Besuche in russischer Sprache abwickeln zu können, da
andernfalls der Kontakt mit ihren Angehörigen erheblich erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht würde. In einem Fall
konnte eine vom Petenten gewünschte und auch von der JVA für erforderlich gehaltene Alkoholtherapie nicht durchgeführt
werden, da die deutschen Sprachkenntnisse des Betreffenden hierfür zu gering sind und Maßnahmen in russischer Sprache nicht
angeboten werden können. Generell stellen sich die Vollzugsanstalten auf den Standpunkt, dass, abgesehen davon, dass ohnehin
zum Zweck der Kontrolle in aller Regel die Korrespondenz sowie Besuche in deutscher Sprache abgewickelt werden sollen, von
deutschen Staatsangehörigen erwartet werden kann, dass diese auch der deutschen Sprache mächtig sind. Soweit dies nicht der Fall
ist, wird es im Interesse ihrer Integration für erforderlich erachtet, dass sie sich in der deutschen Sprache üben. Der Bürgerbeauf-
tragte hält diesen Standpunkt für durchaus vertretbar, andererseits sollte in Einzelfällen gegebenenfalls doch auch auf die besondere
Situation abgestellt werden, insbesondere, wenn es sich, wie häufig, um Jugendliche oder junge Erwachsene handelt. Sollte im Ein-
zelfall tatsächlich eine soziale Isolation des Gefangenen zu befürchten sein, wird sicher nach entsprechenden Lösungsmöglichkeiten
gesucht. 

Im Jahresbericht 2001 wurde darüber berichtet, dass auffällig viele Eingaben aus der JVA Wittlich zurückgenommen wurden. Wie
angekündigt, hat der Bürgerbeauftragte die weitere Entwicklung aufmerksam verfolgt, wobei er insbesondere nach jedem Zugang
einer Rücknahmeerklärung ausdrücklich bei dem betreffenden Petenten anfragte, ob sich das Anliegen tatsächlich erledigt habe. In
einzelnen Fällen berichteten daraufhin Gefangene über Gespräche mit Mitarbeitern der JVA, in denen ihrer Ansicht nach zum
Ausdruck gekommen sei, dass eine Weiterverfolgung der Eingabe auf den weiteren Strafvollzug „nachteilige Auswirkungen“ haben
könne. Die JVA Wittlich, die in jedem dieser Fälle um eine Stellungnahme hierzu gebeten wurde, erklärte, dass Äußerungen in
diesem Sinn nicht erfolgt seien und versicherte generell, dass sichergestellt sei, dass kein Gefangener irgendwelche Nachteile erfahre,
wenn er sich an den Bürgerbeauftragten wendet. 
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Die in diesem Zusammenhang aufgekommenen Irritationen konnten schließlich in einem gemeinsamen Gespräch des Bürgerbe-
auftragten, der Staatssekretärin im Ministerium der Justiz sowie dem Leiter der JVA Wittlich beigelegt werden. Hierbei wurde ins-
besondere vereinbart, dass auch in den Fällen, in denen Gefangene der JVA gegenüber die Rücknahme ihrer Eingabe erklären, eine
Stellungnahme erfolgt, sodass dem Bürgerbeauftragten eine abschließende Beurteilung möglich ist. Erfreulicherweise haben seit-
dem keine Gefangenen mehr berichtet, sie hätten den Eindruck, von den Bediensteten zur Rücknahme ihrer Eingabe veranlasst
worden zu sein. 

Wie bereits in den Vorjahren hat der Petitionsausschuss auf Vorschlag des Bürgerbeauftragten mehrere Eingaben zum Anlass für
eine Überweisung an die Strafvollzugskommission genommen, die sich sodann generell mit der entsprechenden Problematik be-
fasst hat. Dies war beispielsweise der Fall bei den bereits erwähnten Eingaben, die die neue Besuchsregelung in der JVA Diez be-
treffen. Des Weiteren erschienen Eingaben von Frauen, die im Hinblick auf eine Lebensgemeinschaft Verlegung auf dieselbe Ab-
teilung oder in denselben Haftraum begehrten, über den Einzelfall hinaus von Bedeutung zu sein, sodass ebenfalls eine Überweisung
an die Strafvollzugskommission erfolgte. Im Übrigen erfolgen Überweisungen grundsätzlich, wenn dies ausdrücklich vom Petenten
gewünscht wird oder offensichtlich eine Vielzahl von Gefangenen durch die jeweilige Problematik betroffen ist. Selbstverständlich
nimmt der Bürgerbeauftragte an den jeweiligen Sitzungen der Strafvollzugskommission teil.

Auch im Berichtszeitraum zeigten sich die Justizvollzugsanstalten sowie das Ministerium der Justiz darum bemüht, zu einer Klärung
der jeweiligen Eingaben beizutragen. Leider ist der Zeitraum, bis eine Stellungnahme einer Vollzugsanstalt über das Ministerium
der Justiz dem Bürgerbeauftragten zugeht, nach wie vor verhältnismäßig lang, wenn auch das Bemühen um eine Beschleunigung
des Verfahrens durchaus ersichtlich ist. 

Um die Zusammenarbeit insgesamt weiter zu intensivieren, nahm der Bürgerbeauftragte an der Besprechung der Leiterinnen und
Leiter der Vollzugsanstalten mit dem Minister der Justiz am 21. November 2002 teil. Hierbei stellte der Bürgerbeauftragte heraus,
dass vergleichsweise häufig durch die Mitwirkung der Vollzugsanstalten in Petitionen ein positives Ergebnis erzielt werden kann.
Es wurde außerdem vereinbart, dass unter grundsätzlicher Wahrung des Petitionsrechts verfahrensmäßig der Arbeitsbelastung der
Vollzugsanstalten Rechnung getragen werden soll. 

1.7 Gnadensachen

Wie bereits in den vorhergehenden Jahren bewegt sich die Anzahl von Eingaben, die Gnadensachen betreffen, auf konstant
niedrigem Niveau.

2 – Ordnungsverwaltung

2.1 Allgemeine polizeiliche Angelegenheiten

2.2 Vollzugspolizei, polizeiliche Ermittlungsverfahren

Die Eingaben zu diesen Sachgebieten lagen etwa auf demselben Niveau wie im Vorjahr. Sie betreffen ein weites Spektrum, ohne
dass sich besondere Schwerpunkte feststellen lassen. 

Ein Teil der Eingaben betrifft die Vorgehensweise der Vollzugspolizei, die bisweilen als unangemessen oder fehlerhaft empfunden
wird. In diesen Fällen erfolgte eine Aufklärung durch das jeweils zuständige Polizeipräsidium, das insbesondere prüft, ob den be-
treffenden Beamtinnen oder Beamten ein dienstliches Fehlverhalten anzulasten ist. Ein solches konnte allerdings nur in den
seltensten Fällen festgestellt werden.

Ein weiterer Teil der Eingaben betrifft die allgemeine Ordnungsverwaltung. Hierbei geht es einerseits darum, dass Bürgerinnen
und Bürger Missstände beklagen und beanstanden, dass keine oder nicht ausreichende polizeiliche Maßnahmen hiergegen ergriffen
werden. Andererseits beanstanden Bürgerinnen und Bürger, dass gegen sie Verfahren eingeleitet worden sind, obwohl sie nach ihrer
Ansicht keine Veranlassung hierzu gegeben haben. Einige dieser Fälle betreffen nach wie vor die Hundehaltung, wobei es sich hier-
bei jedoch nicht mehr um einen Schwerpunkt handelt, wie noch in der Zeit kurz nach In-Kraft-Treten der Gefahrenabwehrver-
ordnung – Gefährliche Hunde – des Landes Rheinland-Pfalz. Insgesamt lässt sich nicht erkennen, dass es jetzt noch besondere
Probleme im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Verordnung gibt. 

Im Übrigen betreffen die Eingaben praktisch alle Lebensbereiche, bei denen die Gefahrenabwehr eine Rolle spielt. Beispielsweise
sei die Eingabe des Verbandes Alleinerziehender Mütter und Väter genannt, der sich dafür einsetzte, dass in der betreffenden Stadt
der Eröffnung eines Bordells nicht zugestimmt wird. Entscheidungsrelevant ist hierbei die Einwohnerzahl, da nach der geltenden
Regelung in Städten mit weniger als 50 000 Einwohnern Bordellbetriebe nicht zugelassen werden können. Die Petenten vertraten
die Ansicht, dass hierbei nicht bloß auf die Einwohnerzahl abgestellt werden darf, sondern auch die Zusammensetzung der Wohn-
bevölkerung berücksichtigt werden müsste. So sollte eine Stadt, die wegen besonderen Kinderreichtums mehr als 50 000 Einwohner
hat, Städten mit weniger als 50 000 Einwohnern gleichgestellt werden. Auch auf den Bevölkerungsanteil allein erziehender Mütter
und Väter sollte abgestellt werden. Im vorliegenden Fall kamen die Erwägungen der Petenten allerdings nicht zum Tragen, da die
betreffende Stadt weniger als 50 000 Einwohner hat, sodass die Genehmigung bereits aus diesem Grund nicht erteilt werden konnte. 
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2.3 Straßenverkehrsrecht, Führerschein, öffentlicher Personennahverkehr, Bahn

Wie in den vergangenen Berichtsjahren stellte sich dieser Bereich auch im Jahr 2002 als ein Schwerpunktbereich dar. Nachdem im
Vorjahr die Eingabezahlen zum vorhergehenden Berichtszeitraum nahezu konstant geblieben waren, war im aktuellen Berichts-
jahr allerdings ein durchaus deutlicher Rückgang der Eingaben in diesem Sachgebiet festzustellen. 

Die Vielzahl der möglichen Berührungspunkte der oder des Einzelnen mit dem Straßenverkehr führt auch zu unterschiedlichen
Blickwinkeln der vorgebrachten Beschwerden. Bürgerinnen und Bürger kommen sowohl als Verkehrsteilnehmerinnen und Ver-
kehrsteilnehmer aktiv als auch als Anwohnerinnen und Anwohner passiv mit dem Straßenverkehr in Berührung.

Schwerpunkt innerhalb des Sachgebiets waren Beschwerden über die Verkehrssituation sowohl im Zusammenhang mit dem
fließenden als auch dem ruhenden Verkehr. 

So sind beispielsweise Beschwerden über Geschwindigkeitsüberschreitungen von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteil-
nehmern durch Anwohnerinnen und Anwohner, gerade auch im Bereich von Ortseingängen und in so genannten verkehrsbe-
ruhigten Bereichen, verzeichnet worden. 

Von Anwohnerinnen und Anwohnern wird oftmals eine stärkere Überwachung des ruhenden Verkehrs, häufig in den von ihnen
bewohnten Nebenstraßen oder Wohngebieten gefordert, andererseits setzen sich auch von „Knöllchen“ betroffene Bürgerinnen
und Bürger zur Wehr. 

Besonders im Rahmen größerer Veranstaltungen treffen gelegentlich die Fronten aufeinander. Anwohnerinnen und Anwohner
„festgeplagter“ Bereiche werden im Laufe eines Jahres immer wieder mit größerem Besucherandrang und den Folgen konfrontiert
und fordern von der Verwaltung verstärkte Kontrollen gerade anlässlich von Feierlichkeiten und Kirmesveranstaltungen. Die Be-
sucherinnen und Besucher hingegen empfinden die gezielte und verstärkte Kontrolle gerade bei besonderen Anlässen nicht selten
als „bewusstes Abkassieren“ durch die Städte und Gemeinden.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Erwartung mancher Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf eine nahezu vollständige Über-
wachung des ruhenden als auch des fließenden Verkehrs nicht erfüllbar ist. 

Vereinzelten Eingaben lag zugrunde, dass aufgrund von Straßenbauarbeiten in Hauptdurchgangsstraßen der Verkehr in ansonsten
ruhigen Wohn- und Nebenstraßen zugenommen hatte. Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger forderten Maßnahmen, durch die
verhindert werden sollte, dass Fahrzeuge durch die von ihnen bewohnten Straßen ausweichen können beziehungsweise dürfen. So
wurde in einem Fall die Einführung einer Regelung gefordert, durch die die Durchfahrt allen – ausgenommen Anliegerinnen und
Anliegern – untersagt werden sollte. Es lässt sich nicht vermeiden und liegt auch in der Natur der Sache, dass bei Sperrung einer
Durchgangsstraße der Verkehr in den umliegenden Straßen vorübergehend zunimmt, auch wenn die ausgewiesene Umleitung eine
andere Route empfiehlt. Selbstverständlich werden ortskundige Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ihnen bekannte
andere Routen wählen. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass es sich bei den betreffenden Straßen um öffentliche Straßen handelt,
deren Benutzung daher grundsätzlich auch jedermann erlaubt ist. 

Eine größere Anzahl von Eingaben bezog sich auch in diesem Berichtsjahr wieder auf Probleme im Zusammenhang mit der Fahr-
erlaubnis. Schwerpunkt war erneut der Wunsch nach Wiedererteilung des Führerscheins nach einer Trunkenheitsfahrt, wobei zu-
meist erhebliche Trunkenheit im Bereich von um und über zwei Promille vorlag. So verlor ein Petent beispielsweise gleich zwei-
mal den Führerschein. Die Blutalkoholkonzentration betrug dabei 2,64 Promille beziehungsweise sogar 2,86 Promille. Letzteres
stellte im Berichtsjahr wohl auch den „Spitzenwert“ im Rahmen diesbezüglicher Eingaben dar. In diesen Fällen führt kein Weg an
einem medizinisch-psychologischen Gutachten vorbei. 

Da immer wieder Beschwerden in Bezug auf das Gutachten selbst vorgebracht werden, hat sich der Bürgerbeauftragte im Be-
richtsjahr im Hinblick auf Beschwerdemöglichkeiten von betroffenen Bürgerinnen und Bürgern in Bezug auf medizinisch-
psychologische Gutachten informiert. 

Zu berücksichtigen ist dabei, dass das Rechtsverhältnis zwischen dem Begutachteten und der Begutachtungsstelle privatrechtlicher
Natur ist. Der Betroffene selbst vergibt den Auftrag zur Begutachtung an die jeweilige von ihm selbst unter den zugelassenen Stellen
ausgewählte Begutachtungsstelle. 

Im Falle des TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg gestaltet sich das Beschwerdemanagement wie folgt: 

Der Betroffene kann sich selbstverständlich mit Beschwerden zunächst unmittelbar an seinen Gutachter wenden. Er kann sich aber
auch, wenn es sich beispielsweise um Beschwerden über das Verhalten des Gutachters selbst handelt, an den Leiter der jeweiligen
Begutachtungsstelle oder an die Leitung des medizinisch-psychologischen Instituts in Köln wenden. Hier wird seinen Ein-
wendungen, gegebenenfalls unter Einbeziehung der für Qualitätssicherung zuständigen Stellen, nachgegangen. 

Selbstverständlich hat jeder Betroffene die Möglichkeit, das Gutachten gegebenenfalls auch durch einen Anwalt oder in letzter
Konsequenz bei Ablehnung der Erteilung einer Fahrerlaubnis durch die Gerichte prüfen zu lassen.

Auch die Fahrerlaubnisbehörden überprüfen die ihnen vorgelegten Gutachten im Rahmen der Auswertung während des Verfahrens
zur Erteilung einer Fahrerlaubnis im Hinblick darauf, ob das jeweilige Gutachten nachvollziehbar ist. Das Gutachten wird also
von der Verwaltung nicht ungeprüft bei der Entscheidung über die Erteilung einer Fahrerlaubnis zugrunde gelegt. 
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Neben diesen Beschwerde- und Überprüfungsmöglichkeiten besteht für den Betroffenen die Möglichkeit der Untersuchung bei
einer anderen für das Bundesland zugelassenen Begutachtungsstelle oder bei einem im jeweiligen Bundesland anerkannten Ober-
gutachter. 

Vereinzelt sind Bürgerinnen und Bürger auch im Zusammenhang mit der Umschreibung einer ausländischen Fahrerlaubnis an den
Bürgerbeauftragten herangetreten. Die Verfahrensweise ist je nach Ausstellungsland der ausländischen Fahrerlaubnis unterschied-
lich, da die Frage, ob eine einfache Umschreibung möglich ist oder eine theoretische und/oder praktische Prüfung Voraussetzung
für die Erteilung einer deutschen Fahrerlaubnis ist, davon abhängt, ob in dem Ausstellungsland vergleichbare Voraussetzungen er-
füllt werden mussten wie in der Bundesrepublik Deutschland. In einer Anlage zur Fahrerlaubnisverordnung ist für die einzelnen
Staaten jeweils eine entsprechende Regelung getroffen. 

Begrüßenswert im Zusammenhang mit dem Problemkreis der ausländischen Fahrerlaubnis ist die mehrsprachige Informations-
broschüre zur Gültigkeit von ausländischen Führerscheinen in der Bundesrepublik Deutschland, die gemeinsam von der Landes-
beauftragten für Ausländerfragen Rheinland-Pfalz und vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Rheinland-Pfalz im Berichtsjahr herausgegeben wurde. 

Auch der Bereich des ÖPNV war im Berichtsjahr mit Beschwerden wieder vertreten. Gewünschte Verkehrsanbindungen waren
hierbei ebenso Gegenstand von Eingaben wie vereinzelte Beschwerden über die Höhe von Fahrpreisen. 

So setzte sich in einem Fall eine Petentin dafür ein, dass im städtischen Busverkehr kleine Hunde kostenlos transportiert werden
sollten. Die Petentin wurde hierbei nicht im eigenen Interesse tätig, sondern machte auf die Probleme einer älteren Dame auf-
merksam, für die der Erwerb einer zusätzlichen Fahrkarte für ihren Hund durchaus eine Härte bedeutet. Der betreffende Ver-
kehrsverbund konnte leider keine Lösungsmöglichkeit im von der Petentin gewünschten Sinne anbieten. Er verwies auf die Mög-
lichkeit, den kleinen Hund gegebenenfalls in einem artgerechten Transportbehälter zu transportieren. Die Transportbox könnte
dann unentgeltlich als Gepäckstück, wie eine größere Reisetasche auch, befördert werden. Der Verkehrsverbund sagte jedoch eine
weitere Beratung der Angelegenheit in den zuständigen Gremien zu. Der Bürgerbeauftragte wird den Fortgang der Angelegenheit
weiterverfolgen. Er kann allerdings nicht unmittelbar auf die Tarifpolitik des Verkehrsverbundes und der angeschlossenen Ver-
kehrsunternehmen, die privatrechtlich organisiert sind und auch privatrechtliche Beförderungsverträge mit ihren Kunden ab-
schließen, einwirken. 

Im Rahmen der Eingaben zum ÖPNV setzte sich beispielsweise auch ein Petent für die Errichtung eines Wartehäuschens an einer
von ihm häufiger benutzten Haltestelle ein. Die Überprüfung ergab, dass diesem Wunsch nicht entsprochen werden konnte und
eine entsprechende Baumaßnahme auch auf längere Sicht nicht in Aussicht gestellt werden kann. Grund für diese Entscheidung
war, dass nur begrenzte Mittel für den Bau solcher Unterstellmöglichkeiten im Haushalt der betreffenden Stadt zur Verfügung
stehen. Daher wurde für den Stadtbereich eine Prioritätenliste erstellt, der als wesentliches Kriterium die Zahl der durchschnittlich
an der jeweiligen Haltestelle zusteigenden Gäste zugrunde lag. Nach den Feststellungen der Verwaltung steigen an der betreffenden
Haltestelle täglich aber nur ca. acht Personen, an der für Fahrten in die Gegenrichtung vorhandenen Bushaltestelle auf der gegen-
überliegenden Straßenseite jedoch ca. 140 Personen ein. Selbst diese sehr viel stärker frequentierte Haltestelle rangiert aber nur an
Position 31 der genannten Prioritätenliste. Aber auch im Rahmen eines Petitionsverfahrens können Wünsche von Bürgerinnen
und Bürgern nicht unter Außerachtlassung der jeweils gegebenen Gesamtzusammenhänge erfüllt werden, auch wenn das einzelne
Anliegen möglicherweise durchaus verständlich ist.

2.4 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeit

Im Bereich der ausländerrechtlichen Eingaben war erneut ein leichter Rückgang zu verzeichnen, wobei dieses Sachgebiet gemein-
sam mit den Eingaben, die den Strafvollzug sowie soziale Hilfen betreffen, an vorderster Stelle liegt. 

Wenn einzelne Schwerpunkte aus diesem Sachgebiet näher betrachtet werden, fällt auf, dass Eingaben von abgelehnten Asylbe-
werberinnen und Asylbewerbern, die sich insbesondere auf asylrelevante Gesichtspunkte berufen, deutlich zurückgegangen sind.
Dies spricht auch gegen die hin und wieder zu hörende Auffassung, ausländerrechtliche Eingaben würden insbesondere nur des-
halb eingelegt, um das Verfahren trotz bestehender Ausreisepflicht zu verzögern. Nach den Beobachtungen des Bürgerbeauftragten
gibt es, wenn überhaupt, allenfalls vereinzelt Anzeichen dafür, dass derartige Erwägungen Motiv für eine Eingabe sein könnten.
Vielmehr werden in aller Regel Gesichtspunkte vorgetragen, die, zumindest aus Sicht der Petentinnen und Petenten, ernsthaft für
die Gewährung eines weiteren Bleiberechts sprechen könnten. 

Der zu verzeichnende Rückgang der Eingaben dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass die letzten Altfallregelungen bereits
am 19. November 1999 und 10. Mai 2001 erfolgten und somit verhältnismäßig lange zurückliegen. Die in Betracht kommenden
Fälle waren daher im Berichtszeitraum im Wesentlichen abgewickelt, sodass nur noch wenige Eingaben die Anwendung der Alt-
fallregelungen betrafen. Hinzu kommt, dass auch keine neue Altfallregelung zur Diskussion stand, während in den Zeiten vor Er-
lass der Altfallregelungen zahlreiche Petentinnen und Petenten ein Bleiberecht im Vorgriff auf diese Regelungen begehrten. 

Deutlich zugenommen hat jedoch die Anzahl der Eingaben von Flüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien, wobei es sich fast
ausschließlich um Flüchtlinge aus dem Kosovo handelt. Dies liegt offensichtlich vor allem daran, dass nunmehr die Rückführung
verstärkt durchgeführt werden soll, nachdem aufgrund der Altfallregelung vom 10. Mai 2001 festgelegt ist, unter welchen Voraus-
setzungen ein dauerndes Aufenthaltsrecht gewährt werden kann. Dies hat zur Konsequenz, dass der Personenkreis, der nicht un-
ter diese Regelung fällt, ins Herkunftsland zurückkehren muss. Da die Rückführung möglichst auf freiwilliger Basis erfolgen soll

16



Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode Drucksache 14/2027

und während der Wintermonate ausgesetzt wurde, haben die Ausländerbehörden ab Frühjahr 2002 den Betreffenden gegenüber
verstärkt zum Ausdruck gebracht, dass eine weitere Verlängerung der Duldungen nicht mehr in Aussicht gestellt werden könne.
Dies hat zu einem erkennbaren Anstieg der Eingaben geführt. Hierbei wandten sich häufig auch die Arbeitgeberinnen und Arbeit-
geber an den Bürgerbeauftragten, weil sie die betreffende Person in ihrem Betrieb behalten möchten. Dies ist jedoch nur unter den
engen Voraussetzungen der Arbeitsaufenthalteverordnung möglich, wobei eine positive Stellungnahme der Arbeitsverwaltung vor-
liegen muss. 

Eine besondere Erlasslage gilt nach wie vor für die Angehörigen ethnischer Minderheiten im Kosovo, wobei es sich insbesondere
um Roma, aber auch um Serbinnen und Serben handelt. Dieser Personengruppe war über den 31. Dezember 2002 hinaus eine
Duldung zu erteilen. 

Gelegentlich war es streitig, ob Petentinnen und Petenten einer ethnischen Minderheit angehören. Soweit Asylverfahren voran-
gegangen waren, sind die dort getroffenen Feststellungen für die Ausländerbehörden bindend. In einem Fall erklärte sich die Aus-
länderbehörde bereit, bis zum Abschluss eines beim Gericht anhängigen Asylfolgeverfahrens von aufenthaltsbeendenden Maß-
nahmen abzusehen, obwohl bereits Ausreisepflicht bestand. 

Recht häufig wird bei ausländerrechtlichen Eingaben auf gesundheitliche Beschwerden sowie die Erforderlichkeit ärztlicher Be-
handlung hingewiesen. Hierbei handelt es sich nicht selten auch um psychische Erkrankungen, bei denen ärztlicherseits eine Suizid-
gefahr nicht ausgeschlossen werden kann. Der Bürgerbeauftragte legt großen Wert darauf, dass von den Ausländerbehörden durch
Einholung ärztlicher Bescheinigungen oder durch amtsärztliche Begutachtung geprüft wird, ob Reisefähigkeit vorliegt oder nicht.
Dies wird auch vom Petitionsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz erwartet. Der Bürgerbeauftragte kann daher seine Ermitt-
lungen nicht abschließen, solange diesbezüglich keine eindeutige Klärung erfolgt ist. 

In der Regel nehmen allerdings die Ausländerbehörden bereits von sich aus die Prüfung der Reisefähigkeit sehr ernst, sodass nur in
verhältnismäßig wenigen Fällen diese vom Bürgerbeauftragten nachgefragt werden musste. Daher war der folgende Fall unge-
wöhnlich, dafür aber umso bemerkenswerter. Eine ausreisepflichtige Familie hatte der Ausländerbehörde ein ärztliches Attest vor-
gelegt, wonach bei der Ehefrau eine Risikoschwangerschaft vorlag. Die Ausländerbehörde gab der Familie daraufhin zu verstehen,
dass sie dies nicht berücksichtigen werde und verband hiermit den Vorwurf, es sei unverantwortlich, bei bevorstehender Rück-
führung ein Kind zu zeugen. Der Bürgerbeauftragte gab der betreffenden Kreisverwaltung zu verstehen, dass er nicht nur eine ord-
nungsgemäße Prüfung der Reisefähigkeit erwartet, sondern dass er es auch als völlig unangemessen erachtet, sich in dieser Weise in
die persönlichsten Angelegenheiten einer Familie einzumischen. Der Landrat des betreffenden Landkreises entschuldigte sich für
die Äußerung seines Mitarbeiters. Im Ergebnis konnte die Duldung zumindest bis zur Geburt des Kindes verlängert werden.

Unabhängig von der jeweiligen Rechtslage stehen hinter fast allen ausländerrechtlichen Eingaben nicht selten schwere Schicksale,
die immer wieder Betroffenheit beim Bürgerbeauftragten auslösen. Einige Fälle sind hierbei von besonderer Tragik und lassen die
Frage aufkommen, ob nicht doch eine andere gesetzliche Regelung notwendig ist. Dies gilt in besonderer Weise für die Fälle, dass
abgelehnte Asylbewerberinnen oder Asylbewerber deutsche Staatsangehörige beziehungsweise ausländische Staatsangehörige mit
einem dauernden Aufenthaltsrecht in der Bundesrepublik Deutschland heiraten. In diesen Fällen ist es zwingend erforderlich, dass
die Betreffenden zunächst ausreisen und in ihrem Herkunftsland bei der deutschen Auslandsvertretung ein Visum zum Zweck der
Familienzusammenführung beantragen. Dies bedeutet selbst im günstigsten Fall, wenn alles reibungslos verläuft, ganz abgesehen
von den damit verbundenen Kosten eine mehrmonatige Trennung der Eheleute. Weitaus bedrückender ist aber häufig das Risiko,
das von den Betreffenden in der Rückreise ins Herkunftsland gesehen wird. Aufgrund entsprechender Eingaben wäre es aus Sicht
des Bürgerbeauftragten begrüßenswert, wenn zumindest in gewissen Härtefällen von einer Ausreisepflicht abgesehen werden
könnte. 

Für den Berichtszeitraum war auch das beabsichtigte Zuwanderungsgesetz von Bedeutung. Hierauf soll im besonderen Teil ge-
sondert eingegangen werden.

2.5 Pass- und Meldewesen

2.6 Personenstandswesen

Die Eingaben zu diesen Sachgebieten liegen auf niedrigem Niveau, ohne dass sich nennenswerte Veränderungen zu den Vorjahren
ergeben haben. 

Es fällt auf, dass ein großer Teil dieser Eingaben ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger betrifft, die beispielsweise über Prob-
leme im Zusammenhang mit einer beabsichtigen Eheschließung oder bei der Ausstellung von Urkunden berichten. Dies liegt zum
Teil daran, dass es sich insbesondere beim Personenstandswesen um sehr formalisierte Verfahren handelt, die strikte Vorausset-
zungen für die jeweils beantragte Maßnahme fordern. Ein Entgegenkommen der Standesbeamtin oder des Standesbeamten ist in
solchen Fällen nicht möglich, was gelegentlich von den betreffenden Bürgerinnen und Bürgern nicht verstanden wird. 

Allerdings ist der Bürgerbeauftragte der Ansicht, dass dann schnelle Lösungen gefunden werden müssen, wenn den Betreffenden
ansonsten unwiederbringliche Nachteile entstehen. So gab es gelegentlich Verzögerungen bei der Ausstellung von Geburts-
urkunden, weil es aus Sicht der Standesbeamtin oder des Standesbeamten Unklarheiten beim Namen des Kindes gab. Dies führt zu
mannigfachen Problemen, etwa im Zusammenhang mit dem Kindergeld, dem Erziehungsurlaub und der steuerlichen Veranlagung.
In diesen Fällen sollte zumindest eine vorläufige Urkunde ausgestellt werden. Erfreulicherweise konnten in den betreffenden Fällen
allerdings letztlich kurzfristige Lösungen erreicht werden. 
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2.7 Wahlen und Statistik 

2.8. Brand- und Katastrophenschutz

2.9 Bestattungswesen

Im Sachgebiet Wahlen und Statistik war im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Anstieg, bei den beiden Sachgebieten Brand- und
Katastrophenschutz und Bestattungswesen hingegen ein leichter Rückgang der Eingabezahlen im Berichtsjahr festzustellen. Schwer-
punkte waren in keinem der genannten Sachgebiete ersichtlich. Es handelt sich vielmehr regelmäßig um Einzelfälle.

Im Sachgebiet 2.8 Brand- und Katastrophenschutz beschwerte sich beispielsweise ein Bürger über eine Kostenanforderung im Zu-
sammenhang mit einem Feuerwehreinsatz, die er als unangemessen hoch empfand. Aus seiner Sicht waren wegen des von einem
anderen Autofahrer gemeldeten Brandes seines Pkw auf einer Autobahn sowohl zu viele Feuerwehrfahrzeuge als auch zu viel
Personal eingesetzt worden. Die Überprüfung im Rahmen des Petitionsverfahrens ergab aber, dass der Einsatz entsprechend den
Regelungen der Alarm- und Ausrückordnung durchgeführt worden war. 

Völlig anders gelagert war hingegen ein Fall im gleichen Sachgebiet, in dem ein Bürger erreichen wollte, dass er wieder in eine be-
stimmte Rettungshundestaffel als Hundeführer aufgenommen wird. Auch im Rahmen des Petitionsverfahrens konnte diesem An-
liegen aufgrund der vorhergehenden persönlichen Differenzen des Petenten mit Mitgliedern der Feuerwehr aus Sicht der betroffenen
Verbandsgemeinde nicht entsprochen werden, die deutlich machte, dass die oberste Priorität in der Erhaltung und Sicherung der
Einsatz- und Leistungsbereitschaft von Feuerwehr und Rettungshundestaffel liegen muss. 

Auch in dem das Bestattungswesen betreffenden Sachgebiet 2.9 waren keine Schwerpunkte ersichtlich, da es sich jeweils um sehr
spezifische Einzelfälle handelte. So wurde in einem Fall der „Ankauf“ einer ganz bestimmten Wahlgrabstätte in einem alten Fried-
hofsteil durch den Ortsbürgermeister einer Gemeinde zunächst abgelehnt. Die Petenten hatten den früheren Grabstein und die alte
Grabumfassung des sehr alten Grabes vor der Zerstörung bewahrt, um diese für die Zukunft zu erhalten. Es war außerdem der
Wunsch der schwer erkrankten Petentin, in diesem Teil des Friedhofs nach ihrem Tod beigesetzt zu werden. Der Fall konnte ein-
vernehmlich gelöst werden, nachdem im Rahmen des Petitionsverfahrens der Gemeinderat eine anders lautende Entscheidung her-
beigeführt hatte. 

Eine Lösung wurde auch in einem Fall gefunden, in dem von einem älteren Bürger eine Grabumfassung in Auftrag gegeben worden
war, die nicht den Friedhofsrichtlinien entsprach. Der Bürger war zur Beseitigung der Grabanlage aufgefordert worden. Im Rahmen
des Petitionsverfahrens wurde eine einvernehmliche Lösung dahin gehend erzielt, dass zwar einige kleinere bauliche Änderungen
erfolgen müssen, die Anlage im Wesentlichen aber erhalten bleiben kann. Der Petent musste allerdings gewährleisten, dass nach
Ablauf der Ruhezeit die Grabanlage und insbesondere die unzulässige Grabumfassungsmauer beseitigt wird. 

Der Bürgerbeauftragte wünscht sich in diesem sensiblen Bereich insgesamt eine Entbürokratisierung. Insbesondere würde er sich
über eine großzügigere gefühlvollere Handhabung, mehr Menschlichkeit und eine weitestgehende Berücksichtigung der Be-
sonderheiten des Einzelfalls freuen. Aus seiner Sicht sollte auch den jeweiligen Kosten eine Grenze gesetzt werden, um zu starke
finanzielle Belastungen nach Möglichkeit zu vermeiden. 

3 – Gemeindeverfassungsrecht – Kommunales Abgabenrecht

Der prozentuale Anteil der Eingaben zu diesem Sachgebiet hat – ohne näher feststellbare Ursache – recht deutlich abgenommen.
Lediglich die Sparte „3.5 Grundstücksangelegenheiten“ ist auf dem Stand des Vorjahres geblieben, wobei dies aber durchaus mit der
inhaltlichen Vielfältigkeit zusammenhängen kann.

3.1 Gebühren

3.2 Beiträge

3.3 Anschlusskosten

3.4 Sonstige kommunale Abgaben

Nach wie vor beschäftigen sich Bürgerinnen und Bürger in ihren Eingaben weiter mit der Erhebung von wiederkehrenden Bei-
trägen für die bloße Möglichkeit der Nutzung bzw. Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen, wie z. B. der Kanalisation.
Alle hierzu eingereichten Legislativeingaben der Bürgerinnen und Bürger blieben im Berichtszeitraum erfolglos. Der Petitions-
ausschuss musste jeweils den Hinweis der Landesregierung, dass die Abschaffung von wiederkehrenden Beiträgen – auch nicht für
Teilbereiche – nicht mehr möglich sei, da einmalige Beiträge, wiederkehrende Beiträge und Benutzungsgebühren ein einheitliches
System bilden, das aufeinander abgestimmt sei, akzeptieren.

Auch wird immer wieder der beitragspflichtige Ausbau von Straßen und dessen Erforderlichkeit im jeweiligen Einzelfall bzw. un-
genügende Mitwirkungsmöglichkeiten der Anliegerinnen und Anlieger bei der Gestaltung der Ausbauplanung thematisiert.

Straßenbaumaßnahmen sind im Übrigen auch regelmäßig Gegenstand von Eingaben, die Erschließungsbeiträge gemäß dem Bau-
gesetzbuch beziehungsweise Ausbaubeiträge gemäß dem Kommunalabgabengesetz im Zusammenhang mit beitragsrechtlichen
Fragen bezüglich Beitragsmaßstab, Eckgrundstück-/Zwischenliegervergünstigung, Abschnittsbildung, Abgrenzung von Er-
schließungs- und Ausbaubeitrag etc. betreffen. Dies ist im Einzelfall mit nicht unerheblichem zeitlichem Aufwand verbunden, da
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im Rahmen der Überprüfung häufig Rechtsprechung der Oberverwaltungsgerichte oder des Bundesverwaltungsgerichts be-
ziehungsweise Kommentarliteratur herangezogen werden muss.

Überraschenderweise gab es in Anbetracht der doch intensiv geführten Diskussion hinsichtlich möglicher Begleiterscheinungen
bei der Einführung des Euro nur eine einzige Eingabe in diesem Zusammenhang. Der Petent beschwerte sich darüber, dass ein Land-
kreis – seines Erachtens entgegen dem Euro-Glättungsgesetz – die Müllgebühren bei der Umstellung auf den Euro auf einen vollen
Euro aufgerundet habe. Dem hielt die Kreisverwaltung aber entgegen, dass die Anpassung der Abfallentsorgungsgebühren gerade
nicht aufgrund der Einführung des Euro erfolgte, um mit dieser Einführung mehr Einnahmen zu erzielen. Die jetzt erfolgte mode-
rate Anpassung war vielmehr aus selbstverwaltungsrechtlichen Gesichtspunkten im Hinblick auf eine kostendeckende Veranlagung
erforderlich und im Rahmen der Gebührenhoheit laut Auffassung der Kreisverwaltung legal.

3.5 Grundstücksangelegenheiten

3.6 Wirtschaftliche Einrichtungen

3.7 Gemeindeverfassungsrecht

Als ein Schwerpunkt im Berichtszeitraum konnte der An- und Verkauf von oder der Tausch mit gemeindeeigenen Grundstücken
oder deren Anpachtung festgestellt werden, wobei dann auch teilweise die Abwicklung des jeweiligen Vertrages Schwierigkeiten
bereitete.

In einem Fall hatte der Petent 1999 ein Grundstück von der Ortsgemeinde zu einem vergünstigten Kaufpreis erworben. Um Grund-
stücksspekulationen vorzubeugen, wurde im Kaufvertrag geregelt, dass die Ortsgemeinde unter anderem dann zum Wiederkauf
des Grundstücks zu bestimmten Konditionen berechtigt ist, wenn der Käufer den Kaufgrundbesitz innerhalb von 15 Jahren ohne
vorherige Zustimmung der Ortsgemeinde veräußert. Der Petent wollte mit seiner Eingabe erreichen, dass die Ortsgemeinde auf
die Ausübung des Wiederkaufsrechtes verzichtet, da er mit seiner Familie nach Kanada aus- bzw. weiterwandern möchte. Im Gegen-
zug war er zunächst dazu bereit, die Differenz zwischen dem damals bezahlten Kaufpreis und dem damaligen Grundstückswert zu
bezahlen.

Die Ortsgemeinde wollte mit dem Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken zu günstigen Preisen den Käufern und deren
Familien ermöglichen, auf Dauer in der Ortsgemeinde zu leben und die gewachsenen sozialen Bindungen erhalten zu können. Die
Vertragsentwürfe wurden allen Bewerbern Wochen vor dem Kauf zugestellt und bei den notariellen Beurkundungen vorgelesen
und erläutert.

Die Ortsgemeinde hat im Laufe des Petitionsverfahrens über das Anliegen des Petenten beraten und beschlossen, weiterhin an dem
Vertrag festzuhalten. Sie begründet dies unter anderem damit, dass sich die ursprünglichen Grundstückseigentümer, die die Grund-
stücke der Ortsgemeinde günstig verkauft haben, zu Recht getäuscht fühlen würden. Zudem hätten die restlichen Grundstücks-
eigentümer damit alle das Recht, gegen Zahlung der Differenz den Vertrag mit der Ortsgemeinde zu umgehen. 
Dann brachte der Bürgerbeauftragte den Vorschlag ein, dass der Petent die Differenz zwischen dem damals bezahlten Kaufpreis
und dem heutigen Grundstückspreis zahlt und die Gemeinde im Gegenzug auf das Vorkaufsrecht verzichtet. Hierauf sind Petent
und Gemeinde dann eingegangen.

Auch wurden häufiger Fragen zur Grenzfeststellung zwischen privaten und gemeindeeigenen Grundstücken und zur Räum- und
Streupflicht gestellt oder Beschwerden über die Nutzung gemeindeeigener nicht öffentlicher Wege oder reiner Fußwege und der
unterlassenen Beantwortung von Anfragen an die Gemeinde vorgebracht.

Vereinzelt wünschen die Bürgerinnen und Bürger auch, dass Beschlüsse des Rates auf die Vereinbarkeit mit der Gemeindeordnung
hin überprüft werden. Im Zusammenhang mit einem Bauleitplanverfahren hatte z. B. ein Petent Bedenken hinsichtlich der Ein-
haltung des § 22 Gemeindeordnung – Ausschließungsgründe – geäußert. Nachdem alle insoweit ergangenen bisherigen Beschlüsse
aufgehoben und ohne Mitwirkung des Ortsbürgermeisters neu gefasst wurden, konnte die Eingabe einvernehmlich abgeschlossen
werden.

Bisweilen bitten die Bürgerinnen und Bürger den Bürgerbeauftragten auch um Unterstützung hinsichtlich einer an eine Gemeinde
herangetragenen Schadensersatzforderung. So machte die Petentin einen Ersatzanspruch für einen Glasschaden, der aufgrund von
Mäharbeiten eines Gemeindearbeiters entstand, geltend. Die GVV-Kommunalversicherung, Versicherungsverein auf Gegenseitig-
keit (GVV-Kommunalversicherung VVaG), wies diesen Anspruch mit der Begründung zurück, dass die zu mähende Rasenfläche
vor Beginn der Arbeiten in zumutbarem Umfang auf Steine und sonstige feste Gegenstände abgesucht worden sei. Auch wenn hier
der Petentin nicht weitergeholfen werden konnte, gestaltet sich die Zusammenarbeit des Bürgerbeauftragten mit dem Vorstands-
vorsitzenden der Versicherung für die Gemeinden, der GVV-Kommunalversicherung Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,
Dr. Egon Plümer, insgesamt problemlos.

„Last but not least“ wollte eine Petentin die Sanierung und Wiedereröffnung eines Hallenbades erreichen. Die Stadtverwaltung hat
dieses Anliegen abgelehnt, da der Stadtrat die Schließung des Hallenbades unter dem Zwang der Haushaltskonsolidierung als Mög-
lichkeit der Ausgabenreduzierung beschlossen hat. Da der eingeschlagene Weg der Haushaltskonsolidierung konsequent fortgeführt
werden muss, ist eine Wiedereröffnung des Hallenbades nicht möglich, sodass der Petentin nicht weitergeholfen werden konnte.
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4 – Tarif-, Beamten- und Sozialversicherungsrecht

4.1 BAT und Zusatzversorgung

4.2 Besoldung, Beihilfe

4.3 Anstellungsverhältnis

4.4 Versorgung

Erheblich verringert haben sich die Eingaben im Bereich des Tarif- und Beamtenrechts. Im Gegensatz zum Vorjahr spielten Fragen
der Altersteilzeit nur noch eine untergeordnete Rolle. Einen gewissen Schwerpunkt bildeten Eingaben zu speziellen Fragen des Bei-
hilferechts für Beamtinnen und Beamte.

Die Frage, welche Arbeitszeit bei Gewährung von Sonderurlaub für eine ehrenamtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit den für
sehr viele Dienststellen geltenden Gleitzeitregelungen gutzuschreiben ist, beschäftigt auch den Bürgerbeauftragten seit Jahren in
Einzelfällen immer wieder. 

Die Gleitzeitregelungen sehen eine so genannte Kernarbeitszeit und eine Gleitzeit vor. Während der Kernarbeitszeit sind alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichtet, am Arbeitsplatz anwesend zu sein. Der Gleitzeitrahmen legt fest, innerhalb welchen
zeitlichen Rahmens regelmäßig gearbeitet werden kann. Die Kernarbeitszeit liegt erheblich unter der tarifvertraglich vereinbarten
regelmäßigen täglichen Arbeitszeit, während die so genannte Gleitzeit weit darüber hinausgeht. 

In einem der im Berichtsjahr zu bearbeitenden Fälle hatte eine Dienststelle des Landes einem Feuerwehrmann für einen Einsatz am
Vormittag lediglich die Kernarbeitszeit gutgeschrieben. Aufgrund der Eingabe konnte erreicht werden, dass die Gutschrift ent-
sprechend der durchschnittlich an einem Vormittag zu leistenden Arbeitszeit angerechnet wurde. Das in diesem Zusammenhang
eingeschaltete Ministerium des Innern und für Sport wies darauf hin, dass die restriktive Handhabung in Form einer Gutschrift der
Kernarbeitszeit formell nicht beanstandet werden kann. Gleichzeitig wies es allerdings darauf hin, dass diese Handhabung den
Bemühungen der Landesregierung zur Stärkung des Ehrenamtes nicht entspricht. Vor diesem Hintergrund sah das im Eingabefall
zuständige Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur keine Notwendigkeit, eine generelle Regelung für
seinen gesamten Zuständigkeitsbereich zu treffen. Vielmehr ist es nach seiner Auffassung möglich, für jeden Einzelfall eine ange-
messene Lösung zu finden.

Verschiedene Petentinnen und Petenten, die zunächst in einem rentenversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis tätig waren und
im höheren Lebensalter verbeamtet wurden, wandten sich dagegen, dass die ihnen zustehende Rente zu einem teilweisen Ruhen
ihres beamtenrechtlichen Versorgungsanspruches führt. Sie vertraten die Auffassung, dass ihnen beide Leistungen in vollem Um-
fange nebeneinander zustehen, weil sie sich diese „erdient“ hätten. Die Petentinnen und Petenten mussten darauf hingewiesen
werden, dass nach § 55 des Beamtenversorgungsgesetzes der Bezug einer Altersrente insoweit zum Ruhen der beamtenrechtlichen
Versorgung führt, als die Summe beider Leistungen die beamtenrechtliche Versorgung übersteigt, die die Petentin oder der Petent
erhalten würde, wenn sie/er von Beginn ihres/seines Berufslebens an als Beamtin oder Beamter tätig gewesen wäre.

Die Eingaben zum Beihilferecht betrafen sehr unterschiedliche Sachverhalte. 

Beihilferechtliche Regelungen, Bestimmungen der gesetzlichen Krankenversicherung und satzungsrechtliche Regelungen privater
Krankenversicherungen spielten bei der Eingabe eines Polizeibeamten eine Rolle. Die Kinder des Petenten waren bis zur Geburt
des vierten Kindes im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung über die Ehefrau des Petenten familienversichert. Aufgrund
der Geburt des vierten Kindes und des dadurch gestiegenen Gehaltes des Petenten endete die Familienmitversicherung. Für sich
und die drei jüngeren Kinder konnte der Petent eine private Krankenversicherung unter Berücksichtigung des für ihn maßgeblichen
Beihilfebemessungssatzes von 80 % abschließen. Dies gelang ihm für seine älteste, 10-jährige Tochter nicht. Diese befindet sich in
einer längeren therapeutischen Behandlung, sodass die angegangenen privaten Krankenversicherungen zum Abschluss eines Ver-
sicherungsvertrages nur unter der Voraussetzung eines entsprechenden Leistungsausschlusses bereit waren. Der Petent versicherte
daraufhin seine Tochter freiwillig in der früher zuständigen gesetzlichen Krankenversicherung weiter. Mit seiner Eingabe wollte
er erreichen, dass er für den zu zahlenden Beitrag in Höhe von 113,50 € monatlich im Rahmen der Beihilfe einen Zuschuss erhält.
Die Überprüfungen ergaben, dass kein Zuschuss gewährt werden kann. Die Oberfinanzdirektion in Koblenz wies darauf hin, dass
das Problem des Petenten nicht im Beihilferecht, sondern im Satzungsrecht der privaten Krankenversicherungen und deren Ver-
halten begründet liegt. 

In einem anderen Fall ging es um Leistungen der Beihilfe für eine 93-jährige pflegebedürftige Witwe eines Beamten, die seit 33 Jahren
bei ihrer Tochter in den USA lebt. Hintergrund der Eingabe war, dass die Kosten für die mit der Pflege der Petentin beauftragten
Pflegekräfte nur teilweise als beihilfefähig anerkannt wurden. Aufgrund der Eingabe konnte erreicht werden, dass die Dienst-
leistungen der Pflegekräfte als Pflegesachleistungen bewertet wurden. Wie in der gesetzlichen Pflegeversicherung sind auch in der
Beihilfe die für die Pflegesachleistung bereitzustellenden Beträge weit höher als bei einer Pflegegeldzahlung. Vor diesem Hinter-
grund konnte für einen Zeitraum von neun Monaten eine Beihilfe in Höhe von rd. 6 600,– € nachgezahlt werden.

Nicht geholfen werden konnte einem Petenten, der beklagte, dass Aufwendungen für zahntechnische Leistungen bei einer Ver-
sorgung mit Zahnersatz im Seitenzahnbereich nur im geringen Umfange als beihilfefähig anerkannt werden. Aufgrund dieser Ein-
gabe konnte der Petitionsausschuss nach längerem Bemühen allerdings im Wege einer anschließenden Legislativ-Eingabe erreichen,
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dass die Beihilfeverordnung des Landes Rheinland-Pfalz den Regelungen der für den Bund geltenden Beihilfeverordnung angepasst
wird, wodurch sich der Umfang der beihilfefähigen Kosten erhöht.

Einige Petentinnen und Petenten beklagten, dass sie nicht in den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an berufsbildenden Schulen
eingestellt wurden. Die Petentinnen und Petenten hatten ihr Studium mit einer Magisterprüfung abgeschlossen oder einen anderen
Ausbildungsabschluss erreicht. Allerdings hatten die Petentinnen und Petenten keine erste Staatsprüfung für das Lehramt abgelegt,
sodass sie keinen Anspruch auf eine Ausbildung für das Lehramt geltend machen konnten. Da jeweils eine höhere Zahl von Be-
werbungen vorlag, als Stellen zu besetzen waren, mussten Auswahlentscheidungen getroffen werden, bei denen keine Hinweise für
ein rechtswidriges oder unzweckmäßiges Vorgehen festgestellt werden konnten. Die Eingaben wurden nicht einvernehmlich ab-
geschlossen.

4.5 Krankenversicherung

4.6 Rentenversicherung

4.7 Unfallversicherung

Der auf die Sachgebiete Krankenversicherung, Rentenversicherung und Unfallversicherung aufgegliederte große Bereich des Sozial-
versicherungsrechts stellte auch im Berichtsjahr einen erheblichen Anteil der Gesamteingaben. 

Im Bereich der Krankenversicherung waren im Allgemeinen Einzelfälle zu klären, sei es die Bewilligung von Sterbegeld oder die
Kostenübernahme für Rehamaßnahmen oder bestimmte Behandlungen und Medikamente.

Aufgefallen ist dem Bürgerbeauftragten in diesem Bereich, dass ihn einige Eingaben erreicht haben, mit denen Bürgerinnen und
Bürger eine Wiederaufnahme in die gesetzliche Krankenversicherung erreichen wollten, nachdem sie als freiwillig Versicherte in
der gesetzlichen Krankenversicherung den Versicherungsschutz verloren hatten, beispielsweise durch nicht rechtzeitige Zahlung
von Krankenversicherungsbeiträgen. Der Bürgerbeauftragte hat dies zum Anlass genommen, sich im Bereich der besonderen
Themen des Jahresberichts 2002 dieses Problemkreises anzunehmen. Hierauf soll an dieser Stelle verwiesen werden. 

Im Bereich der Rentenversicherung, in dem ein Anstieg der Eingaben gegeben war, ging es in einigen Eingaben um die Anerkennung
von Kindererziehungszeiten. Um die Anerkennung rentenrechtlich bedeutsamer Zeiten geht es zumeist auch in den Eingaben, in
denen von Rentnerinnen und Rentnern die geringe Höhe ihrer Rente beklagt wird. 

Gegenstand mehrerer Eingaben war im Berichtsjahr die Frage der Bewilligung einer Erwerbsunfähigkeitsrente. Letztlich sind aber
Grundlage der diesbezüglichen Entscheidungen regelmäßig ärztliche Gutachten, die in medizinischer Hinsicht vom Bürgerbeauf-
tragten selbstverständlich nicht überprüft werden können. Es ergibt sich aber immer wieder, dass im Laufe von Petitionsverfahren
neue ärztliche Gutachten erstellt werden, deren Ergebnis den gewünschten Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitsrente begründen
kann. Ausschlaggebend sind aber immer medizinische Gründe. 

Gefreut hat sich der Bürgerbeauftragte über die Bereitschaft der Ersatzkassen sowie der Auskunfts- und Beratungsstelle der Bundes-
versicherungsanstalt für Angestellte in Mainz, im Rahmen von Petitionen mitzuarbeiten, obwohl diese nicht der parlamentarischen
Kontrolle des Landtags Rheinland-Pfalz und somit des Bürgerbeauftragten unterliegen. 

Im Bereich der Unfallversicherung sind Probleme mit der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Gegenstand von Eingaben,
wobei es zumeist um die Höhe der erhobenen Beiträge geht. Der Bürgerbeauftragte ist bereits in früheren Berichtsjahren auf die
Problematik der Beitragserhebung für kleinste Waldgrundstücke eingegangen. Dieser Themenbereich beschäftigte ihn auch im Be-
richtsjahr, allerdings bei zurückgehenden Petitionen in diesem Bereich, erneut. 

Im Berichtsjahr schlossen sich die landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger der Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und
Saarland zusammen, sodass zukünftig eine Zuständigkeit der Land- und Forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, der Land-
wirtschaftlichen Alterskasse, der Landwirtschaftlichen Krankenkasse und der Landwirtschaftlichen Pflegekasse Hessen, Rheinland-
Pfalz und Saarland gegeben ist. Damit einherging selbstverständlich auch eine gemeinschaftliche Satzung für jeden der genannten
Sozialversicherungszweige. Die bisherigen Verwaltungen, unter anderem in Speyer, sind aber weiterhin für die versicherten
Bürgerinnen und Bürger tätig und stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. Aus Sicht des Bürgerbeauftragten bleibt daher nun
abzuwarten, wie sich der vollzogene Zusammenschluss in der Praxis auswirkt.

5 – Sozialwesen

Die Eingaben zum Bereich Sozialwesen sind gegenüber dem Vorjahr etwas angestiegen.

5.1 Sozialhilfe, soziale Hilfen allgemein

Nach einem leichten Anstieg der Eingaben zu diesen Tätigkeitsbereichen im Vorjahr sind die Eingaben zur Sozialhilfe und zu
sozialen Hilfen im Allgemeinen im Jahre 2002 erneut leicht angestiegen. Mit einem Anteil von 11,0 % an den gesamten zulässigen
Eingaben bilden sie nach wie vor einen Schwerpunkt.

Wie im letzten Berichtsjahr kann bei den Eingaben zur Sozialhilfe und zu allgemeinen sozialen Hilfen kein besonderer Schwer-
punkt festgestellt werden. Vielmehr beziehen sich die Eingaben auf nahezu alle Problemsituationen, in die Menschen geraten
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können. Auffallend ist, dass anders als im letzten Berichtsjahr allein erziehende Mütter sich nicht mehr so häufig an den Bürger-
beauftragten gewandt haben. Ebenso spielte die Frage, ob eheähnliche Gemeinschaften bestehen oder nicht, bei den Eingaben im
Jahre 2002 keine besondere Rolle mehr.

Mitwirkungspflichten

Die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe und ähnlicher Hilfen nach dem Bundessozialhilfegesetz scheitert
vielfach daran, dass Hilfesuchende die erforderlichen Unterlagen nicht vorlegen. In anderen Fällen treten deswegen erhebliche Ver-
zögerungen ein, die wiederum zu Eingaben und Beschwerden beim Bürgerbeauftragten führen.

Viele Bürgerinnen und Bürger verkennen, dass Sozialhilfe in Form der Hilfe zum Lebensunterhalt nur dann und nur insoweit ge-
währt werden kann, als eigene Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts nicht oder nicht mehr zur Verfügung stehen und andere
Mittel nicht beschafft werden können. Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass viele Hilfesuchende trotz der akuten Not-
lage, in der sie sich befinden, nicht bereit sind, entsprechende Nachweise zu führen. Häufig spielt dabei auch eine Rolle, dass die
geforderten Unterlagen nicht mehr vorhanden sind. Dies gilt etwa in den Fällen, in denen vom Sozialamt verlangt wird, nachzu-
weisen, wo ein vor einiger Zeit noch vorhandenes kleines Vermögen verblieben ist und wofür es verbraucht wurde.

Eingaben, in denen es um die Frage der Mitwirkung geht, können vielfach einvernehmlich abgeschlossen werden, weil es dem
Bürgerbeauftragten oft gelingt, einerseits Hilfesuchende davon zu überzeugen, dass die geforderten Unterlagen Voraussetzung für
die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt sind und andererseits die Sozialämter dazu zu bewegen, von ihren gelegentlich sehr
hohen Anforderungen an die zu führenden Nachweise abzusehen. In einigen Fällen bedarf es oft langwieriger Bemühungen des
Bürgerbeauftragten, um so eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen.

Hilfe nach den Besonderheiten des Einzelfalles

„Art, Form und Maß der Sozialhilfe richten sich nach der Besonderheit des Einzelfalles, vor allem nach der Person des Hilfeemp-
fängers, der Art seines Bedarfes und den örtlichen Verhältnissen“, so bestimmt es § 3 Abs. 1 Satz 1 des Bundessozialhilfegesetzes.
Dieser Grundsatz unterscheidet das Sozialhilferecht von anderen Sozialleistungssystemen, insbesondere den Sozialversicherungen
in Form der Kranken-, Renten- und Unfallversicherung. Diese sehen bestimmte vorausberechenbare, typisierte Leistungen für be-
stimmte Notfälle vor, die – wie eine Erkrankung, Erwerbsunfähigkeit, Arbeitsunfall usw. – im Leben jedes Menschen eintreten
können. Mit der Regelung der Hilfe nach der Besonderheit des Einzelfalles ist die Sozialhilfe demgegenüber als „unterstes Netz des
Sozialleistungssystems“ in der Lage und verpflichtet, auch in außergewöhnlichen, nicht vorhersehbaren Notfällen die erforderlichen
Hilfen bereitzustellen, um den betroffenen Menschen ein Leben zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht (§ 1 Abs. 2
des Bundessozialhilfegesetzes).

Die Aufgabe des Bürgerbeauftragten besteht unter anderem darin, „auf eine einvernehmliche Erledigung“ der Angelegenheiten hin-
zuwirken, mit denen er befasst wird oder sich von sich aus befasst. Demgemäß geht das Bemühen des Bürgerbeauftragten bei Ein-
gaben aus dem Gebiet der Sozialhilfe stets auch dahin, herauszuarbeiten, wie sich der jeweilige Einzelfall von ähnlichen, immer
wieder auftretenden Hilfefällen unterscheidet. Gerade hilfebedürftige Personen, die sich in einer besonderen Notsituation befinden,
sind vielfach nicht in der Lage, anderen zu schildern und deutlich zu machen, auf welche Hilfen sie angewiesen sind. Dies gilt ins-
besondere für Hilfe suchende Menschen, deren Notlage objektiv betrachtet möglicherweise nicht als besonders groß zu bewerten
ist, von denen dies aber so empfunden wird, weil sie keinen Ausweg mehr sehen und sich nicht mehr zu helfen wissen. In diesen
Fällen sieht der Bürgerbeauftragte seine Aufgabe darin, zunächst durch beharrliche Rückfragen bei den Petentinnen und Petenten
die Gründe herauszufinden, die es dem zuständigen Träger der Sozialhilfe vielleicht ermöglichen, dem Anliegen ganz oder teilweise
zu entsprechen. Dabei kann insgesamt festgestellt werden, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozialämter nach-
drücklich bemühen, den Besonderheiten des Einzelfalles gerecht zu werden, diesem Bemühen aber häufig die große Arbeitsbelastung
und möglicherweise gelegentlich auch die bereits eingetretene Routine entgegensteht. 

Die dargestellten Zusammenhänge, nicht zuletzt auch die Bereitschaft der Sozialämter, den Besonderheiten des Einzelfalles soweit
möglich Rechnung zu tragen, sind mit der Grund dafür, dass Eingaben zur Sozialhilfe verhältnismäßig häufig einvernehmlich ab-
geschlossen werden können.

Unterhalt

„Sozialhilfe erhält nicht, wer sich selbst helfen kann oder wer die erforderliche Hilfe von anderen, besonders von Angehörigen, er-
hält“, so bestimmt § 2 des Bundessozialhilfegesetzes. Demgemäß spielen Fragen des bürgerlich-rechtlichen Unterhaltsrechts im
Rahmen der Sozialhilfe eine wichtige Rolle. In den Eingaben zu diesem Fragenkomplex geht es vielfach nicht nur um die Frage, ob
und in welcher Höhe eine Unterhaltsverpflichtung besteht, sondern auch darum, ob und gegebenenfalls welche Unterlagen vor-
zulegen sind.

Bürgerlich-rechtliche Unterhaltsfragen zählen zum Privatrecht, einem Rechtsgebiet, das nicht zum Aufgabenbereich des Bürger-
beauftragten gehört. Dennoch hat es sich als zweckmäßig erwiesen, wenn der Bürgerbeauftragte Eingaben dieser Art nicht von vorn-
herein als unzulässig abschließt.

Zunächst ist zu beachten, dass bürgerlich-rechtliche Unterhaltsansprüche von den Sozialämtern berechnet und geltend gemacht
werden. Aus der Sicht der betroffenen Bürgerinnen und Bürger stellt sich dies als „einseitige behördliche Festsetzung“ dar, sodass
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sie regelmäßig nicht nachvollziehen können, wenn sie seitens des Bürgerbeauftragten darauf hingewiesen werden, dass es sich um
privatrechtliche Ansprüche handelt. Hinzu kommt, dass bei der Geltendmachung bürgerlich-rechtlicher Unterhaltsansprüche in
vielen Fällen zunächst die öffentlich-rechtliche Frage zu klären ist, ob diese Ansprüche gemäß § 91 des Bundessozialhilfegesetzes
auf den Träger der Sozialhilfe übergegangen sind oder nicht. Weiterhin ist bei der Geltendmachung bürgerlich-rechtlicher Unter-
haltsansprüche stets die so genannte sozialhilferechtliche Vergleichsrechnung nach § 91 Abs. 2 des Bundessozialhilfegesetzes durch-
zuführen. Danach geht ein bürgerlich-rechtlicher Unterhaltsanspruch nur insoweit auf den Träger der Sozialhilfe über, als ein Unter-
haltsverpflichteter im Falle der eigenen Hilfebedürftigkeit sein Einkommen und Vermögen nach dem Bundessozialhilfegesetz ein-
zusetzen hätte. Soweit sozialhilferechtliche Regelungen den Einsatz von Einkommen und Vermögen ausschließen, sollen auch
Unterhaltsverpflichtete nicht in Anspruch genommen werden. Weiterhin ist nach der genannten Bestimmung der Übergang eines
Unterhaltsanspruchs ausgeschlossen, wenn dies eine unbillige Härte bedeuten würde. Dabei wird eine unbillige Härte regelmäßig
angenommen, wenn es sich um unterhaltspflichtige Eltern handelt, deren behinderte Kinder das 21. Lebensjahr vollendet haben
und denen Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege gewährt wird. 

Soweit der Bürgerbeauftragte aufgrund der beispielhaft dargestellten Zusammenhänge sich auch mit Fragen der bürgerlich-recht-
lichen Unterhaltspflicht befasst, werden die Petentinnen und Petenten stets darauf hingewiesen, dass eine abschließende Klärung
dieser Frage nur in dem dafür vorgesehenen Zivilrechtsweg und eine verbindliche Beratung und rechtliche Unterstützung nur durch
die Anwaltschaft möglich ist. Vielfach reicht es allerdings aus, den Petentinnen und Petenten die verschiedenen Zusammenhänge
zu erläutern, um zu einer einvernehmlichen Klärung zu kommen.

Haushaltsgemeinschaft

Bei einer größeren Zahl von Eingaben ging es um die Anwendung des § 16 des Bundessozialhilfegesetzes. Dort heißt es: „Lebt ein
Hilfesuchender in Haushaltsgemeinschaft mit Verwandten oder Verschwägerten, so wird vermutet, dass er von ihnen Leistungen
zum Lebensunterhalt erhält, soweit dies nach ihrem Einkommen und Vermögen erwartet werden kann.“ Danach erhält etwa ein
Stiefkind keine Hilfe zum Lebensunterhalt, soweit von seinem Stiefvater erwartet werden kann, dass er für seinen Unterhalt ein-
steht. Mit den Verwandten und Verschwägerten werden nach dieser Bestimmung Personen für den Unterhalt anderer in Anspruch
genommen, die nach den bürgerlich-rechtlichen Bestimmungen nicht unterhaltsverpflichtet sind. Nach bürgerlichem Recht sind
nur Verwandte in gerader Linie gegenseitig unterhaltsverpflichtet (Großeltern – Eltern – Kinder). Die Regelung des § 16 ist nach
§ 122 des Bundessozialhilfegesetzes auch auf Personen anwendbar, die in eheähnlicher Gemeinschaft leben und deswegen hin-
sichtlich der Voraussetzungen und des Umfanges der Sozialhilfe nicht besser gestellt werden dürfen als Ehegatten. Dies bedeutet,
dass etwa die Lebenspartnerin für den Unterhalt nicht nur ihres Partners, sondern auch der Kinder ihres Partners, mit denen sie in
Haushaltsgemeinschaft lebt, beansprucht wird. 

Die tatsächliche Bedeutung dieser Regelung nimmt aufgrund der geänderten gesellschaftlichen Verhältnisse im Bereich der Familien
und der Lebensgemeinschaften zu. Viele Betroffene wenden sich dagegen, dass sie ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse
darlegen sollen, damit seitens des Sozialamtes festgestellt werden kann, ob und inwieweit von ihnen erwartet werden kann, dass sie
für den Lebensunterhalt von Mitgliedern ihrer Haushaltsgemeinschaft einstehen. Bei einer Haushaltsgemeinschaft wird zunächst
davon ausgegangen, dass Unterhaltsleistungen erbracht werden, obschon nach bürgerlichem Recht keine Unterhaltsverpflichtung
besteht. Weiterhin muss der Bürgerbeauftragte in diesen Fällen deutlich machen, dass die Vermutung des § 16 nur bei einer Prü-
fung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse gegebenenfalls widerlegt werden kann.

Eltern müssen für den Lebensunterhalt ihrer minderjährigen Kinder mit ihrem gesamten Einkommen und Vermögen einstehen.
Sozialhilferechtlich wird ihnen für ihren eigenen Lebensunterhalt nur der sozialhilferechtliche Bedarf zugestanden. Manche Sozial-
ämter wenden diese Regelung ohne nähere Prüfung auch auf die Verwandten und Verschwägerten in einer Haushaltsgemeinschaft
nach § 16 an. Dies ist nicht zulässig. Vielmehr kann grundsätzlich von einem nicht unterhaltsverpflichteten Verwandten und Ver-
schwägerten nicht erwartet werden, dass er Mitgliedern seiner Haushaltsgemeinschaft in einem höheren Umfange Leistungen zum
Lebensunterhalt zuwendet, als er leisten müsste, wenn er als nicht gesteigert unterhaltspflichtige Person (wie ein Vater gegenüber
seinem volljährigen Sohn) in Anspruch genommen werden könnte. Dies bedeutet, dass ihm grundsätzlich ein „Selbstbehalt“ be-
lassen werden muss, der höher ist, als der ihm sozialhilferechtlich zur Deckung seines Bedarfs zustehende Betrag. Entsprechend den
Sozialhilferichtlinien für das Land Rheinland-Pfalz ist § 16 des Bundessozialhilfegesetzes auch so anzuwenden, dass der Bestand der
Ehe oder der Lebensgemeinschaft nicht gefährdet und die Familienverhältnisse und persönlichen Beziehungen nicht negativ be-
einflusst werden.

Langwierige Bemühungen unter Einschaltung des zuständigen Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit waren
in einem Einzelfall erforderlich, um den dargelegten Grundsätzen bei der Anwendung des § 16 des Bundessozialhilfegesetzes Gel-
tung zu verschaffen. Entsprechend einer Anregung des Bürgerbeauftragten wurden die Sozialämter in einer gemeinsamen Sitzung
der Arbeitsgemeinschaften der Sozialhilfeträger Rheinland-Pfalz Nord und Süd darüber unterrichtet, dass Stiefeltern bei der Ge-
währung von Hilfe zum Lebensunterhalt nicht in gleicher Weise behandelt werden können wie Eltern.

5.2. Pflegeversicherung, Landespflegegeld, Blindengeld

5.3 Wohngeld

5.4 BAföG Bundesausbildungsförderungsgesetz- und Bundeserziehungsgeldgesetz

Die Eingaben zu den genannten Rechtsbereichen sind gegenüber dem Vorjahr nahezu gleich geblieben.
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Bei den Eingaben zur Pflegeversicherung ging es fast ausschließlich um die Frage, ob die Leistungsvoraussetzungen vorliegen. Ins-
besondere ging es dabei um Leistungen nach einer höheren Pflegestufe. Kaum eine Rolle spielten Eingaben zur Dauer der Begut-
achtung.

Zu welch unterschiedlichen Ergebnissen die Ausführung eines Bundesgesetzes durch die Länder führen kann, zeigt der Fall eines
Petenten, dessen pflegebedürftiger Sohn Leistungen nach Stufe III des Pflege-Versicherungsgesetzes erhält.

Für die Pflege des Sohnes wurde am bisherigen Wohnort des Petenten in Baden-Württemberg ein Zivildienstleistender in Anspruch
genommen. Die dabei anfallenden Kosten wurden von der Pflegekasse im Rahmen des Sachleistungsanspruchs beglichen. Da der
Sachleistungswert die Höchstgrenze von 2 800,– DM monatlich regelmäßig nicht erreichte, konnte daneben ein anteiliges Pflege-
geld zur Verfügung gestellt werden.

Im Mai 2001 nahm der Petent mit seiner Familie seinen Wohnsitz in Rheinland-Pfalz. Hier beauftragte er einen Pflegedienst, ihm
für die Pflege seines Sohnes einen Zivildienstleistenden zur Verfügung zu stellen. Der bei der Geschäftsstelle seiner Pflegekasse,
einer bundesweit tätigen Ersatzkasse, gestellte Antrag auf Kostenübernahme wurde mit der Begründung abgelehnt, die in Rhein-
land-Pfalz zwischen den Trägern der Pflegedienste und den Pflegekassen nach § 89 des XI. Buches des Sozialgesetzbuches, SGB XI,
geschlossene Vergütungsvereinbarung sehe keine Kostenerstattung für die Pflege durch Zivildienstleistende vor. 

Die Überprüfungen ergaben, dass die für Rheinland-Pfalz geschlossene Vereinbarung anders als die im Lande Baden-Württemberg
keine Kostenerstattung für die Pflege durch Zivildienstleistende vorsieht. 

Da die bundesweit tätige Ersatzkasse des Petenten der parlamentarischen Kontrolle des Petitionsausschusses des Deutschen Bundes-
tags unterliegt, wurde diesem die Eingabe zugeleitet. Dem Anliegen konnte nicht entsprochen werden, da nach den Überprüfungen
die Pflegekasse des Petenten an die jeweils landesspezifischen Vereinbarungen gebunden ist.

Im Ergebnis stehen damit dem Petenten durch seinen Umzug nach Rheinland-Pfalz für die Pflege seines Sohnes erheblich weniger
Mittel zur Verfügung. Das ergibt sich daraus, dass der ihm in Baden-Württemberg zustehende Sachleistungsanspruch einen Wert
von 2 800,– DM als Höchstgrenze erreichen kann, während der Sohn des Petenten in Rheinland-Pfalz lediglich ein Pflegegeld von
1 300,– DM monatlich erhält.

Die daraufhin im Rahmen eines Selbstaufgriffs des Bürgerbeauftragten eingeleiteten Bemühungen um eine Änderung der Ver-
gütungsvereinbarung in Rheinland-Pfalz konnten noch nicht abgeschlossen werden. Dabei ergab sich bisher, dass einzelne Pflege-
kassen in Einzelfällen offenbar den Einsatz von Zivildienstleistenden im Rahmen der Pflegesachleistung (wie in Baden-Württem-
berg) abrechnen. Zivildienstleistende sind nach den „Gemeinsamen Grundsätzen und Maßstäben zur Qualität und Qualitätssiche-
rung einschließlich des Verfahrens zur Durchführung von Qualitätsprüfungen nach § 80 SGB XI in der ambulanten Pflege“ den
Hilfskräften und den angelernten Kräften zuzurechnen. Im Gegensatz zu Baden-Württemberg haben in Rheinland-Pfalz die Pflege-
dienste mit den Pflegekassen vereinbart, dass zur Sicherung einer hohen Qualität der Pflege die Tätigkeit von Hilfskräften und
angelernten Kräften auf die hauswirtschaftliche Versorgung beschränkt sein soll. Demgegenüber wurde im Bundesland Baden-
Württemberg vereinbart, dass für die ambulante pflegerische Versorgung ein Dienst, der vom Bundesamt für Zivildienst als Be-
schäftigungsstelle für die individuelle Schwerstbehinderten-Betreuung anerkannt ist, die Zulassungsvoraussetzungen für einen
Pflegedienst nach SGB XI erfüllt. Deswegen können in Baden-Württemberg neben der verantwortlichen Pflegekraft Zivildienst-
leistende, Teilnehmerinnen und Teilnehmer am freiwilligen sozialen Jahr und andere Kräfte beschäftigt werden. Für deren Tätig-
keit ist festgelegt, dass sie nur bestimmte pflegerische Hilfestellungen leisten dürfen, soweit eine solche Hilfestellung nach der Ent-
scheidung der verantwortlichen Pflegekraft fachlich vertretbar ist.

Der Bürgerbeauftragte hält zum Beispiel eine den Regelungen in Baden-Württemberg entsprechende Vereinbarung auch für Rhein-
land-Pfalz für durchaus wünschenswert. Er appelliert deshalb an Pflegekassen und Träger von Pflegeeinrichtungen, die zwischen
ihnen bestehenden Vereinbarungen entsprechend zu fassen. 

Die zum 1. Januar 2001 in Kraft getretenen Änderungen des Wohngeldgesetzes führten bei den Wohngeldstellen zu einer größeren
Zahl von Mehranträgen. Gleichzeitig mussten laufende Bescheide überprüft und das Gesetz über die Gewährung von Reise-
kostenzuschüssen ausgeführt werden. Dies führte bei einigen Kreis- und Stadtverwaltungen zu Verzögerungen bei der Bearbeitung. 

Auch das zum 1. Januar 2001 in Kraft getretene 3. Gesetz zur Änderung des Bundeserziehungsgeldgesetzes führte ebenfalls zu einigen
zusätzlichen Eingaben. Nach der Neuregelung können sich Erziehungsgeldberechtigte u. a. unter bestimmten Voraussetzungen
entscheiden, ob sie Erziehungsgeld für das 1. Lebensjahr in Höhe von 900,– DM (Budget) oder für zwei Jahre in Höhe von 600,– DM
monatlich beantragen. Bei bestimmten Einkommensentwicklungen stehen sich die Berechtigten mit dem Budget für ein Jahr besser
als bei der Beantragung von Erziehungsgeld in Höhe von 600,– DM für zwei Jahre. In einigen Eingaben ging es darum, die getroffene
Entscheidung für das Budget zu verändern. Die betroffenen Petentinnen und Petenten mussten darauf hingewiesen werden, dass
die Entscheidung für die volle Bezugsdauer verbindlich ist und nur ausnahmsweise in Fällen besonderer Härte geändert werden
kann. Erneut wandten sich in Deutschland lebende Angehörige anderer Staaten an den Bürgerbeauftragten, weil sie nicht damit
einverstanden waren, dass sie für ihre Kinder kein Erziehungsgeld erhalten. Dies ist nach den gesetzlichen Bestimmungen nicht
möglich, wenn die Person, die das Kind betreut und erzieht, lediglich über eine Duldung und nicht über die erforderliche ausländer-
rechtliche Aufenthaltsberechtigung oder Aufenthaltserlaubnis verfügt.
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5.5 Schwerbehinderte und Kriegsopfer

5.6 Wiedergutmachung, Lastenausgleich

5.7 Behindertenrecht

Die Zahl der Eingaben zu den genannten Rechtsbereichen ist fast unverändert.
Im Bereich des Schwerbehindertenrechts waren wiederum viele Eingaben auf eine Erhöhung des Grades der Behinderung oder auf
die Feststellung bestimmter Merkzeichen zum Nachteilsausgleich gerichtet. Daneben waren einige Eingaben zu verzeichnen, mit
denen sich die Petentinnen und Petenten gegen die beabsichtigte Herabsetzung des bei ihnen festgestellten Grades der Behinderung
wandten. Dabei handelte es sich regelmäßig um Fälle der so genannten Heilungsbewährung. So ist etwa nach den „maßgeblichen
Anhaltspunkten für die ärztliche Gutachtertätigkeit im sozialen Entschädigungsrecht und nach dem Schwerbehindertengesetz“ bei
bestimmten Krebserkrankungen nach Ablauf eines jeweils festgelegten Zeitraumes (etwa: nach 5 Jahren), in dem keine erneute Er-
krankung aufgetreten ist, der festgelegte Grad der Behinderung zu vermindern. In einer größeren Zahl von Eingaben ging es
wiederum um die Zuerkennung des Merkzeichens „aG“ und den damit verbundenen Parkerleichterungen sowie um die Erteilung
einer Ausnahmegenehmigung nach § 46 Abs. 2 Satz 1 der Straßenverkehrsordnung, Parkerleichterungen für besondere Gruppen
Schwerbehinderter in Rheinland-Pfalz.

Parkerleichterungen für besondere Gruppen Schwerbehinderter in Rheinland-Pfalz werden von den Straßenverkehrsbehörden auf
der Grundlage einer Stellungnahme des Ärztlichen Dienstes der Ämter für soziale Angelegenheiten erteilt. Dabei ist in den maß-
geblichen Vorschriften geregelt, dass die Stellungnahme des Ärztlichen Dienstes nach Lage der Akten erfolgt. Dies führte in Einzel-
fällen dazu, dass die begehrten Parkerleichterungen abgelehnt wurden. In diesen Fällen wurde den Petentinnen und Petenten emp-
fohlen, bei dem zuständigen Amt für soziale Angelegenheiten neuere ärztliche Befundberichte vorzulegen, aus denen sich ergibt,
dass sich die früher festgestellten Beeinträchtigungen inzwischen vergrößert haben. Auf diese Weise konnte häufig nach einem er-
neuten Antrag schließlich die gewünschte Ausnahmegenehmigung für Parkerleichterungen erreicht werden.

Im Zusammenhang mit der Feststellung des Merkzeichens „aG“ und den damit verbundenen Parkerleichterungen wurde vor einigen
Jahren auf Initiative des Bürgerbeauftragten geregelt, dass die Ämter für soziale Angelegenheiten die jeweils zuständige Straßen-
verkehrsbehörde unterrichten, falls sie bei einer Schwerbehinderten oder einem Schwerbehinderten die Voraussetzungen des Merk-
zeichens „aG“ festgestellt haben. Diese Mitteilung wird gleichzeitig als Antrag auf die Erteilung der Parkerleichterungen bewertet.
Zuvor musste unter Vorlage des Bescheides des Amtes für soziale Angelegenheiten ein eigener Antrag auf Erteilung der Parker-
leichterungen gestellt werden.

Auf Anregung einer Straßenverkehrsbehörde wurde im Rahmen eines Selbstaufgriffes des Bürgerbeauftragten geprüft, ob ein ent-
sprechendes Verfahren auch bei der Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 46 Abs. 2 Satz 1 der Straßenverkehrsordnung,
Parkerleichterung für besondere Gruppen Schwerbehinderter in Rheinland-Pfalz, möglich ist. Das zuständige Ministerium für
Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit und das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau sahen keine
Möglichkeit, von einem ausdrücklichen Antrag bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde abzusehen. Aus der Sicht des Bürger-
beauftragten ist dazu festzustellen, dass sich bisher keine Schwierigkeiten beim Verfahren bezüglich der Erteilung der Ausnahme-
genehmigungen nach § 46 Abs. 2 Satz 1 der Straßenverkehrsordnung ergeben haben. 

Wiederholten Problemen sah sich ein Schwerbehinderter gegenüber, der wegen der Versteifung seines Kniegelenkes beim Verlassen
des Personenwagens darauf angewiesen ist, dass die Fahrertür ganz geöffnet werden kann. Nach den Überprüfungen lagen bei ihm
weder die Voraussetzungen für die Zuerkennung des Merkzeichens „aG“ noch für die Ausnahmegenehmigung nach § 46 Abs. 2
Satz 1 der Straßenverkehrsordnung vor. Schließlich konnte jedoch erreicht werden, dass ihm von der zuständigen Straßenver-
kehrsbehörde eine Bescheinigung ausgestellt wurde, aus der sich ergibt, dass er so parken muss, dass die Fahrertür jeweils ganz ge-
öffnet werden kann. Der Petent war mit dieser Lösung einverstanden. 

5.8 Gesundheitswesen

Die Zahl der Eingaben zum Gesundheitswesen hat sich gegenüber den Vorjahren geringfügig erhöht.

In einem großen Anteil der Eingaben ging es wiederum um die Situation in den Einrichtungen des Maßregelvollzugs. Dazu wird
auch auf die Ausführungen im besonderen Teil des Berichts verwiesen.

Verschiedene Eingaben zur Approbation als psychologische Psychotherapeutin beziehungsweise psychologischer Psychotherapeut
nach dem Psychotherapeutengesetz konnten im Berichtsjahr abgeschlossen werden. Neuere Eingaben dazu sind nicht mehr zu ver-
zeichnen. 

Gegenstand einer Eingabe, die hier genannt werden soll, war der zahnärztliche Notfalldienst im Bereich der Bezirkszahnärzte-
kammer Koblenz. Dabei konnte erreicht werden, dass nunmehr auch an den Brückentagen ein Notfalldienst vorgesehen ist. Als
Brückentage zählen die Tage zwischen einem Feiertag und dem Wochenende sowie die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr.
Bisher bestand ein zahnärztlicher Notfalldienst nur für die Wochenenden und die Mittwochnachmittage. Für die restlichen Tage
war jeder Zahnarzt aufgerufen, für die Versorgung seiner Patientinnen und Patienten zu sorgen und bei Nichterreichbarkeit eine
Vertretung anzugeben. Aufgrund der Eingabe verlangt die Bezirkszahnärztekammer nunmehr von ihren Mitgliedern eine schrift-
liche Bestätigung über ihre Erreichbarkeit in diesen Zeiten. Gleichzeitig wurden die Mitglieder aufgefordert, soweit möglich ihre
Privat- und Handynummern im öffentlichen Telefonbuch bekannt zu geben und die vorhandenen Anrufbeantworter entsprechend
einzurichten.
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Bei den wenigen Eingaben im Zusammenhang mit der zwangsweisen Unterbringung in psychiatrischen Einrichtungen mussten
die Petentinnen und Petenten darauf hingewiesen werden, dass insoweit gerichtliche Entscheidungen vorliegen, sodass seitens des
Bürgerbeauftragten keine Möglichkeit einer Überprüfung oder Klärung besteht. 

6 – Wirtschaftsordnung

6.1 Wirtschaftsförderung

6.2 Wirtschaftsordnung, Gewerbe-/Berufsrecht, Beiträge zur Industrie- und Handelskammer 

6.3 Fremdenverkehr

In den genannten Sachgebieten ergaben sich kleinere Veränderungen bei den Eingabezahlen im Vergleich zum Vorjahr. Die Ge-
samtzahl war nach wie vor verhältnismäßig gering.

Thema im Bereich Wirtschaftsordnung war beispielsweise die zwangsweise Mitgliedschaft in den Industrie- und Handelskammern,
aber auch die von diesen und auch den Handwerkskammern erhobenen Beiträge. Gerade sehr kleine Mitgliedsbetriebe der Industrie-
und Handelskammern empfinden die Beitragsbelastung als unverhältnismäßig hoch. (Von ihnen ist eine Mindestgrundgebühr zu
entrichten.)

Hinsichtlich der zwangsweisen Mitgliedschaft in den Industrie- und Handelskammern handelt es sich um eine bundesgesetzliche
Regelung, deren Rechtmäßigkeit mehrfach höchstrichterlich bestätigt wurde. Das Verfassungsgericht hat bis in jüngster Zeit seine
bereits vor 40 Jahren begründete Rechtsprechung zur Vereinbarkeit der gesetzlichen Pflichtmitgliedschaft mit dem Grundgesetz
bestätigt. Aus Sicht des Bürgerbeauftragten sollte aber dennoch überdacht werden, ob eine Pflichtmitgliedschaft wirklich noch zeit-
gemäß ist.

Die Gebührenregelung erfolgt im Wesentlichen durch Satzungsregelung, unterliegt aber dabei auch den gesetzlichen Vorgaben des
Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern. Auch die Beitragserhebung wurde von den Ge-
richten nicht beanstandet. Zum 1. Januar 2002 wurde der Freibetrag, der vom Gewerbeertrag bei der Berechnung der Umlage in
Abzug gebracht wird, deutlich um das Doppelte erhöht und beträgt nun 15 340,– €. Außerdem wurden Gewerbetreibende, die
nicht im Handelsregister eingetragen sind und nicht mehr als 5 200,– € Gewinn erwirtschaften, vom IHK-Beitrag freigestellt. 

Dennoch enstehen den Betrieben, auch den kleineren Betrieben, durch die Mitgliedschaft Kosten, die von den Betroffenen durch-
aus als belastend wahrgenommen werden. Hinzu kommt, dass vielen Kleingewerbetreibenden ein persönlicher Vorteil durch die
Zwangsmitgliedschaft oft nicht ersichtlich ist, sie im Grunde von der Kammer keine unmittelbare Leistung erhalten und aus ihrer
Sicht auch nicht benötigen. Auf Unverständnis stößt auch, dass andererseits trotz Zahlung von Beiträgen für von der Kammer zu
erbringende Leistungen zusätzlich Gebühren in Rechnung gestellt werden. 

Nur wenige Eingaben waren im Sachgebiet Wirtschaftsförderung zu bearbeiten, die aber jeweils völlig unterschiedlich gelagerte
Fallkonstellationen betrafen. 

6.4 Wohnungsbauförderung

6.5 Modernisierung, sonstige Förderprogramme 

6.6 Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung

Wie bereits in den Vorjahren bewegten sich die Eingaben in diesen Sachgebieten trotz einer Zunahme der Eingaben auf insgesamt
niedrigem Niveau. 

Überwiegend ging es hierbei um Probleme im Zusammenhang mit der Wohnungsbauförderung, zum einen im Bereich der Eigen-
heimförderung, zum anderen im Bereich der Schaffung von Wohnraum zur Vermietung. Die Fälle und die zugrunde liegenden
Probleme waren aber sehr unterschiedlich gelagert, sodass dadurch bedingt allgemeine Aussagen nicht getroffen werden können.

6.7 Steuern

War im Vorjahr eine deutliche Zunahme der Eingaben im Bereich Steuern zu verzeichnen, so nahm die Zahl der Eingaben in diesem
Sachgebiet im aktuellen Berichtszeitraum ab. Insgesamt liegen die Eingaben in diesem Bereich aber weiterhin auf verhältnismäßig
hohem Niveau, sodass dieses Sachgebiet zu den eingabestärkeren zählt. 

Die Zusammenarbeit mit den einzelnen Finanzämtern sowie auch dem Ministerien der Finanzen ist auch im aktuellen Berichts-
zeitraum als gut zu bezeichnen. In einigen Fällen konnte den Petentinnen und Petenten beispielsweise durch eine Stundung der
Steuerschuld oder Einräumen einer Ratenzahlung bei akuteren Notlagen entgegengekommen werden. 

Die problemlose Zusammenarbeit mit den Finanzämtern wird in gewisser Weise bestätigt durch eine Umfrage der Bertelsmann-
Stiftung in Rheinland-Pfalz, Bayern, Sachsen und Thüringen, wonach die Bürgerinnen und Bürger mit den Finanzämtern zufrieden
sind. Die Befragten lobten den guten Gesamteindruck, die Höflichkeit und die Fachkompetenz der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter.
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Natürlich ist es dem Bürgerbeauftragten nicht möglich, im Einzelfall eine günstigere steuerliche Betrachtung „auszuhandeln“. Die
Vorgehensweise der Finanzämter muss sich an den gesetzlichen Vorschriften orientieren, schon allein aus Gründen der Gleichbe-
handlung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Befindet sich aber jemand in einer finanziellen Notlage, sollte er aus Sicht des
Bürgerbeauftragten möglichst frühzeitig beim Bestehen von Steuerschulden den – persönlichen – Kontakt mit dem Finanzamt
suchen, um weitere erhebliche Kosten zu vermeiden, die bei Nichtzahlung von Steuerschulden recht schnell entstehen können. 

Über den Einzelfall hinaus war beispielsweise eine Eingabe interessant, in der ein Petent sich darüber beklagte, dass seitens der
Finanzbehörden beabsichtigt sei, Erträge steuerlich zu veranlagen, die tatsächlich nie zugeflossen seien. Es stellte sich heraus, dass
es sich um ein so genanntes Schneeballsystem handelte. Der Petent und ca. 1 600 weitere Steuerpflichtige sind hiervon betroffen.
Hintergrund der Eingabe war, dass seitens der Finanzbehörden beabsichtigt ist – es sind Finanzämter in mehreren Bundesländern
mit der Angelegenheit befasst – gutgeschriebene, aber nicht ausbezahlte Renditen steuerlich zu veranlagen. Hierbei wird die ent-
sprechende höchstrichterliche Rechtsprechung in einem ähnlich gelagerten Fall zugrunde gelegt. Die Finanzbehörden haben sich
diesbezüglich länderübergreifend auf eine einheitliche Vorgehensweise verständigt. Allerdings werden zunächst nur einige wenige
Bescheide in Einzelfällen von einem rheinland-pfälzischen Finanzamt erlassen. Diesbezüglich sollen Musterverfahren durchgeführt
werden, sodass nicht alle Betroffenen ein entsprechendes Prozessrisiko tragen müssen. Die weitere Vorgehensweise, auch im Fall
des Petenten, wird vom Ausgang dieser Musterverfahren abhängig sein. Dem Wunsch des Petenten, in seinem Fall gänzlich auf ein
Steuerverfahren zu verzichten, konnte insoweit jedenfalls derzeit nicht entsprochen werden. 

7 – Kultur

7.1 Schulische Angelegenheiten

Die Zahl der Eingaben ist sowohl prozentual als auch absolut angestiegen. Ein ständiges Reizthema für die Bürgerinnen und Bürger
ist dabei die Schülerbeförderung, geregelt in § 56 des Schulgesetzes von Rheinland-Pfalz. Petitionen zur Anbindung einzelner Ge-
meinden an die Schülerbeförderung beziehungsweise zur Frage der Übernahme von Fahrtkosten machen mittlerweile über ein
Drittel der Eingaben zu diesem Sachgebiet aus. Die Beschwerden zu Unterrichtsversorgung beziehungsweise Unterrichtsausfall,
Qualität des Unterrichts sowie zu dem Verhalten einzelner Lehrkräfte oder der Schulleitung weisen keine solche Tendenz auf.

Dabei ist gerade die Anwendung von § 56 Schulgesetz auf den konkreten Fall nicht immer einfach und verlangt von Zeit zu Zeit
intensive Ermittlungen des Bürgerbeauftragten. So beschwerten sich Petenten über die Entscheidung einer Stadtverwaltung, die
Fahrtkosten unter Berufung auf § 56 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 Schulgesetz nicht vollständig zu übernehmen.
Diese Regelungen besagen, dass es einer kreisfreien Stadt als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung obliegt, für die Beförderung von
Schülerinnen und Schülern der Realschulen und der Klassenstufen fünf bis zehn der Gymnasien zur nächstgelegenen Schule zu
sorgen. Bei der Feststellung der nächstgelegenen Schule bleiben Wegeunterschiede bis zu fünf Kilometern außer Betracht. Beim
Besuch einer anderen als der nächstgelegenen Schule werden die Kosten nur insoweit übernommen, als sie bei der Fahrt zur
nächstgelegenen Schule zu übernehmen wären.

Die Petenten waren der Meinung, dass bei dem außer Acht zu bleibenden Wegeunterschied die direkte Wegstrecke von Haustür
zu Haustür heranzuziehen ist. Für die Verwaltung waren nach ihren Richtlinien über die Schülerbeförderung die tatsächlichen
ÖPNV-Kilometer maßgeblich, sodass man dort den Standpunkt vertrat, dass der Sohn der Petenten nicht die nächstgelegene Schule
besucht. Da das Schulgesetz hierzu keine eindeutige Aussage trifft, bat der Bürgerbeauftragte das Ministerium für Bildung, Frauen
und Jugend um Prüfung. Dieses führte unter anderem aus, dass das Schulgesetz keine Bestimmung dazu enthält, wie der maßgeb-
liche Wegeunterschied im Einzelfall ermittelt werden soll. Damit bleibt es den kommunalen Beförderungsträgern überlassen, ein
vertretbares Berechnungsverfahren in eigener Zuständigkeit festzulegen. Den Beförderungsträgern ist es deshalb freigestellt, die Ent-
fernungsdifferenzen zwischen Vergleichsschulen entweder anhand festgestellter Fußwegentfernungen oder durch einen Vergleich
der Fahrstrecken der verfügbaren öffentlichen Verkehrsverbindungen festzustellen. Diese Verfahrensalternativen stehen nach Auf-
fassung des Ministeriums grundsätzlich gleichwertig nebeneinander.

Ein etwas ungewöhnlicheres Betätigungsfeld war durch den Bürgerbeauftragten im Falle einer Petentin zu betreten, die Hilfe bei
ihren Bemühungen begehrte, eine Partnerschule in Dijon für eine rheinland-pfälzische Realschule zu finden. Auch hier war der
Bürgerbeauftragte letztendlich erfolgreich.

In einem anderen Fall waren die Bemühungen des Bürgerbeauftragten zwar auch erfolgreich, aber letztlich überflüssig, da sich die
Petentin für den Besuch einer Fachhochschule im Bundesland Hessen entschied. Zunächst hatte sie sich darüber beklagt, dass die
Fachhochschule Koblenz für die Wahrung der Bewerbungsfrist am 15. Juli 2002 von der Petentin die Vorlage eines Abschluss-
zeugnisses verlangte. Dieses hätte die Petentin allerdings erst nach Absolvierung ihres Kolloquiums Ende August 2002 vorlegen
können. Auf die Eingabe hin wurde nach Gesprächen zwischen Ministerium und Fachhochschule die Entscheidung getroffen, dass
in diesem Fall die Vorlage des Abschlusszeugnisses der theoretischen Ausbildung genügt.

7.2 Weiterbildung

7.3 Hochschulwesen

Bei diesen Themen handelt es sich um Randgebiete, die einen sehr geringen Anteil an der Gesamtzahl der jährlichen Eingaben aus-
machen.
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Am häufigsten werden Eingaben bezüglich der Wertigkeit von im Ausland erworbener Bildungs- und Hochschulabschlüsse im Hin-
blick auf den Zugang zu bestimmten beruflichen Laufbahnen und der diesbezüglich geforderten Qualifikationen bearbeitet.

7.6 Kinder-, Jugend- und Personensorge

Die Zahl der Eingaben zu diesem Rechtsbereich hat gegenüber den Vorjahren etwas zugenommen.

Ein größerer Teil der Eingaben befasst sich mit Fragen des Sorgerechts nach Trennung oder Scheidung der Eltern. Dabei verkennen
die Petentinnen und Petenten vielfach, dass die Jugendämter in diesem Bereich zwar eine wichtige Rolle spielen, ihnen aber for-
mell lediglich ein Mitwirkungsrecht in diesen Verfahren zusteht (§ 50 VIII. Buch des Sozialgesetzbuches, SGB VIII) und die ab-
schließenden Entscheidungen von den Vormundschafts- und Familiengerichten zu treffen sind. Dies musste auch ein Petent er-
fahren, der seine Beschwerden über das Jugendamt und seine diesbezüglichen Vorbehalte u. a. damit begründete, er habe als Mann
gegenüber den dort tätigen Mitarbeiterinnen keine Chance. Obschon das Jugendamt dem zuständigen Familiengericht empfohlen
hatte, für die Kinder des Petenten das gemeinsame elterliche Sorgerecht beizubehalten, übertrug das Gericht die elterliche Sorge
allein der getrennt lebenden Ehefrau des Petenten.

Ein anderer Petent, dem nach der Scheidung die elterliche Sorge für die beiden Töchter gemeinsam mit seiner geschiedenen Ehe-
frau übertragen wurde, wollte schließlich mit der Begründung, die schulischen Leistungen der bei seiner geschiedenen Ehefrau
lebenden Tochter ließen zu wünschen übrig, das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht für diese Tochter erhalten. Er musste dar-
auf verwiesen werden, dass das zuständige Familiengericht bereits in einem früheren Beschluss darauf hingewiesen hatte, dass die
schulischen Leistungen der bei der geschiedenen Ehefrau lebenden Tochter schon während des intakten Zusammenlebens der Eltern
nicht so gut waren, wie die der nunmehr beim Petenten lebenden anderen Tochter.

In weiteren Eingaben zu diesem Sachgebiet ging es zum Beispiel um die Weitergewährung von Hilfen, nachdem ein behinderter
junger Mann, der über viele Jahre in einer Pflegefamilie lebte, erwachsen geworden war. Aufgrund der Bemühungen des Bürger-
beauftragten konnte erreicht werden, dass die bisher gewährten Leistungen der Jugendhilfe bis auf weiteres weitergezahlt wurden.

Andere Eingaben befassten sich mit der Errichtung zusätzlicher Kindertagesstätten, Elternbeiträgen und anderen Fragen im Zu-
sammenhang mit der Förderung und Erziehung von Kindern im Kindergartenalter. Dazu wird auch auf den Beitrag unter Teil 3
dieses Berichts verwiesen. 

Ebenso spielte wiederum die Übernahme der Kosten für eine internatsmäßige Erziehung von Kindern eine Rolle, bei denen
zwischen den Eltern, den Jugendämtern und teilweise auch den Gutachterinnen und Gutachtern strittig blieb, ob sie aufgrund ih-
rer Verhaltens- und Lernauffälligkeiten bereits zu dem Personenkreis der Kinder zählen, die von einer seelischen Behinderung be-
droht sind. Ebenso war der Bürgerbeauftragte erneut mit Eingaben befasst, in denen es um die Kostenübernahme für eine beson-
dere pädagogisch-psychologische Förderung autistischer Kinder oder von Kindern mit einer Lese-/Rechtschreibschwäche oder mit
einer Rechenschwäche ging.

7.4 Rundfunk, Fernsehen, Gebührenbefreiung

7.5 Sonstige kulturelle Angelegenheiten

7.7 Sport

Die genannten Sachgebiete betreffen eher Randbereiche der Tätigkeit des Bürgerbeauftragten. So ist die Zahl der Eingaben zu den
genannten Sachgebieten insgesamt auch im Berichtsjahr gering gewesen. 

Schwerpunkt sind die Rundfunk- und Fernsehgebühren. Dabei ist zu beobachten, dass Bürgerinnen und Bürger sich teilweise in
Bezug auf die Erhebung von Rundfunkgebühren sehr drastisch bis beleidigend äußern. Hier entsteht durchaus der Eindruck, dass
die Akzeptanz dafür, dass diese Gebühren überhaupt zu entrichten sind, wohl nicht immer gegeben ist. 

Ein Problem, mit dem sich der Bürgerbeauftragte in einigen Eingaben beschäftigen musste, bestand darin, dass Bürgerinnen und
Bürger kein Rundfunk- und Fernsehgerät mehr betriebsbereit gehalten hatten, dies jedoch erst einige Monate später der GEZ be-
ziehungsweise dem Südwestrundfunk mitgeteilt hatten und daher für einige Monate, in denen sie kein Rundfunkgerät betrieben
hatten, dennoch Rundfunkgebühren zahlen sollten. In diesen Fällen kann regelmäßig auch im Rahmen von Petitionsverfahren nicht
geholfen werden. Die Regelung des Rundfunkgebührenstaatsvertrags bestimmt eindeutig, dass Rundfunkgebühren nicht zu ent-
richten sind, wenn kein Rundfunkgerät bereitgehalten wird und dies der GEZ mitgeteilt wird. Die Gebühren entfallen dann ab
dem Monat, der dem Monat folgt, in dem die Abmeldung der GEZ mitgeteilt wurde. Es obliegt somit dem einzelnen Bürger be-
ziehungsweise der einzelnen Bürgerin, hier die eigenen Interessen wahrzunehmen und rechtzeitig die entsprechende Abmeldung
abzusenden. Gleiches gilt im Übrigen auch dann, wenn es um eine Befreiung von den Rundfunkgebühren, z. B. wegen der geringen
Höhe des Einkommens, geht. Auch in diesem Fall wird die Befreiung ab dem Monat wirksam, der dem Monat der Antragstellung
folgt. Auch hier ist, gleichgültig ob die Voraussetzungen für eine Befreiung schon vorher vorlagen, grundsätzlich keine rück-
wirkende Befreiung möglich. Dies wird häufig von den Betroffenen als ungerecht empfunden. Die gleichen Rechtsprinzipien gelten
aber durchaus auch in vielen anderen Rechtsgebieten. Insofern ist jeder Bürger und jede Bürgerin hier selbst gefragt, die eigenen
Interessen rechtzeitig und umfassend wahrzunehmen.
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Dennoch konnte in einigen Fällen durchaus eine einvernehmliche Lösung erzielt werden. Beispielhaft finden sich hierzu auch Fälle
unter den Einzelbeispielen in diesem Bericht.

8 – Landwirtschaft und Umwelt

8.1 Landwirtschaft und Weinbau

8.2 Jagd, Forst, Fischerei

8.3 Landschaftspflege, Umweltschutz, Tierschutz

8.4 Katasterwesen

Keine besonderen Schwerpunkte ergaben sich im Berichtsjahr in den o. g. Sachgebieten. Der Bereich Landwirtschaft und Weinbau
gehört auch im Berichtsjahr zu den Sachgebieten mit mittlerer Eingabezahl. Die Eingaben selbst betreffen sehr unterschiedliche
Sachverhalte. 

Einige Eingaben im Berichtsjahr betrafen, wie in jedem Jahr, wieder Fördermittel für Landwirtschaft und Weinbau. So kam es in
einem Fall im Zusammenhang mit der Umstrukturierung von Rebflächen zu Problemen und einer Ablehnung des Förderantrags,
weil der Petent die Fläche gerodet hatte, bevor ihm die schriftliche Mitteilung der zuständigen Stelle über die Vornahme einer Vor-
Ort-Kontrolle zugegangen war. Es stellte sich dann heraus, dass, im Gegensatz zu den umliegenden Flächen, auf der Fläche des
Petenten die Kontrolle zum Zeitpunkt der Rodung noch nicht erfolgt war. Der Petent hatte darauf vertraut, dass entsprechend
einer Veröffentlichung des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau in den landwirtschaftlichen Fach-
zeitschriften die Vor-Ort-Kontrollen insgesamt abgeschlossen waren. Seitens des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Land-
wirtschaft und Weinbau wurde keine Möglichkeit gesehen, dem Anliegen zu entsprechen, weil es sich um Fördermittel der EU
handelt und die entsprechenden Richtlinien keine Ausnahme von den formalen Voraussetzungen zulassen. Anlässlich der Sitzung
des Kreisrechtsausschusses, in der der Widerspruch des Petenten gegen den Ablehnungsbescheid verhandelt wurde, nahm dieser
seinen Widerspruch zurück, sodass der Bescheid bestandskräftig wurde. 

Auch Flurbereinigungsverfahren waren im Berichtsjahr wieder Gegenstand von Eingaben. Nicht immer geht es um „typische“ Prob-
leme des Flurbereinigungsverfahrens. So hatte in einem Fall eine Petentin den Wunsch geäußert, im Rahmen eines anhängigen Flur-
bereinigungsverfahrens die Zuteilung einer bestimmten ortsnahen Grünfläche für Pferdehaltung zu erreichen. Diese Flächen waren
aber, wie die Überprüfung ergab, vom Landkreis für Zwecke der Landespflege erworben worden und standen somit nur bedingt
zur Verfügung. Verhandlungen zwischen dem Landkreis und der Petentin hatten zu keinem für beide Seiten tragbaren Ergebnis
geführt. 
Im Rahmen des Petitionsverfahrens vermittelte das für das Flurbereinigungsverfahren zuständige Kulturamt nochmals ein Ge-
spräch, in dem dann auf freiwilliger Basis zwischen Landkreis und Petentin eine Lösung gefunden wurde. Die Petentin und ihr Ehe-
mann erhalten die gewünschten ortsnahen Flächen als Weideland, der Landkreis erhält im Rahmen der Flurbereinigung ein Grund-
stück, das er für ein bestimmtes Projekt benötigt. Die Vereinbarung wird im Rahmen der Flurbereinigung umgesetzt. Dem An-
liegen der Petentin konnte hierdurch in vollem Umfang entsprochen werden. 

Im weitesten Sinne dem Bereich der Eingaben zur Forstwirtschaft zugehörig war eine Eingabe, mit der eine Petentin erreichen
wollte, dass sie das von ihrer Familie seit 25 Jahren bewohnte Forsthaus, wie früher möglich, zum Schätzpreis erwerben kann. 

Die Überprüfung im Rahmen des Petitionsverfahrens hat aber ergeben, dass bei der Veräußerung von Grundstücken an den bis-
herigen Mieter seit Einführung des Landesbetriebes Liegenschafts- und Baubetreuung eine Veräußerung an diesen nicht mehr ohne
weiteres möglich ist. Die zu veräußernde Liegenschaft muss ausgeschrieben werden, der Mieter ist über die anstehende Veräuße-
rung und Ausschreibung zu unterrichten. Dem bisherigen Mieter wird die Liegenschaft zu einem Kaufpreis von 0,50 € über dem
Höchstgebot angeboten, wenn er kein oder ein niedrigeres Gebot abgegeben hat. Liegen die Angebote unter dem ermittelten Ver-
kehrswert, wird die Liegenschaft dem Mieter zum Verkehrswert angeboten. Ausnahmen von dieser Regelung sind – auch im Falle
der Petentin – nicht möglich. 

Auch im Bereich des Katasterwesens waren keine besonderen Schwerpunkte zu verzeichnen. Insgesamt war die Zahl der Eingaben
zu diesem Bereich auch nicht hoch. Es beschwerten sich Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel über die Höhe von Vermessungs-
gebühren, in anderen Fällen wurde das Ergebnis von Vermessungen bezweifelt. Schwerpunkte waren nicht ersichtlich. 

8.5 Gewässerunterhaltung, Wasserrecht, Hochwasser

8.6 Frisch- und Abwasser, Strom- und Gasversorgung

Die Zahl der Eingaben zu diesen Sachgebieten bewegt sich in etwa auf dem Stand der Vorjahre.

Weiterhin sind die von den Bürgerinnen und Bürgern vorgetragenen Sachverhalte sehr vielfältig. Immer wieder Gegenstand der
Prüfung des Bürgerbeauftragten ist beispielsweise die Gewässerunterhaltung, die bei Gewässern III. Ordnung den kreisfreien
Städten, den verbandsfreien Gemeinden und den Verbandsgemeinden obliegt. Auch werden Genehmigungen für Veränderungen
an Gewässern, wie die Verrohrung eines Bachlaufes, gewünscht oder der Hochwasserschutz thematisiert. Erstmals wurden vermehrt
Eingaben vorgelegt, mit denen die Petenten wasserrechtliche Genehmigungen für den Betrieb von Wasserkraftanlagen bei ehe-
maligen Mühlen zur Stromerzeugung erreichen wollten. Dazu bei dem entsprechenden Sonderthema mehr.
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Die Bürgerinnen und Bürger bringen auch immer wieder ihre Verärgerung zum Ausdruck über die Ableitung von Ober-
flächenwasser von Straßen und Wegen auf ihre Grundstücke sowie der ihrer Ansicht nach fehlerhaften Messung des Frisch-
wasserverbrauches durch geeichte Wasserzähler. Problematisch ist hier die Arbeit des Bürgerbeauftragten insoweit, als seitens der
Petenten regelmäßig konkretere Nachweise nicht erbracht werden können.

8.7 Gewerbeaufsicht

8.8 Immissionsschutz, Schornsteinfeger

Insbesondere der Bereich Immissionsschutz führte im Berichtsjahr, wie auch in den vergangenen Jahren, zu einer größeren Zahl
von Eingaben und stellt insgesamt einen der Schwerpunkte dar. 

Der Bürgerbeauftragte war im letzten Jahresbericht für das Jahr 2001 umfassend im Bereich der besonderen Themen auf die
Probleme im Zusammenhang mit Lärmbelästigungen und Lärmmessungen eingegangen und hatte das Verfahren von Lärm-
messungen ausführlich dargestellt. 

Auch in diesem Berichtsjahr waren vielfältige Eingaben in dem Bereich zu bearbeiten, sei es in Bezug auf Straßenverkehrslärm,
Lärm von benachbarten Gewerbegrundstücken oder Lärm durch Jugendliche oder Feiern, wie die jährliche Kirmes. 

Einzelne Eingaben im Bereich Immissionsschutz betrafen andere störende Quellen, wie beispielsweise Gerüche oder Staub. In einem
Fall wurden so genannte olfaktometrische Begehungen durchgeführt, die dazu dienten, das Ausmaß einer Geruchsbelästigung zu
bestimmen. 

Auch im Bereich des Schornsteinfegerwesens erreichten den Bürgerbeauftragten wieder Eingaben, hierbei handelte es sich aber um
Beschwerden, die auf Änderungen der gesetzlichen Vorschriften gerichtet waren und somit um so genannte Legislativeingaben,
deren Bearbeitung nicht dem Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz, sondern unmittelbar dem Petitionsausschuss des
Landtags Rheinland-Pfalz obliegt. 

Wie auch in den vergangenen Jahren waren die Beschwerden in diesem Bereich so vielfältig wie die verschiedenen Lärm- und
sonstigen Belästigungsquellen im Leben der Bürgerinnen und Bürger. Gerade dann, wenn Bürgerinnen und Bürger wegen vonihnen
empfundener Belästigungen ein Einschreiten gegen ihre Nachbarinnen und Nachbarn durch Behörden erreichen möchten, entsteht
beim Bürgerbeauftragten manchmal durchaus der Eindruck, dass eine Lösung des Problems im Grunde nur durch mehr gegenseitige
Rücksichtnahme der Beteiligten untereinander zu erreichen wäre. Zum Ausgleich von Nachbarinteressen aber kann der Bürger-
beauftragte letztlich, wenn überhaupt, nur sehr bedingt beitragen. 

Im Berichtsjahr haben den Bürgerbeauftragten auch Eingaben in Bezug auf Lärmbelästigungen durch die Flughäfen Ramstein und
Frankfurt/Main erreicht. Sowohl aktuelle Lärmbelästigungen wurden beklagt als auch Einwände gegen die jeweils beabsichtigten
Erweiterungen der genannten Flughäfen vorgebracht. Dem Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz ist in den genannten
Angelegenheiten allerdings ein unmittelbares Tätigwerden nicht möglich, da jeweils eine Zuständigkeit von Bundesbehörden
gegeben ist. Der Bürgerbeauftragte hat die Beschwerden an den Petititionsausschuss des Deutschen Bundestags weitergeleitet. Er
wird sich aber dennoch weiter in der Angelegenheit informieren lassen. Er hat außerdem auch die Landesregierung über die Be-
schwerden informiert. 

8.9 Abfallwirtschaft

Trotzdem die Zahl der Eingaben, die sich ausschließlich mit der Art und Weise der Abfallentsorgung befassen, relativ gering ist,
soll an dieser Stelle einmal die Gelegenheit wahrgenommen werden, auf zwei Fälle näher einzugehen.

In einer Petition beschwerten sich die Petenten, ein älteres Ehepaar, darüber, dass sie die Abfallgefäße beziehungsweise die Abfall-
säcke mit dem bei ihnen anfallenden Hausmüll zur Abholung zu einem Bereitstellungsplatz bringen sollen, weil die Straße für
schwere Lastkraftwagen und somit auch für Müllfahrzeuge nach Ansicht der Verwaltung nicht befahrbar ist.

Im Petitionsverfahren wurden dann Stadt- und Kreisverwaltung angehört. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung ist die oben ange-
sprochene Straße auf ein zulässiges Gesamtgewicht von zwei Tonnen beschränkt. Zudem wurden im Jahr 2000 im unteren Straßen-
bereich Böschungseinbrüche festgestellt, sodass die Straße umgehend saniert werden musste. Die Straße wurde in einem Teilbe-
reich zwar mit einer Schwergewichtsmauer gesichert, deren Statik aber lediglich für Lkw bis zu drei Tonnen ausgelegt werden
konnte.

Die Kreisverwaltung wies ergänzend darauf hin, dass ein größeres Fahrzeug unabhängig von dieser Gewichtsbeschränkung aufgrund
der nicht vorhandenen Wendemöglichkeit im Ergebnis auf einer Länge von ca. 3 km die schmale Straße rückwärts hinunterfahren
muss, was weder zulässig noch wegen der Enge zumutbar ist. Deshalb wurde mit den Anwohnerinnen und Anwohnern dieser Straße
die in § 13 Abs. 9 der Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises für solche Fälle vorgesehene Sonderregelung getroffen. Die auf die
Eingabe hin geführten Gespräche sowie ein neuerlicher Ortstermin mit der Stadtverwaltung haben allerdings bisher keine Alter-
native zu dem jetzigen Verfahren ergeben, da die Stadtverwaltung die Einrichtung einer Wendemöglichkeit aufgrund der statischen
Problematik ablehnt.

Nach intensiver Beratung im Petitionsausschuss wurde die Eingabe zwar abgeschlossen, die Kreisverwaltung im Hinblick auf das
fortgeschrittene Alter mehrerer Anliegerinnen und Anlieger aber nochmals um Prüfung einer anderen Lösungsmöglichkeit gebeten.
Bisher leider ohne Erfolg.
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Ein anderer Petent wandte sich gegen eine Neuregelung hinsichtlich der kostenlosen Anlieferung von Grünabfällen in ein Abfall-
wirtschaftszentrum. Bisher konnte der Petent beliebig oft Grünabfälle mit seinem Privatwagen kostenlos im Abfallwirtschafts-
zentrum entsorgen. Nunmehr soll eine kostenlose Entsorgung nur noch sechs Mal im Jahr bis zu einer Menge von 1 m³ möglich
sein.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Anlieferung von Grünabfällen grundsätzlich kostenpflichtig ist, der Abfallwirtschaftsbetrieb
jedoch bisher eine Art Freibetragsregelung dergestalt praktizierte, dass Kleinanlieferungen bis zu 1 m³ kostenfrei sind. Da von die-
ser Verfahrensweise jedoch nicht mit einem vernünftigen und am Durchschnitt orientierten Maß Gebrauch gemacht wurde, führte
der Landkreis ab dem Jahr 2002 die angesprochene Regelung ein. Neben diesen kostenfreien Anlieferungen im Abfallwirtschafts-
zentrum wird den Bürgerinnen und Bürgern darüber hinaus noch drei Mal jährlich eine kostenlose Abfuhr direkt am Grundstück
angeboten. 

9 – Bauordnungs- und Bauplanungsrecht

9.1 Bauleitpläne und Regionalplanung

Die gesunkene Eingabenzahl konnte an keiner greifbaren Ursache festgemacht werden. Neben städteplanerischen Anregungen und
Bedenken wird seitens der Bürgerinnen und Bürger auch oftmals lediglich das Anliegen geäußert, ihr Grundstück aus dem Geltungs-
bereich eines in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes herauszunehmen. Hinter dem auf den ersten Blick vielleicht unge-
wöhnlichen Wunsch steht oft die Annahme, dass ein solches Grundstück dann nicht erschließungsbeitragspflichtig wäre. Aller-
dings werden diese Grundstücke regelmäßig von erstmalig herzustellenden Verkehrsanlagen erschlossen, sodass eine Beitragspflicht
eintritt, unabhängig davon, ob das Grundstück im Bebauungsplangebiet liegt oder nicht.

9.2 Baugenehmigungsverfahren

Von dem leicht rückäufigen Trend bei der Eingabenzahl insgesamt wurden die Petitionen zu den Themen Mobilfunk und Wind-
kraft nicht erfasst. Vielmehr belegt die Zunahme im Verhältnis zum Vorjahr, dass hier aus der Sicht der Bürgerinnen und Bürger
weiterhin Klärungs- und Änderungsbedarf besteht. Mehr dazu im Rahmen der noch folgenden Sonderthemen in diesem Bericht.

Es gab natürlich wieder zahlreiche Eingaben zu den üblichen Themen in diesem Sachgebiet, insbesondere dem Baunachbarrecht.
So war beispielsweise ein Petent der Ansicht, dass vonseiten der unteren Bauaufsichtsbehörde im Genehmigungsverfahren für eine
bauliche Anlage auf dem Nachbargrundstück rechtliche Vorgaben des Baurechts nicht eingehalten wurden.

Die Ermittlungen des Bürgerbeauftragten haben dann aber ergeben, dass die untere Bauaufsichtsbehörde dem Bauherrn am 19. Au-
gust 1999 eine Baugenehmigung zum Neubau einer Halle mit einer Satteldachkonstruktion um das vorhandene Schwimmbecken
erteilt hat. Dieser hat am 23. August 1999 mit den Bauarbeiten begonnen. Der Petent hat aber erst am 2. Mai 2001 Widerspruch
gegen die Schwimmbadüberdachung des Nachbarn eingelegt und sich mit Schreiben vom 20. Mai 2001 an die obere Bauaufsichts-
behörde gewandt. 

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion kommt zwar zu dem Ergebnis, dass die Schwimmbadüberdachung grundsätzlich rechts-
widrig ist, da sie sich nicht im Sinne des § 34 Baugesetzbuch in die Umgebung einfügt. Nach Ansicht der Verwaltung hat der Petent
aber aufgrund des inzwischen verstrichenen Zeitraumes seine nachbarlichen Abwehrrechte verwirkt. Die obere Bauaufsichts-
behörde hat sich daher im Rahmen des ihr zustehenden Ermessens gegen ein bauaufsichtliches Einschreiten entschieden, da nach
dortiger Ansicht unter diesen Umständen gegenüber dem Bauherrn kein Rückbau der Schwimmbadüberdachung durchgesetzt
werden kann.

Etwas kurioser ist der nachfolgende Fall. Eine Petentin beschwerte sich darüber, dass ihr Nachbar die Fassade seines Wohnhauses
dunkelrot gestrichen hat. Die Petentin machte geltend, dass dadurch die Belichtung ihrer eigenen Wohnräume beeinträchtigt wird
und begehrte ein bauordnungsrechtliches Einschreiten der Stadtverwaltung.

Im Rahmen einer Ortsbesichtigung stellte die untere Bauaufsichtsbehörde einerseits fest, dass kein Verstoß gegen eine dort geltende
Gestaltungssatzung vorliegt, andererseits nach ihrer Meinung vom Nachbargebäude keine Beeinträchtigung des Grundstückes der
Petentin ausgeht. Die Stadtverwaltung sah daher keine Veranlassung und keine Rechtsgrundlage, gegen den roten Anstrich vorzu-
gehen.

9.3 Abrissverfügungen

Entgegen dem Trend der letzten Jahre nahm die Zahl der Eingaben zu diesem Komplex leicht zu. Dies ist unter anderem aber da-
mit zu erklären, dass eine Kreisverwaltung gegen in einem Wochenendhausgebiet illegal errichtete Nebenanlagen flächendeckend
vorgegangen ist und sich mehrere Bürgerinnen und Bürger Hilfe suchend an den Bürgerbeauftragten wandten. Den Petenten konnte
aber nicht weitergeholfen werden, zumal die Kreisverwaltung den Betroffenen mit großzügigen Fristen für die Beseitigung der illegal
errichteten baulichen Anlagen bereits entgegengekommen war.

9.4 Denkmalpflege, Dorferneuerung

9.5 Umlegungsverfahren
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9.6 Straßenbauplanung

9.7 Grunderwerb für Straßenbau

9.8 Straßenunterhaltung

In diesen Sachgebieten konnten keine entscheidenden Veränderungen festgestellt werden. Die Planung beziehungsweise der Bau
von Ortsumgehungen mobilisiert aber nach wie vor die Bürgerinnen und Bürger. Dabei beschränken sie sich nicht nur auf das Vor-
bringen von Bedenken oder Einwänden, es werden auch konkrete Trassenalternativen vorgestellt. So z. B. auch in einem noch nicht
abgeschlossenen Verfahren, bei dem sich gleich 19 Petentinnen und Petenten meldeten.

3. Teil – Besondere Themen

Probleme bei der Anerkennung von in Luxemburg abgelegten Meisterprüfungen

Bereits im letzten Jahresbericht hat der Bürgerbeauftragte unter Darstellung eines Einzelfalls über Probleme bei der Anerkennung
von in Luxemburg abgelegten Meisterprüfungen berichtet. In der genannten Eingabe hatte der Petitionsausschuss auf Vorschlag
des Bürgerbeauftragten die Überweisung an die Landesregierung zur Berücksichtigung beschlossen, um auf diesem Wege nochmals
alle in Betracht kommenden Möglichkeiten prüfen zu lassen. Erfreulicherweise konnte unter Mitwirkung des Ministeriums für
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau schließlich erreicht werden, dass die zuständige Handwerkskammer für diesen
Einzelfall einer Ausnahmeregelung zustimmte, wonach die Petentin in die Handwerksrolle eingetragen wurde, nachdem sie zuvor
erfolgreich ein Fachgespräch mit einem Mitglied der Meisterprüfungskommission geführt hatte. Damit konnte nach rund 3 ½-jährigen
Bemühungen eine einvernehmliche Regelung erzielt werden, wobei sich durchaus die Frage stellt, ob seitens der Handwerkskammer
nicht bereits zu einem früheren Zeitpunkt das erforderliche Einverständnis hätte erteilt werden können. 

Festzuhalten bleibt jedoch, dass es sich lediglich um eine Einzelfallregelung handelt, sodass sich an der insgesamt unbefriedigenden
Situation letztlich nichts geändert hat. Für eine endgültige Regelung ist ein Abkommen zwischen Luxemburg und Deutschland
über die Gleichstellung der Meisterprüfungen erforderlich. Wie bereits berichtet, gibt es diesbezüglich Verhandlungen. Im Inter-
esse des betroffenen Personenkreises ist zu hoffen, dass diese möglichst bald zu einem positiven Abschluss geführt werden können. 

Krankenversicherungsschutz – keineswegs selbstverständlich 

Im Berichtsjahr waren einige Fälle zu bearbeiten, in denen Bürgerinnen und Bürger als freiwillig Versicherte den Versicherungs-
schutz in der Krankenversicherung verloren hatten. Dies wird vom Bürgerbeauftragten zum Anlass genommen, dem bekannt ge-
wordenen Problem einen Abschnitt im Bereich der besonderen Themen seines Jahresberichts zu widmen. In früheren Berichts-
zeiträumen war nämlich eine Häufung von Eingaben in Bezug auf diesen Problemkreis nicht feststellbar. 

Auf die Einzelfälle soll an dieser Stelle nur ganz kurz eingegangen werden. In einem Fall wurde einem Versicherten beispielsweise
ein Verstoß gegen seine Mitwirkungspflichten zur Last gelegt, nachdem dieser bis zum Ende einer ihm gesetzten Frist eine bestimmte
Reha-Maßnahme nicht beantragt hatte. In einigen anderen Fällen hatten freiwillig Versicherte ihre Beiträge nicht beziehungsweise
nicht rechtzeitig gezahlt, weil sie in einer finanziellen Notlage waren oder aus anderen Gründen, wie beispielsweise wegen Alko-
holsucht, sodass sie nicht in der Lage waren, ihre Angelegenheiten so zu regeln, wie es von ihnen erwartet wurde. 

Folge in allen Fällen: Der Krankenversicherungsschutz entfiel. 

Der Bürgerbeauftragte hat ebenfalls festgestellt, dass er im Gegensatz zu den Vorjahren auch vermehrt Eingaben im Bereich der
Krankenhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz zu bearbeiten hatte, einem Bestandteil der Hilfe in besonderen Lebenslagen, der in
den Vorjahren kaum zu Eingaben beim Bürgerbeauftragten geführt hatte. Wer den Krankenversicherungsschutz verliert, ist – wenn
seine finanziellen Verhältnisse keine andere Lösung bieten – auf Unterstützung der Sozialhilfe in diesem Bereich angewiesen. 

Mit diesen Feststellungen des Bürgerbeauftragten steht in Einklang, dass die rheinland-pfälzische Ministerin für Arbeit, Soziales,
Familie und Gesundheit, Malu Dreyer, bei der Vorlage der Sozialhilfestatistik für das Jahr 2001 berichtet hat, dass zwar die Zahl
der „normalen“ Sozialhilfeempfängerinnen und Sozialhilfeempfänger in Rheinland-Pfalz weiter gesunken sei, die Zahl derer, die
„Hilfe in besonderen Lebenslagen“ erhalten, aber kontinuierlich steigt. Besonders deutlich war, wie sich aus der Statistik ergibt,
eine Steigerung von 9,7 % im Bereich der Krankenhilfe. 

Der Bürgerbeauftragte hat derzeit keine Erklärung dafür, warum sich im Berichtsjahr 2002 mehrere Bürgerinnen und Bürger mit
diesen Problemen an ihn gewandt haben und warum dies – jedenfalls im Büro des Bürgerbeauftragten – in den Vorjahren kein The-
ma und auch nicht Gegenstand von Petitionen war. Allerdings könnte der Eindruck entstehen, dass einzelne Kassen – möglicher-
weise anders als früher – vielleicht kein Interesse daran haben, den Versicherungsschutz von Versicherten weiter zu gewährleisten,
die unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen. Angesichts des vom Gesetzgeber gewollten Wettbewerbs zwischen den gesetzli-
chen Krankenversicherungen mag man es vielleicht verständlich finden, dass die einzelne Versicherung versucht, die als sog.
„schlechte Risiken“ bezeichneten Fälle abzubauen. Allerdings hat dies für die betroffenen Menschen teilweise fatale Folgen.

Dem Bürgerbeauftragten wurde durch die Eingaben deutlich, dass viele Bürgerinnen und Bürger, die gesetzlich oder freiwillig in
der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, das Vorhandensein einer Krankenversicherung als selbstverständlich erleben.
Ihnen ist offenbar nicht bewusst, dass dieser Schutz auch verloren gehen kann. Das hinter dem Versicherungsschutz stehende Regel-
werk, aus dem sich Rechte, aber auch Pflichten und bei Verstoß gegen die Pflichten auch rechtliche Folgen ergeben, wird offen-
sichtlich nicht bewusst wahrgenommen.
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Wie schnell dies beispielsweise bei Zahlungsverzug durch einen freiwillig Versicherten geschehen kann, wird aus der gesetzlichen
Regelung zur freiwilligen Mitgliedschaft deutlich. Danach endet die freiwillige Mitgliedschaft nach § 191 SGB V mit Ablauf des
nächsten Zahltags, wenn für zwei Monate die fälligen Beiträge trotz Hinweises auf die Folgen nicht entrichtet wurden. 

Personen, die ihren Versicherungsschutz in einer gesetzlichen Krankenversicherung verlieren, haben meistens erhebliche Schwierig-
keiten, Mitglied einer privaten Krankenversicherung zu werden. Abgesehen davon, dass deren Beiträge bei einem Eintritt in einem
höheren Alter sehr hoch sind, wird ein Versicherungsvertrag von ihnen oft nur mit Leistungsausschlüssen für bestimmte Er-
krankungen angeboten („schlechte Risiken“). Soweit in diesen Fällen und beim Verlust des Versicherungsschutzes einer gesetzlichen
Krankenversicherung insgesamt Krankenhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz notwendig wurde, müssen die betroffenen Perso-
nen auch ihr Einkommen und Vermögen einsetzen.

Der Bürgerbeauftragte wird diesen Bereich in den kommenden Berichtsjahren weiter aufmerksam beobachten.

Kindertagesstätten 

Auch im Berichtsjahr 2002 erreichten den Bürgerbeauftragten wieder Eingaben zu Fragen der Kindertagesstätten, insbesondere der
Kindergärten. Neben Fragen der Kalkulation der Elternbeiträge ging es vielfach um den Wunsch, dass Kinder in einen bestimmten
Kindergarten aufgenommen werden oder darum, dass in einem bestimmten Kindergarten eine zusätzliche Gruppe eröffnet wird.

Grundlage für die Bearbeitung dieser Eingaben ist das in § 5 des VIII. Buches des Sozialgesetzbuches, Kinder- und Jugendhilfe, SGB
VIII, niedergelegte Wunsch- und Wahlrecht. Danach haben die Leistungsberechtigten das Recht, zwischen Einrichtungen ver-
schiedener Träger zu wählen und Wünsche hinsichtlich der Gestaltung der Hilfe zu äußern. Der Wahl und den Wünschen soll ent-
sprochen werden, sofern dies nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden ist. Ausdrücklich ist geregelt, dass die
Leistungsberechtigten auf dieses Recht hinzuweisen sind. 

Entsprechend hoch sind gelegentlich die Erwartungen der Eltern. Allerdings wird dabei oft verkannt, dass es sich bei den Kinder-
gärten um ein institutionalisiertes Hilfeangebot handelt, das sich an eine Vielzahl von Nutzern richtet. Das bedeutet, dass das
Wunsch- und Wahlrecht des einen Elternpaares nicht selten im Gegensatz oder doch in einem Spannungsverhältnis zu dem Wunsch-
und Wahlrecht anderer Elternpaare steht. Vielfach kann deswegen den Wünschen und der Wahl der Eltern auch dann nicht ent-
sprochen werden, wenn keine unverhältnismäßigen Mehrkosten entstehen. Zudem kann nach Auffassung des Ministeriums für
Bildung, Frauen und Jugend das Wahlrecht nur im Rahmen der Einrichtungen geltend gemacht werden, die zur Deckung des all-
gemeinen Anspruchs bestehen. Dazu zählen die Kindergärten, die aufgrund des Bedarfsplanes des Jugendamtes nach § 9 des Kinder-
tagesstättengesetzes betrieben werden.

In einem Fall zum Beispiel wollte der Elternausschuss eines kommunalen Kindergartens, unterstützt von verschiedenen Eltern, er-
reichen, dass in den vorhandenen Räumlichkeiten eine zweite Gruppe eröffnet wird und das Jugendamt der zuständigen Kreisver-
waltung dafür die gesetzlich vorgesehenen Personalkostenzuschüsse gewährt. Die Überprüfungen ergaben, dass ein diesbezüglicher
Anspruch der Eltern nicht besteht. Zunächst wurde festgestellt, dass für alle der etwa 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner der
Gemeinde der Weg zu den drei dort bestehenden Kindergärten zumutbar ist. Es ergab sich weiterhin, dass bei Berücksichtigung
des Wunsches der Petentin in dem vorhandenen katholischen Kindergarten eine Gruppe geschlossen werden müsste. In diesem Zu-
sammenhang wies das Jugendamt der zuständigen Kreisverwaltung – nach der Überprüfung des Ministeriums für Bildung, Frauen
und Jugend: zu Recht – darauf hin, dass sowohl wegen des Vorrangs der freien Träger gegenüber den öffentlichen Trägern von
sozialen Einrichtungen (Subsidiaritätsprinzip) als auch aus finanziellen Erwägungen eine derartige Lösung nicht in Betracht kommt
und dass bei der von den Petenten angestrebten Lösung auch Kinder gegen den Willen ihrer Eltern in die neue Gruppe wechseln
müssten. Nach den Ausführungen des genannten Ministeriums ist wegen des Wunschrechts hinsichtlich der Gestaltung des Ange-
botes generell davon auszugehen, dass jede Einrichtung, die zur Erfüllung des Bedarfs nach § 9 des Kindertagesstättengesetzes zur
Verfügung steht, durch eine hinreichend flexible, offene pädagogische und organisatorische Gestaltung den Bedürfnissen der Kinder
Rechnung tragen kann. Dies bedeute, dass der bestehende Anspruch eines Kindes auch in einer konfessionell getragenen Einrich-
tung erfüllt wird. Alle Kindergärten, die im Rahmen der Bedarfsplanung des zuständigen Jugendamtes nach § 9 des Kindertages-
stättengesetzes betrieben werden, sind grundsätzlich geeignet, den bestehenden Anspruch auf Erziehung in einem Kindergarten zu
erfüllen.

In dem Fall, der beispielsweise als Hintergrund für die vorstehenden allgemeinen Feststellungen dienen soll, wurde nunmehr die
zweite Gruppe in dem kommunalen Kindergarten eröffnet. Die Ortsgemeinde erhält allerdings vom zuständigen Jugendamt keinen
Zuschuss zu den Personalkosten. Hintergrund der Entscheidung der Ortsgemeinde, die Gruppe auf eigene Rechnung zu eröffnen
und zu betreiben, ist vermutlich, dass der in einem Neubaugebiet gelegene Kindergarten im Rahmen der Erschließung von den An-
liegern mitfinanziert wurde und ihnen bei Abschluss der Kaufverträge entsprechende Plätze in dem Kindergarten in Aussicht ge-
stellt wurden.

Dem Wunsch, ein Kind in einer Kindertagesstätte oder in Tagespflege außerhalb des Bereichs des zuständigen Jugendamts betreuen
und erziehen zu lassen, braucht schon wegen der damit regelmäßig verbundenen unvertretbaren Mehrkosten nur dann entsprochen
zu werden, wenn innerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Jugendamtes ein entsprechendes Angebot nicht vorhanden ist oder nicht
gemacht werden kann. So übernahm zum Beispiel ein Jugendamt für ein Kind eines noch studierenden Elternpaares die Kosten für
den Besuch einer Kindertagesstätte in der benachbarten Universitätsstadt. In einem anderen Fall konnte einem gleich gelagerten
Anliegen nicht entsprochen werden, weil die Kinderkrippe der Universität nicht vom zuständigen Jugendamt mitfinanziert worden
war, vor allem aber, weil auf die Möglichkeit einer Betreuung durch eine Tagesmutter verwiesen wurde.
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Nicht abgeschlossen werden konnte bisher eine Eingabe, in der von einem Elternpaar aufgrund seiner besonderen Lebenssituation
gewünscht wird, dass ihr Kind den nahe gelegenen Kindergarten der Ortsgemeinde in deren Ortskern besuchen kann und nicht auf
den für ihr Wohngebiet zuständigen weit entfernt liegenden und nur mit einem Pkw erreichbaren Kindergarten verwiesen wird.
Wegen des Wechselschichtdienstes sowohl des Vaters als auch der Mutter sind diese in bestimmten Wochen nicht in der Lage, ihr
Kind zu dem nach den Regelungen der Ortsgemeinde zuständigen weit entfernten kommunalen Kindergarten zu bringen. Dem-
gegenüber könnte in diesen Wochen die ältere Tochter ihren jüngeren Bruder in den nahe gelegenen Kindergarten bringen. Ob-
schon das zuständige Jugendamt mit einer Überbelegung des kommunalen Kindergartens im Ortskern einverstanden ist, sieht bis-
her die Ortsgemeinde als Träger des Kindergartens unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz keine Möglichkeit, dem
Wunsch der Petenten zu entsprechen. Allerdings konnte die Ortsgemeinde bisher keinen gleich gelagerten Fall feststellen, sodass
ihr Hinweis auf die Gleichbehandlung kaum aufrechterhalten werden kann.

Nach Auffassung des Bürgerbeauftragten wäre es wünschenswert, wenn die Träger von Kindertagesstätten mit den Anliegen der
Kinder und ihrer Eltern gelegentlich etwas weniger formal, sondern eher noch flexibler und praxisorientierter umgehen würden.

Die Lösung der besonderen Umstände des Einzelfalls sollte bei allem Verständnis für die sich gelegentlich daraus ergebenden
Schwierigkeiten vorrangige Richtschnur des Handelns in diesem Bereich sein.

Hilfe bei der Vermittlung einer Wohnung

Nach wie vor wendet sich eine größere Zahl von Petentinnen und Petenten an den Bürgerbeauftragten mit der Bitte, ihnen eine
Wohnung zu vermitteln oder ihnen bei der Vermittlung einer Wohnung zu helfen. Dies geschieht im Wesentlichen in drei Zu-
sammenhängen:

a) Vielfach leben Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen mit den ihnen zu Gebote stehenden Mitteln ihren Lebensunter-
halt nicht mehr bestreiten können und deswegen auf ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt angewiesen sind, in Wohnungen,
die von ihrer Größe und/oder von ihrem Preis her sozialhilferechtlich unangemessen sind. Die Kosten für eine derartige
Wohnung sind sozialhilferechtlich so lange anzuerkennen, als es den betroffenen Personen nicht möglich oder nicht zuzumuten
ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere Weise die Aufwendungen zu senken, § 3 Abs. 1 Satz 2 der
Verordnung zur Durchführung des § 24 des Bundessozialhilfegesetzes, der so genannten Regelsatzverordnung. Entsprechend
diesen Regelungen werden die betroffenen Hilfeempfänger regelmäßig mit dem 1. Bescheid über die Gewährung von Hilfe zum
Lebensunterhalt aufgefordert, innerhalb einer Frist von etwa sechs Monaten die Aufwendungen für ihre Unterkunft durch einen
Wohnungswechsel oder in anderer Weise zu senken. Gleichzeitig werden sie regelmäßig darauf hingewiesen, dass die Kosten für
ihre jetzige Wohnung nur dann weiter übernommen werden können, wenn sie anhand schriftlicher Unterlagen nachweisen
können, dass sie sich nachdrücklich um eine angemessene Wohnung bemüht haben.

Nicht wenige Petentinnen und Petenten, die den Bürgerbeauftragten in diesem Zusammenhang um Unterstützung bitten, sind
der Meinung, es sei Aufgabe des Sozialamtes oder einer anderen öffentlichen Stelle, ihnen eine angemessene Wohnung zu ver-
mitteln. Vor diesem Hintergrund werden alle Petentinnen und Petenten, die sich wegen der Vermittlung einer Wohnung an
den Bürgerbeauftragten wenden, stets nachdrücklich darauf hingewiesen, dass es zuerst ihnen obliegt, sich eine angemessene und
ihren Bedürfnissen entsprechende Wohnung für sich und ihre Familie zu suchen. Die Bestätigung der Rechtmäßigkeit der Auf-
forderung des Sozialamtes und der nachdrückliche Hinweis auf die eigenständige Verpflichtung führt in nicht wenigen Fällen
dazu, dass die Petentinnen und Petenten ihre Bemühungen intensivieren und auch eine angemessene Wohnung für sich und ihre
Familie finden. Eine Verpflichtung des zuständigen Sozialamtes zur Beschaffung einer angemessenen Wohnung besteht in diesem
Zusammenhang nämlich nicht. Allerdings werden die Sozialämter vom Bürgerbeauftragten auch stets darauf hingewiesen, dass
sie nach § 8 des Bundessozialhilfegesetzes gehalten sind, die Hilfesuchenden durch persönliche Hilfe und durch Beratung bei
ihren Bemühungen um die Beschaffung einer angemessenen Wohnung zu unterstützen.

Soweit Anhaltspunkte dafür vorgebracht oder im Rahmen der Bearbeitung der Eingabe in Erfahrung gebracht werden, dass ein
Wohnungswechsel nicht zuzumuten ist, richtet sich das Bemühen des Bürgerbeauftragten stets darauf, die weitere Übernahme
der tatsächlichen Kosten der bisherigen Wohnung zu erreichen. So konnte etwa im Falle einer allein erziehenden Mutter mit
mehreren Kindern, darunter ein schwer behinderter Sohn, erreicht werden, dass die Kosten für die bisher bewohnte, sozial-
hilferechtlich unangemessene Wohnung bis auf weiteres anerkannt werden.

In anderen Fällen gelang es dem Bürgerbeauftragten, zu erreichen, dass sich die Bemühungen der Hilfeempfängerinnen und
Hilfeempfänger etwa im Zusammenhang mit dem Schulbesuch von Kindern auf den Einzugsbereich einer Grundschule oder
im Zusammenhang mit verwandtschaftlichen und persönlichen Bindungen auf einen Stadtteil beschränken konnten. Grundsätz-
lich muss allerdings davon ausgegangen werden, dass etwa auch bei älteren Menschen ein Umzug nur ausnahmsweise und unter
besonderen Bedingungen als unzumutbar betrachtet werden kann. 

b) Nach wie vor wendet sich eine große Zahl von Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere aus den Ballungsgebieten, an den Bürger-
beauftragten mit der Bitte um Hilfe bei der Vermittlung einer Wohnung, die sich wegen der gestiegenen Zahl der Familienmit-
glieder oder Immissionen aus der Nachbarschaft oder ähnlichen Gründen oft schon längere Zeit erfolglos um eine andere
Wohnung bemüht haben. Dabei handelt es sich meistens um Familien und Personen, die zwar nicht auf Hilfe zum Lebensunter-
halt angewiesen sind, aber aufgrund ihres Einkommens auch unter Einrechnung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz nur
kostengünstige Wohnungen anmieten können. Auch wenn es zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Mainz
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und dem dort noch bestehenden Wohnungsamt dankenswerterweise nicht selten gelingt, Petentinnen und Petenten zu einer
neuen Wohnung zu verhelfen, muss doch darauf hingewiesen werden, dass insbesondere im Bereich der Landeshauptstadt Mainz
die Nachfrage nach kostengünstigeren (Familien-)Wohnungen das Angebot weit übersteigt. 

c) Eine kleinere Zahl von Petentinnen und Petenten wendet sich an den Bürgerbeauftragten, weil sie aufgrund einer gerichtlich
verfügten Wohnungsräumung von Obdachlosigkeit bedroht ist. In diesen Fällen erweist sich der Hinweis des Bürgerbeauftragten
auf die eigene Verantwortung für die Suche einer Wohnung, verbunden mit dem Hinweis, dass eine Obdachlosenwohnung nur
die einfachsten Voraussetzungen für den Schutz vor den Unbilden der Witterung und bezüglich der hygienischen Bedingungen
zu erfüllen braucht, vielfach als hilfreich für die Motivation und Eigeninitiative der Petentinnen und Petenten. Deswegen kommt
es nicht selten auch in diesen Fällen mit Unterstützung der zuständigen Kommunalverwaltungen zur Anmietung einer Woh-
nung, sodass eine Einweisung vermieden werden kann.

Bezüglich der Bereitstellung und Vermittlung von Wohnungen für die Bürgerinnen und Bürger besteht eine unmittelbare Ver-
pflichtung des Staates nur dann, wenn Obdachlosigkeit droht oder bereits eingetreten ist. Deswegen könnte die Auffassung ver-
treten werden, der Bürgerbeauftragte könne nur im Zusammenhang mit einer Obdachlosigkeit, nicht aber in den Fällen tätig
werden, in denen Bürgerinnen und Bürger dringend eine andere Wohnung suchen, etwa weil sich ihre Familie vergrößert hat.
Denn die Aufgabe des Bürgerbeauftragten bestehe ja darin, im Sinne einer einvernehmlichen Lösung tätig zu werden, wenn er
Hinweise darauf erhält, dass Behörden Angelegenheiten von Bürgerinnen und Bürgern rechtswidrig oder unzweckmäßig er-
ledigen oder erledigt haben. Seit Bestehen des Amtes des Bürgerbeauftragten aber haben es allerdings drei Amtsinhaber immer
zu ihren Aufgaben gezählt, Bürgerinnen und Bürgern bei der Sorge um eine Unterkunft zu unterstützen und die zuständigen
Verwaltungen soweit notwendig an ihre Verpflichtung zur diesbezüglichen Daseinsvorsorge zu erinnern und um Hilfe zu bitten.
Diese Auffassung wird auch vom jetzigen Amtsinhaber geteilt und praktiziert. Die Zahl der erfolgreich abgeschlossenen Ein-
gaben in diesem Zusammenhang bestärkt ihn daher darin, seine diesbezüglichen Bemühungen fortzusetzen. Trotz der mancher-
orts bestehenden großen Nachfrage konnte vielfach geholfen werden. So gelang es mehrfach, dass junge, allein erziehende Mütter
mit Kindern oder Familien mit mehreren Kindern eine neue, für sie bessere Wohnung anmieten konnten.

Der Bürgerbeauftragte bedankt sich für die Mithilfe der zuständigen Verwaltungen, insbesondere der in besonderer Weise be-
troffenen Stadtverwaltung Mainz.

Maßregelvollzug 

Im Berichtszeitraum wandten sich auch wieder Patienten, die sich nach § 64 des Strafgesetzbuches (StGB) aufgrund von Drogen-
delikten im Maßregelvollzug der Forensischen Abteilung der Rhein-Mosel-Fachklinik, Nette-Gut, in Weißenthurm befinden, an
den Bürgerbeauftragten.

Die durchgeführten Ermittlungen bestätigten leider, dass die Station der Petenten zeitweise mit 100 % überbelegt war. Deswegen
reichten auch die Plätze in der Arbeitstherapie nicht aus. Weiterhin stellte sich heraus, dass sich die Therapiesituation insgesamt
nicht nur aufgrund der Überbelegung, sondern auch durch die Kündigung eines Mitarbeiters und die Tatsache, dass sich eine
Mitarbeiterin in Mutterschutz befindet, verschlechtert hatte. Aufgrund nachdrücklicher Bemühungen der Klinik konnte jedoch
erreicht werden, dass wieder alle Patienten an der Therapie teilnehmen konnten. Die Belegungssituation konnte auch durch die
Eröffnung der ersten von drei geplanten weiteren Stationen mit je 20 Betten verbessert werden. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts setzt die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nach § 64 StGB als
Maßregel der Sicherung und Besserung voraus, dass eine hinreichend konkrete Aussicht auf eine erfolgreiche Behandlung besteht
(Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 16. März 1994, Bundesgesetzblatt Teil I, Seite 3012). Nach § 1 Abs. 2 des Landesge-
setzes über den Vollzug freiheitsentziehender Maßnahmen soll der Maßregelvollzug den untergebrachten Patienten befähigen, ein
in die Gesellschaft eingegliedertes Leben zu führen und die Allgemeinheit vor weiteren rechtswidrigen Taten schützen. Dabei soll
die Bereitschaft des Patienten zur Mitwirkung bei der Behandlung geweckt und gefördert werden. 

Voraussetzung für eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt im Rahmen des Maßregelvollzugs ist eine richterliche Ent-
scheidung. Nach den Erfahrungen des Bürgerbeauftragten sind es auch die nicht vorhersehbaren Entscheidungen einzelner Gerichte,
die in ihrer Summe immer wieder zu ähnlichen Situationen in den Einrichtungen des Maßregelvollzugs, wie der oben beschriebe-
nen, führen beziehungsweise führen können. Die zuständigen Dienststellen sind dennoch jeweils bemüht, zum Beispiel durch die
rasche Schaffung zusätzlicher Kapazitäten die Überbelegung abzubauen. Dabei liegt es in der Natur der Sache, dass dafür ein be-
stimmter Zeitraum erforderlich ist. Viel schwieriger gestaltet sich in der Regel die Anwerbung zusätzlichen Pflege- und Therapie-
personals, weil – abgesehen von den erforderlichen, aber nicht immer vorhandenen Erfahrungen – für eine Tätigkeit in einer Ent-
ziehungsanstalt auch bestimmte Fachkenntnisse unabdingbare Voraussetzung sind. 

Die Überbelegung und die unmittelbar mit ihr verbundenen Folgen verzögern und erschweren sicherlich eine erfolgreiche Be-
handlung der Patienten. Der einzelne Patient sieht sich plötzlich Belastungen ausgesetzt, die an seine Motivation und seinen Willen,
ein neues, drogenfreies Leben zu beginnen, höchste Anforderungen stellen und die ihn möglicherweise überfordern. Vor diesem
Hintergrund sollte nach Auffassung des Bürgerbeauftragten überlegt werden, wie solche Probleme vielleicht noch schneller und
noch besser gelöst werden können; eventuell kann eine wie auch immer geartete verbesserte Kommunikation zwischen den ent-
scheidenden Gerichten, den Staatsanwaltschaften als Vollstreckungsbehörden und dem für den Maßregelvollzug zuständigen
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Ministerium dabei hilfreich sein. Damit wird nach Überzeugung des Bürgerbeauftragten die richterliche Unabhängigkeit in keinerlei
Weise berührt. Vielmehr geht es ausschließlich darum, dass alle Beteiligten ihren Teil dazu beitragen, dass die Behandlung in einer
Entziehungsanstalt in einem angemessenen Zeitraum und soweit möglich erfolgreich abgeschlossen werden kann. 

Ärger um Mobilfunk

Aufgrund der in der Öffentlichkeit kontrovers diskutierten Errichtung von Mobilfunkanlagen war dieses Thema hauptsächlich im
Hinblick auf die „Verfahrenstransparenz“ bereits Gegenstand des Jahresberichts 2001. Anhand der steigenden Eingabenzahl ist aber
erkennbar, dass dieses Thema die Bürgerinnen und Bürger unvermindert stark beschäftigt, sodass als „Fortsetzung“ zum Jahresbe-
richt 2001 auf einige Aspekte näher eingegangen und die Entwicklung in der Rechtsprechung angesprochen werden soll.

Wie schon im Jahresbericht 2001 angesprochen, tangiert dieses Thema insbesondere das Immissionsschutz- und das Baurecht, aber
auch die Rechtsgebiete des Denkmalschutzes und der Landespflege. Allerdings darf an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass
die Verpflichtung gemäß Telekommunikationsgesetz, eine flächendeckende Versorgung der Bundesrepublik mit Mobilfunksende-
stationen zu garantieren, besteht. Gerade im Zuge der Umsetzung der UMTS-Lizenzen besteht nach Aussage der Betreiberfirmen
ein großer Bedarf an neuen Standorten für Antennenanlagen.

In baurechtlicher Hinsicht sieht die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz noch immer vor, dass das Errichten von Antennenanlagen
bis zu 10 Metern Höhe keiner Genehmigung bedarf. Wird eine solche Antenne auf oder an einem bestehenden Gebäude angebracht,
so kann damit aber eine Nutzungsänderung des Gebäudes einhergehen, die genehmigungspflichtig wäre. Nutzungsänderung meint,
dass durch das Anbringen oder das Aufstellen einer Antenne weiter gehende Anforderungen, z. B. in planungs- oder ordnungs-
rechtlicher Hinsicht, an das hierdurch geänderte Gebäude zu stellen sind. Dabei reicht es nach der Rechtsprechung des VGH Hessen
und des VGH Baden-Württemberg aus, dass diese Änderung abstrakt baurechtliche oder sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften
berühren kann. Eine Nutzungsänderung liegt aber z. B. auch bei einer Errichtung weiterer oder anderer Mobilfunksendeanlagen
oder sogar bei einer Änderung der Frequenz, die eine neue Standortbescheinigung der Regulierungsbehörde für Telekommunika-
tion und Post und die Einhaltung eines neuen Sicherheitsabstandes gem. der 26. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
erforderlich macht, vor.

Zwar fordern die unteren Bauaufsichtsbehörden im Falle solcher Nutzungsänderungen in zunehmendem Maße die Vorlage von
Bauanträgen durch die Betreiberfirmen. Diese Bauanträge müssen dann aber nach den bisherigen Feststellungen, gegebenenfalls un-
ter Ersetzung des nicht erteilten gemeindlichen Einvernehmens, genehmigt werden. So geschehen hinsichtlich einer Mobilfunk-
anlage auf dem Dach eines Altenzentrums der Caritas, ganz in der Nähe eines Kindergartens beziehungsweise im Kirchturm einer
evangelischen Kirche im Ortskern.

In diesen Zusammenhang passt auch eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Mainz, das im Jahr 2002 eine Abrissverfügung hin-
sichtlich einer in einem rheinhessischen Dorf auf einem Trafohäuschen errichteten Sendeanlage mit dem Argument aufgehoben
hat, dass die Anlage zwar fraglos das Ortsbild verändere, es aber nicht in unzulässiger Weise beeinträchtige.

Außer der Erteilung oder Versagung des Einvernehmens zur Errichtung einer Mobilfunkanlage stehen den Gemeinden weitere ge-
setzlich geregelte Möglichkeiten, in diesem Bereich Einfluss zu nehmen, grundsätzlich nicht zur Verfügung. Denn eine sog. reine
Verhinderungsplanung, z. B. über eine Gestaltungssatzung, ist nicht zulässig. § 88 Landesbauordnung lässt dem Grunde nach nur
Regelungen hinsichtlich des „Wie“, jedoch nicht des „Ob“ zu.

Auch hat das Verwaltungsgericht Koblenz 2002 entschieden, dass die Bauaufsichtsbehörden grundsätzlich auch dann der Montage
von Mobilfunkantennen zustimmen müssen, wenn dieser Anlage Festsetzungen eines Bebauungsplanes entgegenstehen. Ein Be-
treiber habe regelmäßig Anspruch auf Erteilung einer Befreiung von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes, da die flächen-
deckende Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen im Interesse des Allgemeinwohls liege.

Hier ist also zumindest hinsichtlich einer größeren Transparenz der Standortwahl der Gesetzgeber gefordert, zumal die Bauauf-
sichtsbehörden nur zur Prüfung des jeweils im Verfahren beantragten Standorts berechtigt sind. Ein erster kleiner Schritt könnte
vielleicht darin gesehen werden, dass im Rahmen der Selbstverpflichtung der Mobilfunknetzbetreiber vom Dezember 2001 Clea-
ring-Stellen für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Kommunen eingerichtet wurden. Weiterhin können die Regionalstellen
Gewerbeaufsicht Messungen durch das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht veranlassen, wenn sich im konkreten
Einzelfall Anhaltspunkte für Gefahren durch eine Station ergeben. Schließlich kommen in Rheinland-Pfalz als private Messinsti-
tute zum Beispiel der Lehrstuhl für Hochspannungstechnik an der Universität Kaiserslautern oder die jeweiligen technischen Über-
wachungsorganisationen (TÜV) in Betracht.

Näheres kann hierzu sowie zu zahlreichen anderen Fragestellungen und Gesichtspunkten in den Broschüren:

Mobilfunk – Kleiner Wegweiser durch den Informationsdschungel
Mobilfunk und Elektrosmog – Antworten auf oft gestellte Fragen

des Ministeriums für Umwelt und Forsten nachgelesen werden.
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Fazit:

Eine Lösung zu dieser Thematik ist über das Baurecht offensichtlich nicht oder nur sehr schwer zu erreichen. Dies insbesondere
vor dem Hintergrund der den Betreibern obliegenden Verpflichtung, eine flächendeckende Versorgung der Bundesrepublik mit
Mobilfunksendestationen zu garantieren.

Nach der Bewertung der neueren wissenschaftlichen Literatur ergab sich für die Strahlenschutzkommission als wissenschaftliches
Beratungsgremium des zuständigen Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit bisher auch kein wissen-
schaftlich begründeter Verdacht auf zusätzliche, insbesondere athermische Gesundheitsbeeinträchtigungen. Für eine Absenkung
der Grenzwerte beim Mobilfunk ist für die Strahlenschutzkommission derzeit keine wissenschaftliche Begründung erkennbar, die
Anlass gäbe, das bisherige Grenzwertkonzept der Verordnung über elektromagnetische Felder (26. BImSchV) zu ändern.

Vordringliches Ziel sollte es dennoch weiter sein, die Forschung über die gesundheitlichen Auswirkungen elektromagnetischer
Felder weiter zu intensivieren, damit eventuell neuen Erkenntnissen in den gesetzlichen Schutzvorschriften umgehend Rechnung
getragen werden kann, das heißt zum Beispiel, die Grenzwerte dann herabgesetzt werden. Schon jetzt könnte aber ein Großteil der
Emotionen in der öffentlichen Diskussion vielleicht vermieden werden, wenn die Eigentümer/Träger von Schulen, Kindergärten,
Krankenhäusern, Senioreneinrichtungen, öffentlichen Gebäuden u. Ä. auf die Vermietung der Gebäude an Mobilfunkbetreiber ver-
zichten würden.

Unter anderem wegen des oben genannten Standpunktes der Strahlenschutzkommission sieht auch die Landesregierung derzeit
keinen Anlass für staatliche Regelungen, die über die bisherige Rechtslage hinausgehen. Die Landesregierung wird jedoch ebenfalls
die Entwicklungen auf dem Gebiet der elektromagnetischen Felder aufmerksam verfolgen, um rechtzeitig die Maßnahmen in die
Wege leiten zu können, die zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz erforderlich sind (Schlussbemerkung des
Positionspapiers zum Mobilfunk, Ministerratsbeschluss vom 25. Juni 2002).

Neben den bereits angesprochenen Forschungsbemühungen sollte als weiteres Ziel aber auch die Verbesserung der Verfahrens-
transparenz, zum Beispiel durch frühzeitige Information und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Kommunen hin-
sichtlich beabsichtigter Standorte, im Auge behalten werden. 

Der Bürgerbeauftragte hat in seiner Eigenschaft als Vorstandsmitglied des Europäischen Ombudsman Instituts (EOI) eine Umfrage
unter den Mitgliedern zur Mobilfunksituation in Europa initiiert. Es liegen bereits Äußerungen zahlreicher europäischer Nach-
barländer vor. Es ist beabsichtigt, die Umfrage im Frühjahr 2003 auszuwerten und dann über die weitere Vorgehensweise zu ent-
scheiden.

Wind- und Wasserkraft – auch erneuerbare Energien geben Anlass für Beschwerden

Das Thema „Windkraft“ wird, im Gegensatz zum Mobilfunk, wo sich ausschließlich „betroffene“ Bürgerinnen und Bürger an den
Bürgerbeauftragten wenden, von mehreren Gruppen aufgegriffen. Zum einen sind hier die Betreiber zu nennen, zum anderen natür-
lich die Bürgerinnen und Bürger, die solche baulichen Anlagen verhindern wollen. Nicht zu vergessen die Grundstückseigen-
tümerinnen und -eigentümer, die gerne mit den Betreibergesellschaften Pachtverträge abschließen würden.

Auslöser der Diskussion in der Öffentlichkeit, die ungefähr seit Mitte 2001 intensiver geführt wird, ist die erhebliche Ausweitung
der Nutzung von Windenergie, die sicherlich auch mit der garantierten Abnahme und Vergütung der Energieerträge zusammen-
hängt. Ausgangspunkt ist die Regelung in § 35 Abs. 1 Nr. 6 Baugesetzbuch (BauGB) aus dem Jahr 1996, wonach im Außenbereich
ein Vorhaben nur zulässig ist, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn
es der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dient. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB regelt dann, dass
öffentliche Belange einem Vorhaben nach Abs. 1 Nr. 6 a. a. O. auch dann entgegenstehen, soweit hierfür durch Darstellungen im
Flächennutzungsplan oder als Ziele der Raumordnung eine Ausweisung an anderer Stelle – Vorranggebiet – erfolgt ist.

Mit dieser Vorschrift hat der Gesetzgeber nach einem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts einen weiteren Weg bezeichnet,
durch Darstellungen im Flächennutzungsplan die Zulässigkeit privilegierter Vorhaben im Außenbereich zu steuern. Auch das Ober-
verwaltungsgericht Münster stellt ausdrücklich fest, dass die Gemeinden durch § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB dazu ermächtigt sind, die
möglichen Standorte von Windenergieanlagen restriktiv zu steuern, indem sie durch Darstellung von Vorrangzonen geeignete
Standorte im Flächennutzungsplan positiv festlegen. Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Koblenz dürfen auch in einem
regionalen Raumordnungsplan Windkraftanlagen auf bestimmte Zonen konzentriert und auf anderen Flächen ausgeschlossen
werden. Rechtlichen Bedenken begegne eine derartige Konzentration erst dann, wenn es sich in Wirklichkeit um eine „Alibi-
planung“ handele, die derartige Anlagen überhaupt verhindern wolle.

Unabhängig vom Planungsstand können Windräder bei erheblicher Störung des Landschaftsbildes unzulässig sein. So das Ober-
verwaltungsgericht mit Blick auf die freistehende Flurkirche von Hilgerath. Hier stünde der Privilegierung für Windkraftanlagen
ein öffentlicher Belang entgegen, dem ein größeres Gewicht als die Vorteile der Windkraftnutzung beizumessen sei.

Auch die Bürgerbeauftragten der Länder haben anlässlich einer Tagung der Arbeitsgemeinschaft in Schwerin im Juni 2002 öffent-
lich Position bezogen. Demnach müssen Mindestabstände zu Wohnbebauungen mit dem Ziel überprüft werden, ob größere Ab-
stände vorgegeben werden können, um den Schutz vor Lärm, Schattenschlag und Disco-Effekt zu verbessern. An besonders
attraktiven Orten sollten auch Tourismusaspekte beachtet werden.
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Argumente der Windkraftgegner aus dem Bereich des Landschafts- und Umweltschutzes, wie z. B. Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes, Bodenverdichtung, Beeinträchtigung von Vogelflugkorridoren, konnten nach den hier vorliegenden Erkenntnissen
gerade im Hinblick auf die Privilegierung der Windkraftanlagen im Außenbereich gemäß § 35 BauGB offenbar bisher noch nicht
in dem Maße durchdringen.

Anders anscheinend bei Eingaben zu Anträgen auf Nutzung von (Mühlen-)Wasserrechten zur Stromerzeugung. Hier liegen aus-
schließlich Eingaben abgelehnter Antragsteller vor, deren Anliegen beispielsweise von den zuständigen Behörden die Sicherstellung
der Fischdurchgängigkeit der Bäche entgegengehalten wird, die durch die notwendigen Stau- und Wehranlagen unterbunden/
blockiert wird.

In mehreren Fällen beriefen sich die Petenten auf ältere, zum Teil auch längere Zeit nicht mehr ausgeübte beziehungsweise nicht
mehr bestehende Wasserrechte zum Antrieb einer Wasserkraftanlage einer Mühle und zur Elektrizitätserzeugung, wobei an den
vorhandenen Anlagen teilweise auch kostenintensive Sanierungen erforderlich geworden wären.

In einem Fall machte die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd deutlich, dass unter Zugrundelegung der heutigen wasser-
wirtschaftlichen Anforderungen, insbesondere vor dem Hintergrund der neuen europäischen Gesetzgebung in Gestalt der Wasser-
rahmenrichtlinie, der gute ökologische Zustand aller Gewässer als notwendige Lebensgrundlage immer größere Bedeutung gewinnt.
Es sei daher sinnvoll und geboten, die teilweise seit mehreren Jahrhunderten bestehenden Stau- und Ableitungsrechte zu überprüfen
und gegebenenfalls neu zu regeln. Auftrag der Wasserwirtschaftsverwaltung sei es daher, diese alten Wasserrechte im Rahmen der
gesetzlichen Möglichkeiten durch nachträgliche Regelungen zur ökologischen Durchgängigkeit und Mindestwasserführung an die
heutigen Erkenntnisse anzupassen bzw. die Löschung des Rechts herbeizuführen.

Dem Vorteil der Nutzung einer regenerativen Energiequelle stünden negative ökologische Begleiterscheinungen gegenüber. Bei-
spielsweise wirke ein Streichwehr als Wanderbarriere für Fische und Kleinlebewesen. Auch werde durch die Stauhaltung die Durch-
schnittswassertemperatur des Wasserkörpers angehoben und der Sauerstoffgehalt des Wassers verringere sich.

Es wäre bedauerlich, wenn diese spezielle regenerative Energiequelle zukünftig nicht mehr von Privatpersonen im angemessenen
Rahmen genutzt werden könnte. Denn die Nutzung erneuerbarer Energien dient insgesamt auch der Erhaltung der Natur. Es sollte
daher im Einzelfall stets ein für beide Seiten zufrieden stellender Interessenausgleich herbeigeführt werden.

Zuwanderungsgesetz – Auswirkungen auf die Bearbeitung ausländerrechtlicher Eingaben 

Wie bereits im Bericht zu den Eingaben aus dem Bereich des Ausländerwesens (2.4) erwähnt, stand die Bearbeitung dieser Eingaben
teilweise auch unter dem Eindruck des Gesetzes zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufent-
halts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern (Zuwanderungsgesetz), das eigentlich zum 1. Januar 2003 in Kraft
treten sollte. Von Bedeutung ist hierbei insbesondere, dass nach diesem Gesetz abweichend von der bisherigen Rechtslage allen Aus-
länderinnen und Ausländern, also auch Ausreisepflichtigen, unter bestimmten Voraussetzungen ein vorübergehender Aufenthalt
ermöglicht werden kann und darüber hinaus eine Härtefallregelung vorgesehen ist. Die entsprechenden Regelungen sind enthalten
in § 25 Abs. 4 und Abs. 4 a des Aufenthaltsgesetzes, die nachstehend zitiert werden sollen:

„§ 25 Aufenthalt aus humanitären Gründen
(4) Einem Ausländer kann für einen vorübergehenden Aufenthalt eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, solange dringende
humanitäre oder persönliche Gründe oder erhebliche öffentliche Interessen seine vorübergehende weitere Anwesenheit im Bundes-
gebiet erfordern. Eine Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 8 Abs. 1 und 2 verlängert werden, wenn aufgrund besonderer
Umstände des Einzelfalls das Verlassen des Bundesgebiets für den Ausländer eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde. 

(4  a) Abweichend von den in diesem Gesetz festgelegten Erteilungs- und Verlängerungsvoraussetzungen für einen Aufenthaltstitel
kann einem Ausländer auf Ersuchen einer von der Landesregierung durch Rechtsverordnung bestimmten Stelle eine Aufenthalts-
erlaubnis erteilt oder verlängert werden, wenn dringende humanitäre oder persönliche Gründe die weitere Anwesenheit des Aus-
länders im Bundesgebiet rechtfertigen.“

Für den Bürgerbeauftragten von Bedeutung waren diejenigen Fälle, die aufgrund ihrer besonderen Konstellation erwarten ließen,
dass nach In-Kraft-Treten des Gesetzes möglicherweise die Voraussetzungen einer der vorgenannten Ausnahmetatbestände vor-
liegen könnten. Der Petitionsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz hat sich mehrfach dem Vorschlag angeschlossen, die ent-
sprechenden Eingaben noch nicht abschließend zu beraten. Die zuständigen Ausländerbehörden wurden jeweils hierüber unter-
richtet, wobei die Erwartung zum Ausdruck gebracht wurde, dass weiterhin zumindest bis zum Abschluss des Petitionsverfahrens
von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen abgesehen wird. 

Aus den bekannten Gründen ist das Gesetz nicht wie vorgesehen in Kraft getreten. Da jedoch das Gesetzgebungsverfahren fortge-
setzt werden soll, wird sich der Bürgerbeauftragte auch unter Berücksichtigung des Beschlusses des Petitionsausschusses in jedem
Einzelfall dafür einsetzen, dass nach Möglichkeit zumindest bis zum In-Kraft-Treten des Gesetzes von aufenthaltsbeendenden Maß-
nahmen abgesehen wird. 

Der Bürgerbeauftragte appelliert an die Politik, möglichst bald einen Kompromiss herbeizuführen, damit die dringend gebotene
Neuregelung des Ausländerrechts erfolgt, auch um die Kluft zwischen derzeitiger Gesetzeslage und der Realität im Einzelfall besser
überwinden zu können. Darüber hinaus zeigen die vielen tragischen Eingaben, bei denen nach geltendem Recht nicht geholfen
werden konnte, dass eine Härteklausel unbedingt erforderlich ist. 
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Die Institution des Bürgerbeauftragten in der politischen Diskussion

Obwohl sich das Amt des Bürgerbeauftragten in Rheinland-Pfalz seit nunmehr 28 Jahren bewährt hat und die annähernd gleich
bleibende Zahl von Eingaben einen Vertrauensbeweis in seine Arbeit darstellt und darüber hinaus auch noch in einigen weiteren
Bundesländern Bürgerbeauftragte eingeführt worden sind, wird die Einführung eines solchen Amts auf Bundesebene offensichtlich
weiterhin kontrovers diskutiert. So erklärte die Vorsitzende des Petitionsausschusses in der 14. Legislaturperiode des Deutschen
Bundestages, Heidemarie Lüth (PDS), im Vorwort zur Vorstellung des Jahresberichts 2000, dass die Bürgerinnen und Bürger mit
dem Petitionsausschuss ganz nah am Parlament, unmittelbar am Gesetzgeber seien, während ein Bürgerbeauftragter für sie nur ein
Vermittler zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Parlament sein könne. Andererseits aber enthält das Wahlprogramm der PDS
zur Bundestagswahl 2002 die Aussage, dass seitens der Partei erwogen wird, die Petitionsausschüsse durch demokratisch gewählte
und parlamentarisch verantwortliche Bürgerbeauftragte zu entlasten und zu ergänzen. 

Diese Erklärung von Frau Lüth steht auch im Gegensatz zum Entwurf eines Bürgerbeauftragtengesetzes, den die Abgeordnete
Christa Nickels (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) in der 13. Legislaturperiode, seinerzeit Vorsitzende des Petitionsausschusses, ge-
meinsam mit weiteren Abgeordneten sowie der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingebracht hatte (Drucksache 13/3578).
Im Vorwort zum Gesetzentwurf wird darauf verwiesen, dass bereits mehr als 50 Staaten die Idee des Ombudsmanns als Instrument
der Verwaltungskontrolle aufgegriffen haben und angesichts der internationalen Verbreitung ein derartiges Kontrollorgan heute
als notwendiger Baustein, wenn nicht sogar als Essential für eine Demokratie angesehen werden kann. Mit der vorgesehenen Ein-
führung eines beziehungsweise einer Bürgerbeauftragten werde dem Parlament und dem Petitionsausschuss ein Instrumentarium
an die Hand gegeben, mit dem flexibel, unkonventionell und schnell auf konkrete Verwerfungen und Hemmnisse im Gesetzes-
und Verwaltungsvollzug reagiert werden könne. Es folgt der Hinweis, dass dort, wo Petitionsausschuss und die beziehungsweise
der ihm strukturell und organisatorisch zugeordnete Bürgerbeauftragte gemeinsam arbeiten, diese beziehungsweise dieser sich als
unmittelbare Hilfe für Bürgerinnen und Bürger und Unterstützung des Parlaments sowie des Petitionsausschusses bewährt hätten.
Die Rechte des Petitionsausschusses blieben unberührt. Durch die Institution der Bürgerbeauftragten würden strukturelle Hemm-
nisse des Petitionsausschusses überwunden, die auch durch eine umfangreiche Reform der Befugnisse des Petitionsausschusses in
seiner herkömmlichen Form nicht zu beseitigen wären. In der Begründung des Gesetzentwurfs wird ergänzend darauf hingewiesen,
dass die rheinland-pfälzische Erfahrung zeige, dass der Bürgerbeauftragte wesentlich schneller und flexibler agieren und reagieren
könne als ein Ausschuss. Während im Petitionsausschuss stets langwierige Rücksprachen mit den Vertreterinnen und Vertretern
aller Fraktionen gehalten werden müssen, wenn eine bestimmte Reaktion auf Behördenhandeln nötig ist, könne die beziehungs-
weise der Bürgerbeauftragte unmittelbar und schnell eingreifen. Der Petitionsausschuss könne im konkreten Einzelfall im Vergleich
selten Abhilfe schaffen. 

Es ist davon auszugehen, dass sich in den Gründen des Gesetzentwurfs auch die Erfahrungen der damaligen Ausschussvorsitzenden
widerspiegeln. Die Aussage, dass der Petitionsausschuss im konkreten Einzelfall im Vergleich selten Abhilfe schaffen könne, zeigt
sich auch im Bericht des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestags 2001 (Drucksache 14/9126); danach war die Quote der Ein-
gaben, bei denen weitergeholfen werden konnte, beim Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages deutlich niedriger als die des
Bürgerbeauftragten mit immerhin durchschnittlich 67,3 % in seiner ersten Amtszeit. 

Trotz der aus Sicht des Bürgerbeauftragten durchaus überzeugenden Argumente hat der Deutsche Bundestag den genannten Ge-
setzentwurf abgelehnt. Das gleiche Schicksal erfuhren in der laufenden Legislaturperiode auch mehrere Eingaben von Bürgerinnen
und Bürgern sowie des Vereins zur Verwirklichung des Ombudsmann-Gedankens in der Gesellschaft e. V., die die Einsetzung einer
beziehungsweise eines Bürgerbeauftragten beim Deutschen Bundestag begehrten. Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundes-
tags schloss sich mit seiner ablehnenden Entscheidung der ablehnenden Beschlussempfehlung an, die der Geschäftsordnungsaus-
schuss bereits in der 13. Legislaturperiode zu dem vorgenannten Gesetzentwurf abgegeben hatte. Dieser Ausschuss vertrat hierbei
die Auffassung, dass die Einrichtung des Amts einer beziehungsweise eines Bürgerbeauftragten geeignet sei, die Rechtsstellung und
Durchsetzungskraft des Petitionsausschusses zu schwächen. Eine institutionalisierte Bürgerbeauftragte beziehungsweise ein insti-
tutionalisierter Bürgerbeauftragter werde insbesondere in Konkurrenz zur Vorsitzenden beziehungsweise zum Vorsitzenden des
Petitionsausschusses treten und deren beziehungsweise dessen Bedeutung gefährden. Demgegenüber müsse aber die erfolgreiche
Tätigkeit des Petitionsausschusses ungeschmälert fortgeführt werden. 

Aus Sicht des Bürgerbeauftragten sind die dargelegten Bedenken und Befürchtungen irrational, nicht belegt und nicht nachvoll-
ziehbar. Zumal die Praxis eine andere Sprache spricht. Abgesehen davon, dass auch 28 Jahre nach Einsetzung des Bürgerbeauftragten
in Rheinland-Pfalz eine Schwächung des Petitionsausschusses nicht feststellbar ist, hat sich auch im Ausland das Amt des Ombuds-
manns vielfach bewährt, ohne dass in den betreffenden Ländern eine Schwächung des Petitionswesens zu verzeichnen wäre. Bei-
spielsweise soll an dieser Stelle auf die Volksanwaltschaft in Österreich verwiesen werden, die vor 25 Jahren als Ombudsmann-Ein-
richtung gegründet wurde. In einer von dieser verfassten Schrift aus Anlass des 25-jährigen Bestehens ist unter anderem ausgeführt,
dass die Volksanwälte eine der wichtigsten Aufgaben im Staatswesen einnehmen: Sie wachen darüber, dass den Bürgerinnen und
Bürgern im Umgang mit der Verwaltung kein Unrecht geschieht. Sie stehen auf der Seite der Bürgerinnen und Bürger, decken Miss-
stände in der Verwaltung auf, prüfen die Gesetzmäßigkeit von behördlichen Entscheidungen. Sie wachen darüber, dass der Staat
und seine Verwaltung mit dem Einzelnen korrekt umgeht. Hierbei versteht sich die Volksanwaltschaft als moderne unkomplizierte
und serviceorientierte Einrichtung, wobei sich die Volksanwälte als Verbündete der Bürgerinnen und Bürger sehen. Es wird fest-
gestellt, dass es in Österreich kaum eine andere Funktion gibt, die näher an den Sorgen und Nöten der Bürgerinnen und Bürger ist.
In tausenden Gesprächen in der Volksanwaltschaft und bei den Sprechtagen vor Ort schärfen die Volksanwälte ihren Blick für die
Bedürfnisse der Menschen und erfahren deren große wie kleine Alltagsprobleme. Dabei sammeln sie neue Erkenntnisse, die ihre
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Erfahrungen aus der Zeit in der Politik ergänzen und diese vielfach bestätigen. Alle diese Informationen helfen den Volksanwälten,
zu jedem Zeitpunkt kompetent und bürgernah aufzutreten und einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des österreichischen
Rechtssystems zu liefern. Nach 25 Jahren wird die Bilanz gezogen, dass die Volksanwaltschaft für Fairness den Bürgerinnen und
Bürgern gegenüber steht und unbestritten Vorkämpferin für eine Verwaltung mit menschlichem Antlitz ist. Auf ihre Arbeit soll
auch in Zukunft nicht verzichtet werden. 

In diesem Zusammenhang ist auch die Begrüßungsansprache des Präsidenten des österreichischen Nationalrates, Herrn Dr. Heinz
Fischer, zur Festveranstaltung „25 Jahre Volksanwaltschaft“ am 6. Februar 2002 in Wien von Interesse. Hier betont er, dass der
Nationalrat in der Volksanwaltschaft über ein Organ verfügt, das ihn effizient unterstützt, indem es ausgehend von Einzelfällen
die Wirkungen der Rechtsordnung überprüft und bewertet. Hierbei ist die Volksanwaltschaft einerseits mit den übrigen Staats-
organen vernetzt, andererseits eine unmittelbare, niederschwellige Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger. Diese Mittler- und
Vermittlerrolle lässt ihr eine besondere Bedeutung für die Integration der Bürgerinnen und Bürger in das politische System der
Republik zukommen. In diesem Sinne äußerte sich auch kein geringerer als der österreichische Bundespräsident Dr. Thomas Klestil
in seinem Grußwort, wobei er ergänzend zur Sprache brachte, dass seinerzeit die Volksanwaltschaft im Zuge der europaweiten Dis-
kussion über die Demokratiereform als Instanz gegen bürgerfernes, unfaires und unkorrektes Verhalten der Behörden geschaffen
wurde. 

Nach den Erfahrungen des Bürgerbeauftragten sind die vorgenannten Feststellungen ohne weiteres auch auf die Bundesrepublik
Deutschland übertragbar und lassen durchaus den Schluss zu, dass der Bürgerbeauftragte als unabhängige, überparteiliche und außer-
halb der Verwaltung stehende Institution durch nichts zu ersetzen ist. 

So hat sich auch der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz, Kurt Beck, (SPD) kürzlich in zwei Pressemitteilungen unein-
geschränkt positiv über die Institution des Bürgerbeauftragten geäußert, die sich nach seiner Ansicht „mehr als bewährt“ hat. 

Insbesondere können anderweitig eingerichtete Bürgerbüros oder „Bürgerbeauftragte“ oder auch eine von der Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN im Zusammenhang mit einer umfassenden Akteneinsicht zur Sprache gebrachte Institution nicht, auch nicht
teilweise an die Stelle des Bürgerbeauftragten treten, da nur ein vom Parlament gewählter auf gesetzlicher Grundlage arbeitender
Bürgerbeauftragter in Ausübung der parlamentarischen Kontrolle handeln kann. Andere Einrichtungen hingegen sind lediglich eine
jeweils anders ausgestaltete Form verwaltungsinternen Handelns. Dies gilt auch für das Bürgerbüro der Landesregierung, wie sich
aus der Antwort des Chefs der Staatskanzlei auf eine Kleine Anfrage (Drucksache 14/1768) ergibt. Demnach „bearbeitet das Bürger-
büro zentral unter Beachtung des Ressortprinzips die an die Landesregierung, die Staatskanzlei beziehungsweise an den Minister-
präsidenten gerichteten Anfragen und Petitionen“. Hiermit soll den Bürgerinnen und Bürgern eine „zentrale Anlaufstelle“ geboten
werden. In der Antwort wird des Weiteren ausdrücklich herausgestellt, dass im Gegensatz dazu der Bürgerbeauftragte des Landes
Rheinland-Pfalz „unabhängig und überparteilich nur dem Landtag gegenüber verantwortlich ist“. 

Aber auch damit ist die politische Diskussion um einen Bürgerbeauftragten auf Bundesebene sicher noch nicht abgeschlossen. Von
Interesse dürfte auch sein, welche Position die neue Vorsitzende des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages, Marita Sehn,
(FDP), zu dieser Frage einnehmen wird. 

Im Übrigen war und ist der Bürgerbeauftragte der Auffassung, dass sowohl auf Bundesebene als auch in allen Bundesländern Bürger-
beauftragte eingeführt werden sollten. Hierdurch würde das Petitionswesen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger eine deutliche
Stärkung erfahren. 

4. Teil – Einzelbeispiele

1. Beharrlichkeit führt gelegentlich zum Ziel

Gelegentlich ist Beharrlichkeit der Petentinnen und Petenten und des Bürgerbeauftragten erforderlich, um einen erfolgreichen Ab-
schluss einer Eingabe zu erreichen. 

Eine über 40-jährige allein erziehende Mutter von vier minderjährigen Kindern sollte einen Betrag von über 8 000,– DM zurück-
zahlen, weil sie nach Auffassung der zuständigen Verwaltungsbehörde insoweit zu Unrecht Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten
hatte. Dabei kam es darauf an, ob und gegebenenfalls ab welchem Zeitpunkt die zuständige Dienststelle Kenntnis von dem von der
Petentin aufgenommenen und inzwischen erfolgreich abgeschlossenen Studium der Sozialpädagogik hatte. 

Nach langwierigen Ermittlungen ergab sich, dass der für das Programm „Arbeit statt Sozialhilfe“ der zuständigen Kreisverwaltung
verantwortliche Mitarbeiter seinerzeit Kenntnis vom Studium der Petentin erlangt hatte. Dadurch reduzierte sich der Rückforde-
rungsbetrag auf knapp 2 000,– DM. Auf Vorschlag der im Rahmen des Widerspruchsverfahrens eingeschalteten sozialerfahrenen
Personen wurde schließlich auch auf diese Restforderung verzichtet. Die Eingabe konnte einvernehmlich abgeschlossen werden,
auch weil die Petentin darauf bestand, dass ihre erfolgreiche Selbsthilfe anerkannt wird.

Grund für eine andere Eingabe war eine Neuregelung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung und des
Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen, wonach für die Geltendmachung von Reisekosten statt bisher zwölf Monaten
nunmehr lediglich noch eine Ausschlussfrist von sechs Monaten gilt. 
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Nach der Beratung der Angelegenheit im Petitionsausschuss wurden weitere Ermittlungen durchgeführt. Dabei konnte schließlich
erreicht werden, dass dem Anliegen eines Sonderschullehrers entsprochen wurde. Ihm wurden Reisekosten in Höhe von rund
400,– DM erstattet, die ihm im Zusammenhang mit seinen Besuchen in Regelschulen zur Förderung von Schülerinnen und Schülern
mit Teilleistungsschwächen entstanden waren. 

2. Nicht jedes Heim ist geeignet

Angehörige von schwer und mehrfach Behinderten und/oder erheblichem Maße pflegebedürftigen Menschen wenden sich immer
wieder an den Bürgerbeauftragten, um eine Versorgung, Betreuung und Pflege in einer besser geeigneten Einrichtung zu erreichen. 

So wurde die inzwischen 35-jährige Tochter einer Petentin nach einem schweren Asthmaanfall und einer schweren akuten Lungen-
entzündung in einem Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt. Bei der erforderlichen Reanimation entstanden erhebliche
Hirnschädigungen, sodass die Tochter schließlich in der geschlossenen Pflegeabteilung der Rhein-Mosel-Fachklinik des Landes-
krankenhauses in Andernach untergebracht wurde. Aufgrund der Eingabe konnte die Tochter der Petentin in einem anderen auf
ihre Bedürfnisse besser zugeschnitteten Heim unterkommen. 

Die 44-jährige Ehefrau eines Petenten war infolge rheumatischer Veränderungen an allen vier Gliedmaßen gelähmt. Gleichzeitig
litt sie an einer Blasen- und Mastdarmlähmung sowie weiteren Krankheiten. Nachdem sie zu Hause nicht mehr betreut werden
konnte, lebte sie zunächst in einer betreuten Wohnung, wo ihre Pflege ambulant sichergestellt wurde. Nach einem erneuten
Krankenhausaufenthalt wurde sie in einem Altenheim untergebracht. Aufgrund der Eingabe konnte schließlich erreicht werden,
dass die Ehefrau des Petenten in einer Einrichtung für erwachsene körperbehinderte Menschen aufgenommen wurde. Dort ist sie
allerdings nach kurzer Zeit leider verstorben. 

3. Unterstützung nach Überzeugungsarbeit des Bürgerbeauftragten angenommen

Nach mehreren Eingaben eines Petenten verfestigte sich beim Bürgerbeauftragten die Auffassung, dass er aufgrund seiner psychi-
schen Situation offenbar nicht mehr in der Lage ist, seine Angelegenheiten selbständig zu erledigen und wahrzunehmen. 

Nach längeren Bemühungen konnte nicht nur erreicht werden, dass das zuständige Sozialamt die Kosten für den vom Petenten ge-
wünschten Umzug und die Kaution für eine neue Wohnung übernahm, sondern der Petent erklärte sich entgegen seiner früheren
Weigerung auch bereit, einen Antrag auf Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung zu stellen. 

4. Elterliche Sorge 

Immer wieder erreichen den Bürgerbeauftragten auch Eingaben von Vätern und Müttern, in denen sie sich über das Vorgehen der
Jugendämter im Zusammenhang mit der Regelung des elterlichen Sorgerechts und des Umgangsrechts für ihre gemeinsamen Kinder
beschweren. In diesen Fällen muss der Bürgerbeauftragte stets darauf hinweisen, dass es zunächst den Eltern obliegt, die elterliche
Sorge einvernehmlich zu regeln. Weiterhin muss er stets deutlich machen, dass eine abschließende Entscheidung nicht vom Jugend-
amt, sondern nur vom zuständigen Familiengericht getroffen werden kann. 

In einem Einzelfall ergaben die Ermittlungen im Zusammenhang mit der Eingabe eines getrennt lebenden Vaters, dass das Jugend-
amt dem Familiengericht empfohlen hatte, das gemeinsame elterliche Sorgerecht beizubehalten. Abweichend von dieser Empfeh-
lung entschied das Gericht allerdings, die elterliche Sorge allein der getrennt lebenden Ehefrau des Petenten zu übertragen. 

5. Beachtliche zusätzliche Unterstützung

Der 22-jährige Sohn einer Petentin befindet sich nach einer kurzen Zeit als Wehrpflichtiger bei der Bundeswehr in stationärer
psychiatrischer Behandlung. Die Kosten dieser Behandlung werden von der Krankenversicherung der Petentin, bei der ihr Sohn
familienmitversichert war, übernommen. Aufgrund der Eingabe erhält der Sohn der Petentin rückwirkend für über ein Jahr im
Rahmen der Soldatenversorgung jetzt auch noch ein Versorgungskrankengeld in Höhe von 20,90 € täglich. 

6. Weitere Hilfe für Erziehung und Versorgung eines behinderten Enkelkindes

Eine Petentin, Mutter von acht erwachsenen Kindern, wandte sich wegen der Pflege und Erziehung des bei ihr lebenden zehn-
jährigen geistig behinderten Enkelsohnes an den Bürgerbeauftragten. Ihr war von der zuständigen Verbandsgemeindeverwaltung
mitgeteilt worden, dass ihr für ihren Enkelsohn aufgrund der neueren Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts möglicher-
weise keine Hilfe zum Lebensunterhalt und keine Hilfe zur Erziehung mehr zusteht. 

Aufgrund der Eingabe erhält die Petentin weiterhin Hilfe im bisherigen Umfang.

7. Ungewöhnliches Ansinnen

Um ein eher ungewöhnliches Ansinnen ging es in den beiden folgenden Fällen:

Ein wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung in Strafhaft befindlicher Petent war in einer südamerikanischen Republik festge-
nommen und nach Deutschland verbracht worden. Mit seiner Eingabe wollte er erreichen, dass die Kreisverwaltung am Sitz der
JVA die Kosten für die Rückkehr seiner deutschen Ehefrau aus einem südamerikanischen Land übernimmt. Da die Ehefrau bereits
zurückgekehrt war, kam ein möglicher Antrag bei der Auslandsvertretung der Bundesrepublik in dem südamerikanischen Staat
nicht mehr in Betracht. Dem Anliegen konnte aber auch im Petitionsverfahren nicht entsprochen werden. 
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In einem anderen Fall ging es einem Petenten um die Übernahme der Kosten für seine Reise, seinen Aufenthalt und seine Rechts-
vertretung in einem Scheidungsverfahren in Portugal. Die Ermittlungen ergaben, dass der Petent im Rahmen der Prozesskosten-
hilfe bereits von einem deutschen Anwalt unterstützt wird. Eine weiter gehende Hilfe war nicht möglich. 

8. Hilfe nach den Besonderheiten des Einzelfalles

In einem Fall half ein Sozialamt einer sechsköpfigen Familie, die wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten des Arbeitgebers des Ehe-
manns und den unregelmäßigen Lohnzahlungen in finanzielle Schwierigkeiten geraten war, mit einem Darlehen. Die Hilfe wurde
gewährt, obschon die einkommensmäßigen Voraussetzungen für die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt nicht vorlagen. 

In einem anderen Fall wehrte sich eine 79-jährige zuckerkranke und erheblich beeinträchtigte Petentin gegen ihre Unterbringung
in einem Altenwohn- und Pflegeheim. Im Zusammenwirken mit dem örtlichen Träger der Sozialhilfe und vielen anderen Institu-
tionen konnte schließlich erreicht werden, dass die Petentin entsprechend ihrem Wunsch weiterhin zu Hause wohnen und leben
kann. Die notwendigen Maßnahmen wurden im Einzelnen abgesprochen und festgelegt.

9. Rentenversicherung für Pflegeperson

Eine allein erziehende Mutter mehrerer Kinder pflegt und versorgt ihren inzwischen jugendlichen behinderten Sohn seit dessen
Geburt. Im Rahmen der Eingabe konnte erreicht werden, dass die Petentin für ihre Pflegetätigkeit für vier Jahre rückwirkend Bei-
träge für ihre Rentenversicherung erhält. 

10. Beginn der Hilfe

Immer wieder erreichen den Bürgerbeauftragten Eingaben wegen des nach Auffassung der Petentinnen und Petenten zu späten Be-
ginns einer Hilfe. Dies wird regelmäßig damit begründet, die Hilfe müsse dann einsetzen, wenn die sachlichen Voraussetzungen
dafür vorliegen, weitere formelle Voraussetzungen dürften keine Rolle spielen. 

Dass dies nicht zutreffend ist, musste auch eine Petentin erfahren, die erreichen wollte, dass ihre Mutter auch für die Zeit vor ihrer
Aufnahme in ein Altenpflegeheim häusliches Pflegegeld nach dem Bundessozialhilfegesetz erhält. Anders als nahezu alle anderen
Sozialleistungen setzt die Gewährung von Sozialhilfe keinen förmlichen Antrag voraus. Vielmehr genügt es, dass dem zuständigen
Sozialhilfeträger der Bedarf bekannt war. Im Fall der Petentin ergaben umfangreiche Ermittlungen, dass die zuständige Stadtver-
waltung aber erst mit der Aufnahme der Mutter der Petentin in ein Altenpflegeheim von deren Pflegebedürftigkeit Kenntnis er-
langt hatte. 

11. Umstellung auf Euro

Der Bezieher einer Grundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz wandte sich an den Bürgerbeauftragten, weil ihm nach dem
amtlichen Umrechnungskurs eine Rente von monatlich 115,04 € zu zahlen war, während er tatsächlich nur eine Rente von 115,00 €
erhielt. 

Die Überprüfungen ergaben, dass in § 66 a des Bundesversorgungsgesetzes für die Währungsumstellung eine Regelung getroffen
wurde, wonach Leistungen auf volle Eurobeträge auf- und abgerundet werden. Dabei ist eine Abrundung dann vorgesehen, wenn
sich Beträge von bis zu 0,49 € ergeben. 

12. Schwierige Sachverhaltsermittlung

Eine Petentin wollte für ihre Mutter eine höhere Witwenrente erreichen, weil ihr verstorbener Vater während der nationalsozia-
listischen Herrschaft in verschiedenen Konzentrationslagern inhaftiert war. 

Nach den gesetzlichen Bestimmungen können Zeiten des Freiheitsentzugs in einem Konzentrationslager im Rahmen der Renten-
versicherung anerkannt werden, wenn es sich bei den Inhaftierten um Verfolgte des Nationalsozialismus handelt. Dies bedeutet,
dass die Inhaftierung aus Gründen der politischen Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus, wegen der Rasse, des Glaubens oder
der Weltanschauung erfolgt sein muss. 

Im vorliegenden Fall wurden die im Zusammenhang mit dem Rentenantrag des verstorbenen Vaters der Petentin im Jahr 1982 be-
reits durchgeführten Überprüfungen nochmals aufgenommen. Unter anderem wurde der Internationale Suchdienst in Bad Arolsen
eingeschaltet. Dabei konnten keine Anhaltspunkte dafür festgestellt werden, dass der verstorbene Vater der Petentin als Verfolg-
ter des Nationalsozialismus inhaftiert wurde. Vielmehr ergab sich, dass strafrechtliche Gründe maßgeblich waren. Daher war die
angestrebte Erhöhung der Witwenrente nicht möglich.

13. Integration Behinderter in Regeleinrichtungen

Die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in Regeleinrichtungen (Kindergärten, Schulen) kann in Einzelfällen zu Schwie-
rigkeiten führen und damit zu Eingaben an den Bürgerbeauftragten, die allerdings häufig im Sinne der Petentinnen und Petenten
abgeschlossen werden können. 
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So konnte zum Beispiel aufgrund einer Eingabe erreicht werden, dass für die Erziehung und Betreuung einer behinderten Tochter
in einem kommunalen Kindergarten eine zusätzliche Erziehungskraft eingestellt wurde, die über eine Ausbildung als Heiler-
ziehungspflegerin verfügt. Gleichzeitig wurde im Einzelnen auch geregelt, wie die Förderung der Tochter des Petenten von den zu-
ständigen Fachbehörden angeleitet und überwacht wird. 

In einem anderen Fall wurden die Kosten für die Begleitung der behinderten Tochter eines Petenten bei einer dreitägigen Klassen-
fahrt durch einen Zivildienstleistenden übernommen. Die Tochter des Petenten besucht eine Klasse in einer Integrierten Gesamt-
schule. Dabei wird sie zwar regelmäßig von einer Integrationshelferin, die allerdings für die Klassenfahrt nicht zur Verfügung stand,
unterstützt.

In einem weiteren Fall wurden die Kosten für den behindertengerechten Umbau eines Pkws im Rahmen der Eingliederungshilfe
für Behinderte nach dem Bundessozialhilfegesetz übernommen, damit der körperbehinderte, auf einen Rollstuhl angewiesene Pe-
tent weiterhin in der Lage ist, das Gymnasium zu besuchen. 

14. Behinderter Mann als Arbeitgeber seiner Betreuungs- und Pflegekräfte

Ein an multipler Sklerose erkrankter Mann wandte sich an den Bürgerbeauftragten, um die erforderlichen Mittel dafür zu erhalten,
dass er die von ihm ausgewählten Kräfte für seine Betreuung und Pflege im häuslichen Bereich anstellen und bezahlen kann. 

Nach langwierigen Bemühungen und der Einschaltung verschiedener Dienststellen konnte erreicht werden, dass dem Petenten die
für die Anstellung seiner Betreuungs- und Pflegekräfte erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt wurden. 

15. Vorrang der Selbsthilfe

Vielfach muss der Bürgerbeauftragte nach Abschluss seiner Ermittlungen in Übereinstimmung mit den zuständigen Verwaltungen
Petentinnen und Petenten darauf hinweisen, dass sie zunächst alle Möglichkeiten der Selbsthilfe ausschöpfen müssen, bevor ihnen
öffentliche Hilfen gewährt werden können. 

So konnte einer Petentin nicht geholfen werden, die sich wegen der Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundes-
sozialhilfegesetz an den Bürgerbeauftragten gewandt hatte. Die Ermittlungen hatten nämlich ergeben, dass die Petentin über ein
Sparvermögen in Höhe von 32 000,– DM verfügt. 

Nicht geholfen werden konnte auch einer Petentin, die sich wegen der Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt und wegen der
Beschaffung einer anderen Wohnung an den Bürgerbeauftragten gewandt hatte. 

Die Überprüfungen hatten ergeben, dass die Petentin für die Entscheidung über ihre Anträge nicht nur die erforderlichen Unter-
lagen nicht vorgelegt hatte, sondern auch, dass ihr früher ermitteltes Einkommen mit monatlich etwa 500,– DM über dem maß-
geblichen Bedarfssatz lag. Im Übrigen ergab sich, dass die Petentin Eigentümerin eines Kraftfahrzeugs mit einem Wert von über
11 000,– DM ist. 

Eine ältere, sehbehinderte Frau wandte sich wegen einer Hilfe bei der Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten und bei der
Führung ihres Haushalts an den Bürgerbeauftragten. Die durchgeführten Ermittlungen ergaben, dass eine der beiden 37-jährigen
Töchter der Petentin im selben Haus wohnt; die andere Tochter wohnt in unmittelbarer Nähe, sodass beide ihre Mutter unter-
stützen können. 

16. Kopien aus Gerichtsakten dürfen nur von den Gerichten gefertigt werden

Ein Petent beanstandete, dass ihm vom Amtsgericht nicht gestattet worden war, auf einem eigenen tragbaren Kopiergerät Kopien
aus einer Vereinsregisterakte zu fertigen. Außerdem hielt er die vom Gericht geltend gemachten Kopierkosten von 1,– DM pro
Kopie für überhöht. Das Gericht lehnte unter Hinweis auf eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Koblenz die Anfertigung von
Kopien auf justizfremden Kopiergeräten ab, da eine Fehlerhaftigkeit dieser Geräte zu erheblichen Schäden im Leitungsnetz des
Dienstgebäudes und damit auch einer Vielzahl von EDV-Geräten führen könnte. Die Kopierkosten sind bundeseinheitlich in der
Kostenordnung festgesetzt. Dem Anliegen konnte daher nicht entsprochen werden. 

17. Vereinfachte Zusendung von anonymisierten Urteilsabschriften

Ein Petent beschwerte sich über Probleme, zu denen es im Zusammenhang mit seiner an ein Gericht gerichteten Bitte gekommen
war, ihm eine anonymisierte Abschrift eines Urteils, von dem er in der Presse gelesen hatte, zu überlassen. Aufgrund der Eingabe
veranlasste der Präsident des betreffenden Gerichts, dass die Abschrift zugesandt wurde. Im Übrigen wurde das Verfahren allge-
mein vereinfacht.

18. Von der Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe konnte abgesehen werden

Eine Bürgerin bat um Hilfe, weil sie zum Antritt einer Ersatzfreiheitsstrafe geladen worden war. Die Anordnung war erfolgt, weil
in der Vergangenheit die zugesagten Raten bezüglich einer verhängten Geldstrafe nicht eingehalten worden waren. Die zuständige
Staatsanwaltschaft nahm die Ladung zum Strafantritt zurück, nachdem die Petentin rückständige Raten gezahlt und einen Dauer-
auftrag eingerichtet hatte. 
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19. Zahlung eines Bußgeldes kann auch bei Bezug von Sozialhilfe verlangt werden

Der Petent beanstandete, dass gegen ihn Erzwingungshaft angeordnet worden war, da er ein festgesetztes Bußgeld von 100,– DM
nicht zahlte. Er machte geltend, zur Zahlung nicht in der Lage zu sein, da er ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt erhalte. Die
zuständige Staatsanwaltschaft vertrat jedoch den Standpunkt, dass es auch einem Sozialhilfeempfänger zugemutet werden kann, ein
Bußgeld in der genannten Höhe zumindest ratenweise abzuzahlen. 

20. Keine Überstellung in die Türkei, wenn dort die vorzeitige Entlassung zu erwarten ist 

Ein zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe Verurteilter begehrte, zur weiteren Strafvollstreckung in die Türkei überstellt zu
werden. Die zuständige Staatsanwaltschaft war hierzu jedoch, aufgrund eines türkischen Amnestiegesetzes, wonach der Petent fünf
Jahre vor dem nach deutschem Recht frühestmöglichen Termin auf Bewährung entlassen werden müsste, nicht bereit.

21. Bewährungswiderruf auch bei verspäteter Arbeitsleistung

Ein Petent war zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden, die unter der Auflage, dass 60 Arbeitsstunden geleistet werden sollten,
zur Bewährung ausgesetzt war. Nachdem der Petent innerhalb der festgesetzten Frist lediglich fünf Stunden nachgewiesen hatte,
erfolgte ein Bewährungswiderruf. Da er anschließend weitere 50 Stunden erbracht hatte, begehrte er, dass die Freiheitsstrafe im
Gnadenweg erneut zur Bewährung ausgesetzt werden möge. Die zuständige Staatsanwaltschaft sah hierfür jedoch keine Veran-
lassung und wies darauf hin, dass es nicht im Belieben des Verurteilten steht, wann er Auflagen erfüllt. Allerdings konnte die ge-
leistete Arbeitszeit mit zehn Tagen auf die Strafzeit angerechnet werden. 

22. Die Möglichkeiten der Staatsanwaltschaft, den Dorffrieden herzustellen, waren ausgeschöpft

Ein in einer kleineren Ortschaft wohnhaftes Ehepaar fühlte sich von der Nachbarschaft in erheblichem Umfang schikaniert und
bat um Hilfe. Hierbei wurde geltend gemacht, dass seitens der Staatsanwaltschaft keine ausreichende Unterstützung erfolge. Die
anschließenden Ermittlungen ergaben, dass nach den von der Staatsanwaltschaft getroffenen Feststellungen in der Ortschaft „ein
bösartiger Nachbarschaftskrieg tobt“, der in übelsten wechselseitigen Belästigungen, Sticheleien und Beleidigungen seinen Ausdruck
findet. Auf wen dies zurückzuführen ist, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Die Staatsanwaltschaft geht sämtlichen Anzeigen
nach und reagiert gegebenenfalls mit Anklagen und Strafbefehlsanträgen. Darüber hinaus wurden von der zuständigen Amtsan-
wältin sowie der Gerichtshelferin persönliche Befriedungsversuche unternommen. Alle Anstrengungen blieben jedoch vergeblich,
sodass die Staatsanwaltschaft nicht zu erkennen vermag, was sie noch mehr tun könnte, um zu einer Streitbeilegung beizutragen. 

23. Verteidigergespräch konnte kurzfristig ermöglicht werden

Ein Rechtsanwalt bat um Hilfe, da ihm die JVA abgelehnt hatte, seinen Mandanten, der kurz zuvor in Untersuchungshaft ge-
nommen worden war, zu besuchen. Er machte geltend, dass hierdurch das Recht auf angemessene Verteidigung verletzt werde. Es
konnte erreicht werden, dass noch am selben Tag ein Verteidigergespräch erfolgen konnte. Diese Angelegenheit gibt allerdings An-
lass zu der Frage, weshalb es einer Eingabe bedurfte, um eine einvernehmliche Regelung herbeizuführen. 

24. Haftunterbrechung zum Kindeswohl war möglich

Eine zu einer Freiheitsstrafe verurteilte Petentin, deren Ehemann ebenfalls zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden war, begehrte,
dass nicht beide Freiheitsstrafen gleichzeitig vollstreckt werden. Sie machte geltend, dass ihre Tochter massiv psychisch belastet
und in besonderer Weise gefährdet sei, wenn beide Eltern gleichzeitig inhaftiert sind. Die Staatsanwaltschaft bewilligte daraufhin
dem Ehemann Strafaufschub bis zur Entlassung der Ehefrau. 

25. Hilfe für die Zeit nach der Entlassung konnte gewährt werden

Ein Gefangener bat um Hilfe im Zusammenhang mit seiner Wiedereingliederung nach seiner Entlassung. Die betreffende JVA hat
daraufhin gemeinsam mit dem Arbeitsamt eine Fördermaßnahme entwickelt, bei der Kenntnisse im EDV-Bereich vermittelt werden
sollen. Hiermit konnte dem Petenten eine wirksame Hilfe gewährt werden.

26. Im Justizvollzug ist eine ausreichende Verpflegung sichergestellt

Ein Gefangener beklagte sich, er habe Hunger leiden müssen, da er zum Abendessen lediglich drei Scheiben Brot erhalten habe, in
denen zudem noch große Löcher gewesen seien. Ausweislich der Angaben des zuständigen Bediensteten hat der Petent jedoch die
ihm zustehende volle Ration, bestehend aus sechs Scheiben Brot, einer Kelle Quark und einer Zwiebel zum Würzen erhalten. 

27. Getrennte Unterbringung von Gefangenen ist in besonderen Einzelfällen angezeigt

Zwei Petentinnen begehrten die Unterbringung auf einer gemeinsamen Abteilung. Hierbei machten sie enge persönliche Be-
ziehungen geltend. Die JVA gelangte allerdings nach eingehender Prüfung zu der Feststellung, dass beide Gefangene erhebliche
Persönlichkeitsdefizite aufweisen, die noch während der Haft aufgearbeitet werden müssten. Dem würde nach den Erkenntnissen
des psychologischen Dienstes die Unterbringung auf einer gemeinsamen Abteilung entgegenstehen. Im Übrigen haben die Peten-
tinnen die Möglichkeit, bei anderen Gelegenheiten wie Hofstunde und während der Arbeit persönliche Kontakte zu unterhalten.
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28. Auf eine körperliche Behinderung ist im Strafvollzug Rücksicht zu nehmen

Ein Gefangener, der wegen einer Gehbehinderung auf Krücken angewiesen ist, begehrte, dass bei der Essensausgabe das Tablett auf
seinem Tisch abgestellt wird, da es für ihn mit den größten Schwierigkeiten verbunden sei, das Tablett an der Tür in Empfang zu
nehmen. Außerdem beanstandete er die Anlegung einer Fußfesselung bei Ausführungen, da er ohnehin nicht zu einer Flucht in
der Lage sei. Die JVA veranlasste daraufhin, dass bei der Essensausgabe das Tablett auf dem Tisch abgestellt wird und bei Aus-
führungen vom Anlegen einer Fußfesselung abgesehen wird. 

29. Aus medizinischen Gründen können Haarteile zur Verfügung gestellt werden

Eine Gefangene begehrte die Zurverfügungstellung von Haarteilen, da sie infolge einer Chemotherapie unter Haarausfall litt. Da
der Anstaltsarzt bestätigte, dass die Beschaffung künstlichen Haares medizinisch notwendig ist, wurde der Sanitätsdienst angewiesen,
dieses auf Kosten der JVA zu beschaffen.

30. Sonderausgang aus familiären Gründen nur bei Vorliegen der Voraussetzungen für Vollzugslockerungen

Ein Gefangener begehrte Sonderausgang anlässlich der Taufe seiner Tochter. Da jedoch nach den von der JVA getroffenen Fest-
stellungen die Voraussetzungen für Vollzugslockerungen nicht vorlagen, konnte auch anlässlich dieser Familienfeier kein Sonder-
ausgang gewährt werden. 

31. Weiterbetrieb eines Ladengeschäftes konnte trotz Inhaftierung ermöglicht werden

Ein zu einer kurzen Freiheitsstrafe verurteilter Gefangener begehrte die Gewährung von Sonderausgängen sowie die Genehmigung
zusätzlicher Geschäftsbesuche, da er sein Ladengeschäft trotz seiner Inhaftierung weiter betreiben wollte. Die JVA hat seinen An-
trägen entsprochen, sodass ihm der weitere Betrieb des Ladengeschäftes ermöglicht werden konnte. 

32. Kein Kocher im Strafvollzug

Ein Gefangener begehrte die Genehmigung eines Kochers, um Mahlzeiten aufwärmen zu können. Kocher sind jedoch nur ge-
nehmigungsfähig, wenn dies aus medizinischen Gründen erforderlich ist. In anderen Fällen besteht keine Möglichkeit, da es andern-
falls zu einer Überlastung des Stromnetzes kommen könnte. Da beim Petenten aufgrund der Feststellungen des Anstaltsarztes
medizinische Gründe nicht vorliegen, konnte seinem Anliegen nicht entsprochen werden. 

33. Erfolgreiche Verteidigung gegen eine Disziplinarmaßnahme

Ein Gefangener wandte sich gegen eine Disziplinarmaßname, die gegen ihn verhängt worden war, da er angeblich die Arbeit ver-
weigert habe. Er machte geltend, arbeitsunfähig erkrankt gewesen zu sein und deshalb das Lazarett aufgesucht zu haben. Im Zuge
des Petitionsverfahrens erwies sich das Vorbringen des Petenten als zutreffend, sodass die Disziplinarmaßnahme aufgehoben wurde. 

34. Gefangenenkorrespondenz in einer Fremdsprache in Ausnahmefällen möglich

Ein jugendlicher Gefangener begehrte, an seinen Vater gerichtete Briefe in italienischer Sprache abzufassen, da dieser der deutschen
Sprache nicht ausreichend mächtig sei. Da nach den von der Jugendstrafanstalt getroffenen Feststellungen keine Sicherheitsbedenken
hiergegen bestanden, konnte dem Anliegen entsprochen werden. 

35. „Spaßkämpfchen“ sind im Strafvollzug nicht erlaubt

Ein jugendlicher Gefangener wandte sich gegen eine Disziplinarmaßnahme, die gegen ihn verhängt worden war, da er mit einigen
Mitgefangenen auf dem Flur „Spaßkämpfchen“ ausgeführt hatte. Die Jugendstrafanstalt war nicht bereit, so genannte „Spaß-
kämpfchen“ zu dulden, da sie leicht zu ernsthaften Auseinandersetzungen eskalieren könnten. Es besteht daher eine strikte Weisung,
dies zu unterlassen. Da der Petent hiergegen verstoßen hat, sah die Strafanstalt keine Veranlassung, die Disziplinarmaßnahme auf-
zuheben.

36. Preisgestaltung des Anstaltskaufmanns ist nicht zu beanstanden

Gelegentlich beanstanden Gefangene, wie auch im vorliegenden Fall, die Preisgestaltung des Anstaltskaufmanns und machen
geltend, die Preise würden erheblich über den Preisen außerhalb der Anstalt liegen. Mit dem Anstaltskaufmann besteht aber ein
Vertrag, wonach nur Waren der mittleren und höheren Qualitätsstufe zum Verkauf kommen. Als angemessener Kaufpreis wird
der mittlere Verkaufspreis zugrunde gelegt. Der für den Einkauf zuständige Bedienstete überprüft in regelmäßigen Abständen stich-
probenweise die Preise der Einkaufsliste mit den Preisen von örtlichen Geschäften, wobei allerdings auch dort ein unterschiedliches
Preisgefüge für gleiche Artikel festzustellen ist. Die Preisgestaltung des Anstaltskaufmanns konnte nicht beanstandet werden. 

37. Hygieneartikel müssen in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen

Ein Gefangener beanstandete, dass nicht immer ausreichend Hygieneartikel wie Rasierer, Zahnpasta und Zahnbürste zur Verfügung
standen. Aufgrund der Eingabe hat die betreffende JVA veranlasst, dass beim wöchentlichen Wäschetausch stets eine ausreichende
Anzahl der genannten Artikel zur Verfügung steht. 
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38. Geeignete Maßnahmen bei Ungezieferbefall sind sichergestellt

Ein Gefangener begehrte Maßnahmen gegen Ungezieferbefall sowie Schutz gegen giftige Substanzen, die bei einer Bekämpfung ein-
gesetzt werden. Die JVA bestellte unverzüglich einen Schädlingsbekämpfer, nachdem sie Kenntnis von dem Schädlingsbefall er-
halten hatte. Der Petent wurde in einen anderen Haftraum verlegt, sodass er etwaigen schädlichen Auswirkungen aufgrund der
Desinfektion nicht ausgesetzt wurde. 

39. Maßnahmen zum persönlichen Schutz wurden veranlasst

Eine Petentin, die Opfer einer Straftat geworden war, befürchtete, dass der zu einer Freiheitsstrafe verurteilte Täter im Fall von
Vollzugslockerungen oder nach seiner Entlassung weitere Straftaten zu ihrem Nachteil begehen könnte. Da die Befürchtungen von
der zuständigen Polizeidienststelle durchaus ernst genommen wurden, wurde mit den Justizbehörden vereinbart, dass die Polizei
rechtzeitig von einer Haftentlassung sowie etwaigen Vollzugslockerungen in Kenntnis gesetzt wird. Außerdem wurde der Petentin
bei der Polizei ein persönlicher Ansprechpartner benannt, an den sie sich im Bedarfsfall jederzeit wenden kann. 

40. Maßnahmen der Gemeinde zur Rattenbekämpfung waren ausreichend

Ein Petent begehrte Schadensersatz, da nach seiner Ansicht von der Gemeinde keine erforderlichen Maßnahmen zur Ratten-
bekämpfung ergriffen worden waren. Tatsächlich war jedoch eine Rattenbekämpfungsaktion durchgeführt worden. Diese war
rechtzeitig im Wochenblatt der Verbandsgemeinde mit dem Hinweis veröffentlicht worden, dass die Bürgerinnen und Bürger
etwaige weitere Befallstellen melden sollten. Da vom Petenten entsprechende Hinweise nicht erfolgt waren, sah die Gemeinde keine
Veranlassung für Schadensersatzzahlungen an den Petenten. 

41. Zwangseinweisung konnte nicht festgestellt werden

Ein Petent begehrte von einer Gemeinde Ersatzansprüche im Zusammenhang mit der Räumung einer von ihm vermieteten
Wohnung. Da sich diese verzögert hatte, war er der Ansicht, die Gemeinde habe den Mieter nach Kündigung des Mietvertrages in
die Wohnung zwangseingewiesen. Tatsächlich aber war lediglich der Räumungstermin vom Gerichtsvollzieher verschoben worden.
Es konnte nicht festgestellt werden, dass dies auf Veranlassung der Gemeinde geschehen war, sodass auch nicht der Nachweis er-
folgen konnte, dass tatsächlich eine Zwangseinweisung vorlag. Vielmehr hätte nach Angaben der Gemeinde eine anderweitige
Unterbringung erfolgen können, wenn der Räumungstermin nicht verlegt worden wäre. Die Gemeinde lehnte daher weiterhin die
Leistung von Ersatzleistungen ab. 

42. Maßnahmen gegen Hundehalter nicht möglich, wenn keine Gefahr festgestellt werden kann

Ein Bürger begehrte Maßnahmen gegen einen Hundehalter, weil er beobachtet hatte, dass der Hund offensichtlich erst dann auf
die Befehle seines Herrn reagiert, wenn dieser ihn anschreit. Nach den von der Stadtverwaltung getroffenen Feststellungen liegt
noch keine Gefahr vor, wenn ein Hund möglicherweise nicht besonders gut erzogen ist. Die Verwaltung sah daher keine Mög-
lichkeiten für die vom Petenten gewünschten Maßnahmen. 

43. Aufgrund der Eheschließung konnte die Sperrwirkung einer Ausweisung nachträglich verkürzt werden

Eine deutsche Staatsangehörige hatte einen Ausländer geheiratet, der aufgrund einer ergangenen Ausweisung nicht in die Bundes-
republik Deutschland einreisen durfte. Aufgrund der Eheschließung hat die zuständige Ausländerbehörde die Sperrwirkung be-
züglich der Wiedereinreise nachträglich verkürzt, sodass ein Visum zur Aufnahme der ehelichen Lebensgemeinschaft erteilt werden
konnte.

44. Aufenthaltsrecht für einen togoischen Staatsangehörigen

Ein togoischer Staatsangehöriger begehrte im Hinblick auf seinen langen Aufenthalt und seine gute Integration ein dauerndes Auf-
enthaltsrecht. Zur Vermeidung einer drohenden Abschiebung war er im Kirchenasyl aufgenommen worden. Nachdem im Zuge
des Petitionsverfahrens festgestellt worden war, dass die Voraussetzungen für ein dauerndes Aufenthaltsrecht vorlagen, konnte dem
Anliegen entsprochen werden. 

45. Absehen von der Vollstreckung einer Ausweisungsverfügung wegen Eheschließung

Gegen einen ausländischen Staatsangehörigen war eine bestandskräftige Ausweisungsverfügung ergangen, da ihm vorgeworfen
wurde, bei seiner zwischenzeitlich geschiedenen Ehe habe es sich um eine Scheinehe gehandelt. Im Zuge des Petitionsverfahrens
heiratete der Petent eine deutsche Staatsangehörige und verlegte seinen Wohnsitz nach Hessen. Die zuständige Ausländerbehörde
in Rheinland-Pfalz nahm dies zum Anlass, vom Vollzug der Ausweisungsverfügung abzusehen. Über die sodann beantragte Auf-
enthaltserlaubnis hat die nunmehr zuständige hessische Behörde zu entscheiden. 

46. Zuwanderung durch Einreise als Tourist ist nicht möglich

Ein brasilianischer Staatsangehöriger war erlaubt visumsfrei mit seiner Familie ins Bundesgebiet eingereist und begehrte sodann ein
dauerndes Aufenthaltsrecht, wobei er geltend machte, er und seine Ehefrau hätten im Hinblick auf deutsche Vorfahren beschlossen,
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nach Deutschland einzuwandern. Nachdem das Bundesamt seinen Antrag auf Anerkennung als deutsche Staatsangehörige abge-
lehnt hatte, konnte der Familie kein weiteres Aufenthaltsrecht gewährt werden, sodass die Ausreise erfolgen musste. 

47. Abschiebung konnte auf Wunsch des Petenten beschleunigt werden

Während die meisten Eingaben von Ausländerinnen und Ausländern darauf gerichtet sind, eine drohende Abschiebung zu ver-
hindern, begehrte ein in Abschiebungshaft befindlicher Ausländer den möglichst baldigen Vollzug der Abschiebung, da er schnell
in sein Herkunftsland zurückkehren wollte. Diesem Anliegen konnte entsprochen werden. 

48. Familienzusammenführung in Deutschland konnte erreicht werden

Ein in Baden-Württemberg wohnhafter ausländischer Staatsangehöriger, der über ein dauerndes Aufenthaltsrecht verfügt, begehrte,
dass seine Ehefrau, die als Asylbewerberin einem Landkreis in Rheinland-Pfalz zugewiesen war, zu ihm ziehen konnte. Das Prob-
lem konnte dadurch gelöst werden, dass die zuständige Kreisverwaltung der Ehefrau eine Bescheinigung ausstellte, dass sie eine Auf-
enthaltsgenehmigung beantragt hat. Hiermit gilt der Aufenthalt bis zur abschließenden Entscheidung als erlaubt, sodass die Ehe-
frau ihren Wohnsitz bei ihrem Ehemann nehmen konnte. 

49. Getrennte Abschiebung von Eheleuten konnte verhindert werden

Ein ausreisepflichtiger mazedonischer Staatsangehöriger begehrte, nicht getrennt von seiner Ehefrau, die die jugoslawische Staats-
angehörigkeit besitzt, abgeschoben zu werden. Die zuständige Stadtverwaltung erklärte sich bereit, die Duldung so lange zu ver-
längern, bis auch der Ehefrau die beantragte Einreise nach Mazedonien möglich ist. 

50. Ein Aufenthaltsrecht zur Begründung einer familiären Gemeinschaft in Deutschland ist nicht möglich

Ein ausreisepflichtiger libanesischer Staatsangehöriger begehrte ein weiteres Bleiberecht und machte geltend, dass er andernfalls von
seiner Lebensgefährtin und dem gemeinsamen Kind getrennt würde. Bei der Lebensgefährtin handelt es sich um eine polnische
Staatsangehörige, die über kein Aufenthaltsrecht verfügt, sondern sich lediglich besuchsweise in Deutschland aufhält. Da kein An-
spruch auf Führung der familiären Gemeinschaft in Deutschland besteht, konnte kein weiteres Aufenthaltsrecht gewährt werden. 

51. Pflegebedürftiger Schwiegermutter konnte die Einreise ermöglicht werden

Ein Bürger begehrte, dass seiner Schwiegermutter, einer bosnischen Staatsangehörigen, die Einreise ermöglicht wird, da sie aufgrund
ihres Gesundheitszustandes auf Hilfe angewiesen ist. Nachdem die zuständige Stadtverwaltung festgestellt hatte, dass das Vorbringen
des Petenten zutrifft, stimmte sie der Erteilung eines entsprechenden Visums zu. 

52. Visumsverlängerung zum Zweck der Eheschließung möglich

Ein deutscher Staatsangehöriger begehrte, dass das Touristenvisum seiner Verlobten verlängert werde, um die beabsichtige Ehe-
schließung zu ermöglichen. Diesem Anliegen konnte entsprochen werden. 

53. Wünsche bezüglich der Bezeichnung des Geburtsortes können berücksichtigt werden

Eine Petentin beanstandete die Eintragung ihres Geburtsortes im Reisepass mit „Breslau/Polen“ und begehrte, dass der Zusatz
„Polen“ entfällt. Die zuständige Verbandsgemeindeverwaltung erklärte sich bereit, kostenfrei einen neuen Reisepass auszustellen,
dessen Angaben zum Geburtsort dem Wunsch der Petentin entsprechen. 

54. Verzögerungen bei der Ausstellung einer Geburtsurkunde können nicht hingenommen werden

Ein Standesamt hatte wegen einiger Bedenken bezüglich des Namens eines Kindes zunächst die Ausstellung der Geburtsurkunde
abgelehnt. Hierdurch drohten den Eltern erhebliche Nachteile, da die Geburtsurkunde für mehrere teilweise fristgebundene An-
träge wie zum Beispiel Erziehungsurlaub benötigt wurde. Das Standesamt wurde daher um eine sofortige Erledigung gebeten; es
nahm sodann die Beurkundung vor und stellte die Personenstandsurkunde aus. 

55. Polizeiliche Anmeldung eines Kindes während des Ferienaufenthalts beim Vater ist möglich

Ein Bürger begehrte, seine Tochter, die bei seiner geschiedenen Ehefrau in Belgien wohnt, an seinem Wohnort polizeilich anmelden
zu können, wenn sich diese während der rund zweimonatigen Schulferien bei ihm aufhält. Dem Anliegen konnte entsprochen
werden, da die zuständige Meldebehörde auf einen entsprechenden Antrag hin die Tochter für die Zeit des Ferienaufenthalts im
Melderegister zu erfassen hat. 

56. Unerwartete Probleme bei der Ausstellung von Personalausweisen konnten behoben werden

Erstaunt und verunsichert war ein aus der ehemaligen Tschechoslowakei stammendes Ehepaar, das bereits seit über 20 Jahren die
deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, weil eine Verbandsgemeindeverwaltung bei der Ausstellung neuer Personalausweise bean-
standete, dass die Schreibweise des Familiennamens von der Geburts- beziehungsweise Heiratsurkunde abweicht. Nachdem bei der
Verwaltung angefragt worden war, weshalb sie diesbezüglich Klärungsbedarf sah, obwohl sich die entsprechende Schreibweise be-
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reits in den Einbürgerungsurkunden sowie bisher ausgestellten Ausweispapieren befindet, sah die Verwaltung von weiteren Er-
mittlungen ab und stellte die Personalausweise kurzfristig aus. 

57. Gefangene haben Portokosten für die Korrespondenz mit Behörden zu tragen

Ein Petent begehrte, dass die Post der Gefangenen an Behörden und Gerichte ohne Frankierung entgegengenommen wird. Die be-
troffene JVA sieht sich hierzu nicht in der Lage, weil die Weiterleitung der Post auf Staatskosten dem Haushaltsrecht, das zu einer
wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung verpflichtet, widersprechen würde. Kosten können nur in Einzelfällen auf An-
trag übernommen werden. 

58. Irrtümlich eingezogenes Fernsehgerät wurde wieder herausgegeben

Erst aufgrund der Eingabe eines Gefangenen wurde die betreffende JVA darauf aufmerksam, dass ihm das Fernsehgerät versehent-
lich infolge einer Namensverwechslung entzogen worden war. Nach Feststellung des Irrtums wurde dem Gefangenen das Gerät
unverzüglich wieder ausgehändigt. 

59. Umwandlung einer Geldstrafe in soziale Arbeitsleistung war möglich

Ein Petent bot an, anstelle einer gegen ihn verhängten Geldstrafe soziale Arbeit zu verrichten. Aufgrund der Eingabe hat die zu-
ständige Staatsanwaltschaft eine Umwandlung seiner Geldstrafe in soziale Arbeitsleistung veranlasst. 

60. Nachbar ändert Verkehrsschilder

Ein Petent beschwerte sich darüber, dass sein Nachbar ein Verkehrsschild entfernt hatte, das das Verbot der Durchfahrt – ausge-
nommen landwirtschaftliche Fahrzeuge – am Beginn eines Wirtschaftswegs entlang seines Anwesens angeordnet hatte. Das Schild
wurde im Laufe des Petitionsverfahrens durch die Verwaltung wieder aufgestellt. Die Eingabe konnte dadurch einvernehmlich ab-
geschlossen werden. 

61. Pfeifende Lokomotiven

Ein Petent beschwerte sich über Lärmbelästigungen durch Pfeifsignale von Zügen an unbeschrankten Bahnübergängen in der Nähe
seines Wohnhauses. 

Im Rahmen des Petitionsverfahrens erfolgten umfangreiche Bemühungen des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft
und Weinbau unter Kontaktaufnahme mit der Deutschen Bahn AG, der betreffenden Gemeinde, der Verbandsgemeinde und dem
Eisenbahnbundesamt. Die Überprüfung ergab, dass die Zugführer verpflichtet sind, an unbeschrankten Bahnübergängen Pfeif-
signale abzugeben. Im konkreten Fall war allerdings bereits eine faktische Sperrung der betreffenden Bahnübergänge gegeben, diese
konnten somit nicht mehr genutzt werden. Das Eisenbahnbundesamt ordnete daraufhin mittels aufsichtsbehördlicher Verfügung
an, dass die Verwendung der Pfeifsignale an diesen Bahnübergängen zukünftig entfällt. Außerdem wird die endgültige Beseitigung
der objektiv nicht mehr benutzbaren Bahnübergänge im Rahmen eines vereinfachten Planfeststellungsverfahrens betrieben. 

62. „Lärmquelle“ Kind?

Ein Petent wandte sich dagegen, dass in unmittelbarer Nähe seines Wohnhauses in einem Wohngebiet wieder ein Spielplatz er-
richtet werden sollte. An gleicher Stelle war bereits früher ein Spielplatz vorhanden, der allerdings nach Auskunft des Petenten auf-
gegeben wurde. Der Petent befürchtete „Lärmbelästigungen“ und wünschte einen anderen Standort, mindestens jedoch eine teil-
weise Verlegung auf das benachbarte Grundstück. 

Die Überprüfung im Rahmen des Petitionsverfahrens ergab, dass der Spielplatz keineswegs von der Ortsgemeinde aufgegeben
worden war. Es wurden allerdings nach und nach die dort vorhandenen Spielgeräte entfernt, da diese nicht mehr den Anforde-
rungen der Unfallkasse entsprachen. Ziel war eine Neugestaltung nach heutigen Maßstäben. Aufgrund der finanziellen Situation
konnte der entsprechende Gemeinderatsbeschluss aus dem Jahr 2000, den Spielplatz für Kinder bis sechs Jahre neu zu gestalten,
zunächst nicht umgesetzt werden. Erst aufgrund einer privaten Spende zur Beschaffung von Spielgeräten sowie der Bereitschaft
von Anwohnerinnen und Anwohnern, den Bau durch Eigenhilfe zu unterstützen, wurde die Umsetzung möglich. Eine Verlegung,
auch teilweise, kommt aber nicht in Betracht. Auf der einen Seite des für den Spielplatz reservierten Grundstücks ist bereits ein
Bouleplatz eingerichtet, auf der anderen Seite ein Schachbrett. Der Spielplatz wird entsprechend seiner Zweckbestimmung von der
Gemeinde beschildert werden. Dem Anliegen des Petenten konnte somit nicht entsprochen werden. 

63. Beschwerde gegen Mitarbeiter eines Finanzamts

Ein Petent beschwerte sich über das Verhalten eines Vollstreckungsbeamten eines Finanzamts und erhob insofern Dienstauf-
sichtsbeschwerde gegen diesen Mitarbeiter. Die Beschwerde richtete sich beispielsweise dagegen, dass er von dem Vollstreckungs-
beamten an seinem Arbeitsplatz aufgesucht wurde. 

Im Rahmen des Petitionsverfahrens wurde die Dienstaufsichtsbeschwerde des Petenten nach Prüfung des Sachverhalts durch das
Ministerium der Finanzen zurückgewiesen. Das Ministerium der Finanzen merkte insbesondere an, dass ein Vollstreckungsbeam-
ter durchaus berechtigt ist, Vollstreckungsschuldnerinnen und Vollstreckungsschuldner in Erledigung der ihm übertragenen Auf-
gaben auch am Arbeitsplatz aufzusuchen. Dem Anliegen des Petenten konnte daher nicht entsprochen werden. 
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64. Befreiung von Rundfunkgebührenpflicht für Altentagesstätten

Der Träger einer Altentagesstätte beschwerte sich darüber, dass die Altentagesstätte nicht von der Zahlung von Rundfunkgebühren
befreit wurde. 

Im Laufe des Petitionsverfahrens erging in einer gleich gelagerten Angelegenheit eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Neu-
stadt. Nach dieser Entscheidung fallen Altentagesstätten in Rheinland-Pfalz unter den Einrichtungsbegriff nach § 3 Abs. 1 Nr. 4
der Befreiungsverordnung. Infolge dieses Urteils wurde die Einrichtung des Petenten ab dem Zeitpunkt der Antragstellung von
den Rundfunkgebühren befreit, sodass die Eingabe einvernehmlich abgeschlossen werden konnte. 

65. Beitragspflicht zur Landwirtschaftlichen Alterskasse

Die Petenten beschwerten sich über die Landwirtschaftliche Alterskasse, die Beiträge für die Ehefrau für die Zeit von 1996 bis 2000
einforderte. Einschließlich aufgelaufener Säumniszuschläge handelte es sich zum Zeitpunkt des Tätigwerdens des Bürgerbeauf-
tragten um einen Betrag von 17 335,– DM. Ein Antrag auf Bewilligung eines Beitragszuschusses war abgelehnt worden. 

Im Rahmen des Petitionsverfahrens ergab sich, dass zwar hinsichtlich der eigentlichen Beitragspflicht keine andere Entscheidung
möglich ist. Allerdings wurden von den Petenten, nachdem sie hierzu vom Bürgerbeauftragten aufgefordert worden waren, alle er-
forderlichen Unterlagen für die Entscheidung über einen Beitragszuschuss bei der Alterskasse vorgelegt. Der Beitragszuschuss wurde
rückwirkend für die Zeit vom 1. November 1996 bis 30. September 2000 gewährt. Dadurch verringerte sich der Beitragsrückstand
um 4 773,93 €. Außerdem wurde im Rahmen des Petitionsverfahrens eine monatliche Ratenzahlung von 40,– € auf den Restbetrag
des Beitragsrückstands von zuletzt 4 519,07 € eingeräumt. Auch wenn die Petenten somit noch immer einen erheblichen Betrag zu
zahlen haben, wurde doch eine deutliche Reduzierung der Beitragsschuld erreicht. 

66. Kosten eines Krankenhausaufenthalts im Ausland

Eine Petentin wandte sich an den Bürgerbeauftragten und wünschte Zahlungserleichterungen in Bezug auf den von ihr zu tragenden
Eigenanteil für eine Krankenhausbehandlung im Krankenhaus Bitche (Frankreich). 

Über seine eigentliche Zuständigkeit hinaus bemühte sich der Bürgerbeauftragte um eine Lösung im Sinne der Petentin und konnte
schließlich erreichen, dass dieser durch das Krankenhaus eine Ratenzahlung eingeräumt wurde. Die Eingabe konnte somit einver-
nehmlich erledigt werden. Dieser Fall zeigt beispielhaft, wie wichtig eine gut funktionierende grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit ist. 

67. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Ein Petent beklagte die Vorgehensweise der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft im Zusammenhang mit einer (zu seinen
Gunsten) erfolgten falschen Veranlagung. Der Petent teilte mit, ihm sei mündlich wiederholt die Zusendung eines berichtigten Be-
scheides zugesagt worden. Daher habe er die mit dem „falschen Bescheid“ geforderte – zu niedrige – Summe nicht gezahlt. Letzt-
endlich hatte der Petent aber keinen neuen Bescheid erhalten, dafür hat aber der Gerichtsvollzieher den Betrag des zu niedrigen
„falschen“ Bescheids vollstreckt. Dem Petenten sind hierdurch weitere Kosten entstanden. 

Die Überprüfung im Rahmen des Petitionsverfahrens ergab, dass wegen der nur geringen Summe kein neuer Bescheid gefertigt
wurde. Die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft hat insofern auf die Summe, um die der Petent zu niedrig veranlagt worden
war, verzichtet. Der Petent hatte gegen den Bescheid keinen förmlichen Widerspruch erhoben. Aus Sicht der Landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft haben die dortigen Mitarbeiter daher formell rechtmäßig gehandelt. Ein Fehlverhalten sei nicht ersichtlich,
weil entsprechend den geltenden Arbeitsanweisungen gehandelt worden sei. 

Dennoch wurde aufgrund der Besonderheiten des Einzelfalles veranlasst, dass dem Petenten die entstandenen Gerichtsvollzieher-
kosten von 87,27 € erstattet wurden. Die Eingabe konnte damit einvernehmlich abgeschlossen werden. 

68. Aushändigung einer Ehrennadel

Weiterhelfen konnte der Bürgerbeauftragte einem Petenten, der sich bei ihm darüber beklagte, dass er die für eine langjährige ehren-
amtliche Tätigkeit verliehene Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz verloren hatte. Er wünschte sich hierfür einen Ersatz. 

Der Bürgerbeauftragte konnte dem Petenten kurzfristig und unbürokratisch eine Ersatzehrennadel aushändigen, sodass die Ein-
gabe einvernehmlich abgeschlossen werden konnte. 

69. Fördermittel für Wohnungsmodernisierung

Geholfen werden konnte auch Petenten, die sich über die Ablehnung einer Beihilfe zur Wohnungsmodernisierung beklagten. Die
Petenten beteuerten, die maßgeblichen Unterlagen rechtzeitig in den Briefkasten der Kreisverwaltung eingeworfen zu haben. Später
wurde ihnen bei einer telefonischen Nachfrage aber mitgeteilt, dass die Unterlagen dort nie angekommen seien. Daraufhin wurden
die Fördermittel nicht gezahlt.

Im Rahmen des Petitionsverfahrens wurde das Anliegen der Petenten nochmals von der Kreisverwaltung geprüft. Ihnen wurde das
Geld bewilligt und ausgezahlt. Allerdings war für die Kreisverwaltung nur sehr schwer nachvollziehbar, warum die angeblich ein-
geworfenen Unterlagen nicht bei der Fachabteilung eingegangen waren.
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70. Verlängerung einer Lkw-Fahrerlaubnis

Ein Petent schilderte Probleme bei der Verlängerung seiner Lkw-Fahrerlaubnis. Dem lag ein besonderer Sachverhalt zugrunde. Der
Petent lebt als Angehöriger des NATO-Hauptquartiers in Belgien. Er wollte erreichen, dass die Stadtverwaltung, in deren Zustän-
digkeitsbereich er in Deutschland gewohnt hatte, seine Fahrerlaubnis für Lkws verlängert. Dies war zunächst mit der Begründung
abgelehnt worden, die Wohnsitzgemeinde in Belgien sei für die Bearbeitung der Führerscheinangelegenheit zuständig. 

Die Überprüfung im Rahmen des Petitionsverfahrens ergab, dass zwar grundsätzlich nach europäischem Recht das Wohnsitzprinzip
anzuwenden ist. Danach wäre die Behörde in Belgien in der Führerscheinangelegenheit des Petenten zuständig. In dem hier ge-
gebenen speziellen Fall wird das Wohnsitzprinzip jedoch vom Militärrecht überlagert. Eine melderechtliche Erfassung des Peten-
ten in Belgien ist aufgrund seines Status als Angehöriger des NATO-Hauptquartiers nicht möglich. Für diese Fälle wurde festge-
legt, dass die deutsche Gemeinde, in der der Soldat seinen letzten Wohnsitz hatte, die Zuständigkeit für die Führerscheinange-
legenheit behält. Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat deshalb die betreffende Stadtverwal-
tung entsprechend informiert und aufgefordert, die Führerscheinangelegenheit zu bearbeiten. 

71. Lärmbelästigungen durch Schießsportanlage und Schreckschussapparate

Ein in eine Weinbaugemeinde zugezogenes Ehepaar beschwerte sich bei dem Bürgerbeauftragten über Lärmbelästigungen durch
Schreckschussapparate in den Weinbergen und durch Schießübungen auf dem Übungsgelände des in der Gemeinde ansässigen Jagd-
und Sportschießclubs. 

Die Überprüfung im Rahmen des Petitionsverfahrens ergab keine Anhaltspunkte dafür, dass der Jagd- und Sportschießclub e. V.
sich bei der Nutzung des Schießplatzes nicht im Rahmen der bereits lange vor Zuzug der Petenten erteilten Genehmigung bewegt.
Hinsichtlich der Genehmigung hat die Überprüfung ergeben, dass dem Verein bereits über die sich aus der Lärmprognose er-
gebenden ruhebedürftigen Zeiten hinaus die Einhaltung einer Mittagspause aufgegeben wurde, obwohl dies rechtlich nicht
zwingend geboten war. Lärmmessungen haben im Übrigen keine unzulässigen Lärmbelästigungen auf dem Grundstück der
Petenten ergeben. 

In Bezug auf die Schreckschussapparate in den Weinbergen hat die Überprüfung ergeben, dass die Winzer, die von dieser Möglichkeit
Gebrauch machten, hierzu die entsprechende Erlaubnis erhalten hatten. Die Erlaubnis wird jeweils mit der Maßgabe erteilt, dass
die Schreckschussapparate nur in der Zeit von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr betrieben werden dürfen. Es muss eine Mindestentfernung
von der Bebauung eingehalten werden. Die Erlaubnis wird jeweils auch nur befristet erteilt, die Einhaltung der Einschränkungen
wird vom Flurhüter regelmäßig kontrolliert. Die zuständige Verwaltung kam bei der Abwägung der Interessen zu dem Ergebnis,
dass unabhängig von der Frage, ob für die Petenten überhaupt eine erhebliche Belästigung gegeben war, das Interesse der Winzer
an der Sicherung ihres Ertrags und somit ihres Einkommens überwiegt. Den Anliegen der Petenten konnte daher aus den genannten
Gründen insgesamt nicht entsprochen werden. 

72. Lärmschutzmaßnahmen

Ein Petent wünschte Maßnahmen zur Reduzierung von Straßenlärm im Zusammenhang mit der Freigabe einer neuen Ortsum-
gehung. 

Die Überprüfung im Rahmen des Petitionsverfahrens ergab, dass ein schalltechnisches Gutachten als Ursache für die Lärmbelästi-
gung teilweise erhebliche Höhendifferenzen im Bereich der Fahrbahnübergänge einer Brücke festgestellt hatte. Die zügige Beseiti-
gung der Unebenheiten wurde angeordnet. Die Eingabe konnte damit abgeschlossen werden. 

73. Irrtum bei Flurbereinigungsverfahren

Ein Petent beschwerte sich über die im Rahmen einer Flurbereinigung erfolgte Zuteilung von Grundstücken. Er war mit den Ab-
findungsgrundstücken nicht einverstanden, da es sich dabei aus seiner Sicht um „saure Wiesen“ handelte. 

Im Rahmen des Petitionsverfahrens stellte sich heraus, dass der Petent bei der Planwunschverhandlung in Unkenntnis der genauen
örtlichen Verhältnisse eine Vereinbarung getroffen hatte, die eine Zuteilung der besagten „sauren Wiesen“ zum Inhalt hatte. Der
Petent wollte eine Änderung dieser Vereinbarung erreichen. Im Rahmen des Petitionsverfahrens wurde eine Lösung bezüglich der
Abfindung gefunden, mit der sich der Petent einverstanden erklärte. Die Eingabe konnte daher einvernehmlich erledigt werden. 

74. Beiträge zur Handwerkskammer

Ein Petent beklagte die Höhe des von der Handwerkskammer angeforderten Beitrags. Er betreibt Hausschlachtungen im Nebe-
nerwerb. Die Einnahmen hieraus betragen im Jahr ca. 500,– bis 550,– €. Die Handwerkskammer forderte den für Erträge bis
12 500,– € anfallenden Mindestbeitrag von 149,– €. Der Petent wollte eine Reduzierung dieser aus seiner Sicht unverhältnismäßigen
Belastung erreichen. Aufgrund der Besonderheiten des hier gegebenen Einzelfalls erklärte sich die Handwerkskammer mit einer
Ausnahmeregelung einverstanden. Der von dem Petenten zu zahlende Beitrag wurde halbiert. 

75. Keine Rente, aber auch keine Rückzahlung von Beiträgen

Eine Petentin beklagte, dass die Landwirtschaftliche Alterskasse nach dem Tod ihres Ehemanns sowohl die Rentenanträge der
Hinterbliebenen als auch eine Rückzahlung der Beiträge abgelehnt hatte. 
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Im Rahmen des Petitionsverfahrens bestätigte sich dann, dass eine Rentenzahlung mangels ausreichender Wartezeiten nicht in Be-
tracht kommt. 

Die Petentin wird allerdings – entgegen einer früheren Entscheidung – die von ihr alternativ angestrebte Beitragserstattung erhalten.
Diese ist zwar nach derzeit geltendem Recht nicht möglich, war allerdings zu einem früheren Zeitpunkt möglich, worauf damals
aber nicht hingewiesen worden war. Dieser unterlassene Hinweis ermöglichte im Rahmen eines so genannten sozialrechtlichen
Herstellungsanspruches die Rückzahlung der Beiträge an die Petentin. 

76. Einstellung der Krankengeldzahlung

Eine Petentin beschwerte sich über die Einstellung von Krankengeldzahlungen durch ihre Krankenkasse. Im Rahmen des Petitions-
verfahrens wurden weitere ärztliche Unterlagen über den Krankheitsverlauf der Petentin bei der Krankenkasse vorgelegt. Die Aus-
wertungen dieser Unterlagen ergaben, dass die Voraussetzungen für eine Krankengeldzahlung weiterhin vorlagen. Eine ent-
sprechende Zahlung wurde veranlasst, sodass die Eingabe einvernehmlich abgeschlossen werden konnte. 

77. Beeinträchtigungen von Anwohnerinnen und Anwohnern durch parkende Lastkraftwagen

Eine Petentin wandte sich an den Bürgerbeauftragten und beklagte, dass Lastkraftwagen vor einem ihr gehörenden Haus parken
und ihre Mieter dadurch beeinträchtigten, dass nicht mehr genug Licht durch die Fenster falle. 

Im Rahmen des Petitionsverfahrens wurde anlässlich eines Ortstermins der Gemeindeverwaltung und des Straßen- und Verkehrs-
amtes eine verkehrsrechtliche Anordnung im Hinblick auf den ruhenden Verkehr in dem gesamten Straßenzug erlassen. Hierdurch
wird im Grunde auch dem Anliegen der Petentin entsprochen, da ein versetztes Parken angeordnet wurde und vor dem Anwesen
der Petentin zukünftig ein Parkverbot besteht. Allerdings stellte dies die Petentin auch nicht 100 %ig zufrieden, da nun Mieterinnen
und Mieter und deren Besucherinnen und Besucher beziehungsweise Kundinnen und Kunden nicht mehr unmittelbar vor dem
Haus parken dürfen. 

78. Befreiung von Rundfunkgebühren

Der Petent beklagte, dass ein Antrag auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht abgelehnt worden war. Er ist Student und
erhält Leistungen nach dem BAföG. Bei der Berechnung war ein fiktiver Unterhaltsanspruch gegen seine Eltern berücksichtigt
worden. Im Rahmen des Petitionsverfahrens ergab die Überprüfung, dass nur die Leistungen nach dem BAföG zu berücksichtigen
sind. Die Befreiung wurde daraufhin erteilt, die Eingabe konnte einvernehmlich erledigt abgeschlossen werden. 

79. Kostenverteilung für Straßenausbau

Eine Interessengemeinschaft (IG) betroffener Anliegerinnen und Anlieger hatte sich wegen des beabsichtigten Ausbaus einer Ver-
kehrsanlage dagegen gewandt, dass der Gemeindeanteil lediglich auf 40 % der beitragsfähigen Kosten festgesetzt wurde. Die Fest-
setzung des Gemeindeanteils erfolgte entsprechend dem Grad des Vorteils für die Allgemeinheit sowie des Anteils der Anliegerinnen
und Anlieger entsprechend dem Verhältnis Ziel- und Quellverkehr der Anlieger zum Durchgangsverkehr. Diese Verteilung war
zunächst zwischen IG und Verwaltung streitig, wobei die Verwaltung in Gesprächen mit der IG um Klärung bemüht war. Mit dem
Beschluss des Stadtrates, den städtischen Anteil auf 45 % zu erhöhen, konnte dem Anliegen dann aber entsprochen werden.

80. Schnelle Reaktion der Straßenverwaltung

Die Petentin beschwerte sich darüber, dass nach der Umgestaltung eines Knotenpunktes der Fahrbahnrand nur noch einen Ab-
stand von ca. 17 Metern zum Wohnhaus der Petentin aufweisen sollte. Auf die Eingabe hin hat das Straßen- und Verkehrsamt die
Ausbauplanung kurzfristig im Sinne der Petentin geändert, sodass nun ein Abstand von ca. 21 Metern zwischen dem Gebäude der
Petentin und dem Fahrbahnrand eingehalten wird.

81. Schulwunsch des Sohnes erfüllt

Der zwölfjährige Sohn der Petentin hatte zuletzt die 6. Klasse eines Gymnasiums besucht, am Ende des Schuljahres aber eine Haupt-
schulempfehlung erhalten. Der Sohn der Petentin hatte den Wunsch geäußert, auf eine Realschule beziehungsweise eine Gesamt-
schule zu wechseln. Entsprechende telefonische Nachfragen der Petentin bei verschiedenen Schulen waren erfolglos. Trotzdem sich
die Petentin erst zwei Wochen vor den Sommerferien an den Bürgerbeauftragten wandte, konnte die Schulbehörde im Laufe des
Petitionsverfahrens mitteilen, dass eine Realschule zur Aufnahme des Sohnes bereit ist.

82. Befreiung von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes

Die Petentin benötigte kurzfristig die Zustimmung des zuständigen städtischen Gremiums wegen einer von ihr beantragten Ab-
weichung von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes, um Verzögerungen ihres Bauvorhabens und finanzielle Nachteile zu ver-
meiden. Trotzdem die Verwaltung zunächst noch grundlegende Verfahrensfragen zu klären hatte, erteilte der zuständige städtische
Ausschuss kurzfristig das erforderliche Einvernehmen zum Antrag der Petentin.

83. Begrenzte Möglichkeiten einer Abgrenzungs- und Abrundungssatzung

Ziel eines Petenten war es, dass ihm gehörende Grundstücksflächen in den Innenbereich einer Gemeinde einbezogen werden, um
deren Bebaubarkeit zu ermöglichen. Im Laufe des Petitionsverfahrens hat die Ortsgemeinde ein seit geraumer Zeit ruhendes Ver-
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fahren zum Erlass einer Abgrenzungs- und Abrundungssatzung wieder aufgenommen und auch abgeschlossen, sodass nun ver-
schiedene Grundstücke des Petenten bauplanungsrechtlich als dem Innenbereich zugehörig zu beurteilen sind. Allerdings konnte
dem Anliegen nur teilweise entsprochen werden, die Einbeziehung weiterer Flächen in den Innenbereich im Rahmen des o. g.
Satzungsverfahrens war rechtlich nicht möglich. Außerdem wandte die Ortsgemeinde ein, dass sie derzeit über ausreichende, dem
Baumarkt zur Verfügung stehende Bauflächen verfügt.

84. Grundstückseigentümerin und Verwaltung gehen aufeinander zu

Eine Petentin war mit dem von der unteren Wasserbehörde vertretenen Standpunkt wegen der Verteilung von Unterhaltungs-
pflichten an einem Gewässer zweiter Ordnung nicht einverstanden. Auf die Eingabe hin hat sich der Landkreis dazu bereit erklärt,
im Herbst die standortfremden Gehölze entlang des Grundstückes der Petentin zu entfernen und durch standortgerechte Gehölze
zu ersetzen. Die Petentin hatte sich im Gegenzug dazu bereit erklärt, den Abtransport des Baumschnitts zu übernehmen.

85. Erneute Wiederholung des Kolloquiums

Die Tochter eines Petenten hatte zweimal die Abschlussprüfung an einer Altenpflegeschule nicht bestanden, bei der Wiederholungs-
prüfung aber lediglich wegen eines schlechten Kolloquiums zur schriftlichen Hausarbeit aus der 1. Abschlussprüfung. Auch war
sie unmittelbar zuvor an einer heftigen Angina erkrankt. Der Petent suchte nach einer Möglichkeit, dass seine Tochter ihre Aus-
bildung doch noch ordnungsgemäß abschließen konnte, zumal sie zum Zeitpunkt der Eingabe bereits einen Arbeitsvertrag besaß.
Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat der Tochter des Petenten im Zuge des Petitionsverfahrens die Möglichkeit
einer erneuten Wiederholung des Kolloquiums eingeräumt.

86. Einschaltung der unteren Bauaufsichtsbehörde brachte Durchbruch

Ein Petent hatte im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes zunächst mit der Errichtung eines gastronomischen Betriebes begonnen.
Nach Fertigstellung des Rohbaues hatte er gemeinsam mit den anderen Bauherren seine Absichten dahin gehend geändert, dass an-
stelle des gastronomischen Betriebes ein Ausstellungs- und Verkaufsraum für Motorräder mit Werkstatt in dem Rohbau geschaffen
werden sollte. Dem stand die Ortsgemeinde ablehnend gegenüber. Im Laufe des Petitionsverfahrens einigten sich Petent und Orts-
gemeinde wegen der baulichen Nutzung des Grundstücks in Anbetracht der Festsetzungen des geltenden Bebauungsplanes dann
auf die Errichtung von vier Doppelhäusern sowie einer ebenfalls wohnbaulichen Nutzung des bereits vorhandenen Rohbaus.

87. Klärung der Rechtslage und Befriedung

Ein Petent war mit verschiedenen Veröffentlichungen der Ortsgemeinde im amtlichen Teil des Mitteilungsblattes der Verbands-
gemeinde nicht einverstanden, wobei später als Hintergrund persönliche Differenzen mit dem Ortsbürgermeister festgestellt
wurden. Im Laufe des Petitionsverfahrens wurde die Rechtslage dahin gehend geklärt, dass es sich bei den von dem Petenten ange-
sprochenen Fällen um unzulässigerweise veröffentlichte Mitteilungen im amtlichen Teil des Mitteilungsblattes handelte. Die zu-
ständige Kreisverwaltung hat die Verbandsgemeindeverwaltung und den Ortsbürgermeister aufgefordert, künftig die ent-
sprechenden rechtlichen Vorgaben der Gemeindeordnung und der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften sowie Durch-
führungsverordnungen zu beachten.

Außerdem wurden die zwischen Petent und Ortsbürgermeister bestehenden Unstimmigkeiten auf hartnäckiges Betreiben des
Bürgerbeauftragten hin während eines Gespräches beigelegt.

88. Klärung der Zuständigkeit

Ein von einem Petenten landwirtschaftlich genutztes Grundstück liegt im Geltungsbereich eines Landschaftsplanes, weshalb die
Zufahrt mit landwirtschaftlichen Gerätschaften zu diesem Grundstück problematisch ist. Bei dieser Petition war es vorrangig die
Aufgabe des Bürgerbeauftragten, für den Petenten die für die Beurteilung seiner Angelegenheit zuständige Verwaltung herauszu-
finden. Zunächst wurde von der Erforderlichkeit einer Befreiung gemäß § 38 Landespflegegesetz seitens der Struktur- und Ge-
nehmigungsdirektion Nord ausgegangen. Nach Durchführung einer Ortsbesichtigung genügte dann aber eine Genehmigung durch
die Kreisverwaltung, die dem Petenten die Herstellung einer befestigten Zufahrt auch erlaubte.

89. Hauptsache entsorgt!!

Bei dem Grundstück eines Petenten wurde seitens der Verwaltung vor einiger Zeit ein fehlerhafter Kanalanschluss festgestellt. Da-
durch wurde das auf dem Grundstück anfallende Abwasser ungeklärt über den Regenwasserkanal entsorgt. Der Petent war der An-
sicht, dass er zu Unrecht zu Gebühren für die Abwasserbeseitigung herangezogen wurde und begehrte deren Erstattung.

Die Verwaltung hat im Verlauf des Petitionsverfahrens zunächst darauf hingewiesen, dass das auf dem Grundstück tatsächlich an-
gefallene Schmutzwasser zwar fälschlicherweise in den Regenwasserkanal eingeleitet wurde, eine Entsorgung, wenn auch ungeklärt,
aber stattgefunden hat. Zudem scheidet für die Verwaltung eine Erstattung der Kanalgebühren schon wegen der mittlerweile ein-
getretenen Bestandskraft aller Entgeltbescheide aus. Die Verwaltung sieht sich in ihrer Vorgehensweise auch durch ein Urteil des
Landgerichts Frankenthal bestätigt, wonach es im originären Verantwortungsbereich eines jeden Hauseigentümers liegt, dafür zu
sorgen, dass die Abwässer ordnungsgemäß eingeleitet werden. Der Bürgerbeauftragte konnte daher in diesem Fall nicht weiter-
helfen.
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90. Was lange währt, wird endlich gut!

Die Petenten hatten den Bürgerbeauftragten um Unterstützung im Hinblick auf die gegenüber der Orts- und Verbandsgemeinde
bestehenden, nicht unbeträchtlichen Abgabenrückstände gebeten. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich zunächst heraus, dass
die Petenten der Verwaltung – trotz mehrfacher Aufforderungen – noch keine entscheidungserheblichen Unterlagen bezüglich der
Prüfung einer Billigkeitsmaßnahme zur Verfügung gestellt hatten. Es war daher vorrangige Aufgabe des Bürgerbeauftragten, die
Petenten von dieser Notwendigkeit zu überzeugen beziehungsweise sie zur Vorlage der Unterlagen anzuhalten. Nachdem die
Petenten dann die Unterlagen vorgelegt hatten, konnten die gestellten Stundungsanträge mit sehr moderaten monatlichen Raten-
zahlungen genehmigt werden; so konnte die Eingabe erfolgreich abgeschlossen werden.

91. Sofortiges Entgegenkommen der Gemeinde

Ein Teil des Privatgrundstücks eines Petenten beziehungsweise dessen Tochter gehört zur öffentlichen Verkehrsfläche, wobei dies
aber eher zufällig festgestellt wurde und der Ortsgemeinde auch bis dato nicht bekannt war. Im Laufe des Petitionsverfahrens hat
sich die Ortsgemeinde aber sofort dazu bereit erklärt, die in Frage kommende Grundstücksfläche von rund 15 m² von dem Peten-
ten anzukaufen. 

92. Verzicht auf Rückkaufsrecht

Ein Petent hatte 1999 ein Grundstück von seiner Ortsgemeinde zu einem vergünstigten Kaufpreis erworben. Um Grundstücks-
spekulationen vorzubeugen, wurde ein befristetes Rückkaufsrecht der Ortsgemeinde in den Kaufvertrag aufgenommen. Nach Bau
und Bezug des Wohnhauses möchte der Petent dies jetzt wieder verkaufen, um mit seiner Familie nach Kanada auszuwandern. Die
Gemeinde beharrte zunächst auf dem Rückkaufsrecht, wodurch der Petent erhebliche finanzielle Einbußen hätte hinnehmen
müssen. Im Petitionsverfahren wurde dann aber erreicht, dass die Gemeinde nach Zahlung der Differenz zwischen dem damaligen
Kaufpreis je m² Grundstücksfläche und dem heutigen ortsüblichen Kaufpreis auf ihr Rückkaufsrecht verzichtet.

93. Flexible Bauverwaltung

Ein Petent wandte sich gegen bestimmte Regelungen eines Bebauungsplans, mit denen private Grünflächen festgesetzt wurden. Mit
der Vereinbarung, dass anstelle einer mindestens vier Meter breiten und 15 Meter langen Hecke lediglich drei Gruppen von min-
destens drei bis fünf Sträuchern auf dem Grundstück des Petenten anzupflanzen sind, konnte diesem aber weitergeholfen werden.
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5. Teil – Statistik

I. Eingaben, die dem Bürgerbeauftragten im Berichtsjahr zur Bearbeitung vorlagen

1. Neueingänge 3 067 = 100,0 %

a) zulässige Eingaben 2 774 = 90,4 %
(vgl. III)

b) unzulässige Eingaben 293 = 9,6 %
(vgl. IV)

2. unerledigte Eingaben
aus den Vorjahren 1 004

insgesamt 4 071
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Entwicklung der Gesamtzahl der Eingaben 
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II. Aufgliederung der Neueingänge im Berichtsjahr nach Art des Eingangs und nach Personen

1. Nach Art des Eingangs

a) schriftliche Eingaben 1 843 = 60,1 %
b) persönliche Eingaben 632 = 20,6 %
c) telefonische Eingaben 592 = 19,3 %

insgesamt 3 067 = 100,0 %

2. Nach Personen

a) Einzelpersonen
aa) Männer 1 943 =63,4 %
bb) Frauen 1 109 =36,1 % 3 052 = 99,5 %

b) Petentengruppen 15 = 0,5 %

insgesamt 3 067 = 100,0 %

III. Zulässige Eingaben des Berichtsjahres
aufgegliedert nach Sachgebieten (vgl. I. 1. a)

Sachgebiet Zahl der Eingaben
absolut in v. H.

1 – Rechtspflege 343 12,4 

2 – Ordnungsverwaltung 508 18,3

3 – Gemeindeverfassungsrecht/Kommunales Abgabenrecht 230 8,3

4 – Tarif-, Beamten- und Sozialversicherungsrecht 257 9,3

5 – Sozialwesen 506 18,2

6 – Wirtschaftsordnung 146 5,3

7 – Kultur 194 7,0

8 – Landwirtschaft und Umwelt 264 9,5
9 – Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 326 11,7

zusammen 2 774 100,0

unzulässige Eingaben (vgl. I. 1.b) 293
unerledigte Eingaben aus den Vorjahren (vgl. I. 2.) 1 004

zu bearbeitende Eingaben insgesamt (vgl. I.) 4 071
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Zulässige Eingaben der Berichtsjahre 2001 bis 2002
aufgegliedert nach Sachgebieten

(Prozentsatz bezogen auf die Gesamtzahl der Eingaben)
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Nachstehend erfolgt eine detaillierte Darstellung der einzelnen Sachgebiete:
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Detaillierte Darstellung der einzelnen Sachgebiete:

Eingaben %

1 – Rechtspflege
1.1 Gerichte 54 1,9
1.2 Staatsanwaltschaften 40 1,4
1.3 Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte, Notariate 8 0,3
1.4 Strafvollzug 165 5,9
1.5 Vollzugslockerungen 41 1,5
1.6 Ärztliche Versorgung im Strafvollzug 27 1,0
1.7 Gnadensachen 8 0,3

343 12,3

2 – Ordnungsverwaltung
2.1 Allgemeine polizeiliche Angelegenheiten 19 0,7
2.2 Vollzugspolizei, polizeiliche Ermittlungsverfahren 33 1,2
2.3 Straßenverkehrsrecht, Führerschein, ÖPNV, Bahn 144 5,2
2.4 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeit 264 9,5
2.5 Pass- und Meldewesen 14 0,5
2.6 Personenstandswesen 14 0,5
2.7 Wahlen und Statistik 6 0,2
2.8 Brand- und Katastrophenschutz 3 0,1
2.9 Bestattungswesen 11 0,4

508 18,3

3 – Gemeindeverfassungsrecht – Kommunales Abgabenrecht
3.1 Gebühren 24 0,9
3.2 Beiträge 94 3,4
3.3 Anschlusskosten 10 0,3
3.4 Sonstige kommunale Abgaben 9 0,3
3.5 Grundstücksangelegenheiten 61 2,2
3.6 Wirtschaftliche Einrichtungen 2 0,1
3.7 Gemeindeverfassungsrecht 30 1,1

230 8,3

4 – Tarif-, Beamten- und Sozialversicherungsrecht
4.1 BAT und Zusatzversorgung 16 0,6
4.2 Besoldung, Beihilfe 36 1,3
4.3 Anstellungsverhältnis 35 1,3
4.4 Versorgung 10 0,3
4.5 Krankenversicherung 56 2,0
4.6 Rentenversicherung 84 3,0
4.7 Unfallversicherung 19 0,7
4.8 Soldatenversorgung, Unterhaltssicherung 1 0,1

257 9,3

5 – Sozialwesen
5.1 Sozialhilfe, soziale Hilfen allgemein 305 11,0
5.2 Pflegeversicherung, Landespflegegeld, Blindengeld 24 0,9
5.3 Wohngeld 27 1,0
5.4 BAföG, Bundeserziehungsgeld 21 0,8
5.5 Schwerbehinderte und Kriegsopfer 62 2,2
5.6 Wiedergutmachung, Lastenausgleich 8 0,3
5.7 Behindertenrecht 20 0,7
5.8 Gesundheitswesen 39 1,4

506 18,3
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Eingaben %

6 – Wirtschaftsordnung
6.1 Wirtschaftsförderung 8 0,3
6.2 Wirtschaftsordnung 20 0,7
6.3 Fremdenverkehr 1 0,1
6.4 Wohnungsbauförderung 14 0,5
6.5 Modernisierung, sonstige Förderprogramme 8 0,3
6.6 Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen 9 0,3
6.7 Steuern 86 3,1

146 5,3

7 – Kultur
7.1 Schulische Angelegenheiten 67 2,5
7.2 Weiterbildung 4 0,1
7.3 Hochschulwesen 10 0,3
7.4 Rundfunk, Fernsehen, Gebührenbefreiung 14 0,5
7.5 Sonstige kulturelle Angelegenheiten 4 0,1
7.6 Kinder-, Jugend-, Personensorge 90 3,3
7.7 Sport 5 0,2

194 7,0

8 – Landwirtschaft und Umwelt
8.1 Landwirtschaft und Weinbau 34 1,3
8.2 Jagd, Forst, Fischerei 9 0,3
8.3 Landschaftspflege, Umweltschutz, Tierschutz 15 0,5
8.4 Katasterwesen 8 0,3
8.5 Gewässerunterhaltung, Wasserrecht, Hochwasser 21 0,8
8.6 Frisch- und Abwasser, Strom- und Gasversorgung 37 1,3
8.7 Gewerbeaufsicht 9 0,3
8.8 Immissionsschutz, Schornsteinfeger 109 3,9
8.9 Abfallwirtschaft 22 0,8

264 9,5

9 – Bauordnungs- und Bauplanungsrecht
9.1 Bauleitpläne, Regionalplanung 41 1,5
9.2 Baugenehmigungsverfahren 150 5,4
9.3 Abrissverfügungen 32 1,2
9.4 Denkmalpflege, Dorferneuerung 10 0,3
9.5 Umlegungsverfahren 13 0,5
9.6 Straßenbauplanung 52 1,9
9.7 Grunderwerb für Straßenbau 10 0,3
9.8 Straßenunterhaltung 18 0,6

326 11,7

Gesamt: 2 774 100,0
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IV. Unzulässige Eingaben des Berichtsjahres 
(Eingaben, bei denen von vornherein eine 
Unzulässigkeit festgestellt wurde, vgl. I. 1. b)

Zahl der Eingaben
absolut in v. H.

1. Eingaben, bei denen eine Zuständigkeit oder rechtliche 
Einwirkungsmöglichkeit einer Landesbehörde nicht 
gegeben ist 144 49,2

2. Eingaben, deren Behandlung einen Eingriff in ein 
schwebendes gerichtliches Verfahren oder die Nach-
prüfung einer richterlichen Entscheidung bedeuten würde 34 11,6

3. Eingaben, bei denen es sich um ein rechtskräftig  
abgeschlossenes gerichtliches Verfahren handelt und 
das Vorbringen eine Wiederaufnahme des Verfahrens 
oder eine Abänderung der getroffenen richterlichen 
Entscheidung bezweckt 37 12,6

4. Eingaben, die ein konkretes Anliegen oder einen er-
kennbaren Sinnzusammenhang nicht enthalten 6 2,0

5. Eingabe, die kein neues Sachvorbringen gegenüber 
einer bereits beschiedenen Eingabe enthält 1 0,3

6. Eingaben, bei denen es sich um zivilrechtliche Streitig-
keiten zwischen Privatpersonen handelt 57 19,5

7. Eingaben, bei denen es sich um eine Angelegenheit handelt, 
die Gegenstand eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungs-
verfahrens ist 4 1,4

8. Sonstiges 10 3,4

insgesamt 293 100,0
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V. Eingaben, die im Berichtsjahr 
abschließend bearbeitet wurden

Zahl der Eingaben

Zulässige Eingaben

nicht einvernehmlich erledigt 575
einvernehmlich erledigt 431
teilweise einvernehmlich erledigt 26

der Landesregierung überwiesen
zur Berücksichtigung 1
in sonstiger Weise erledigt 311 *)

von den Petenten zurückgezogen 128 *)

Empfehlung einer gerichtlichen Entscheidung –
Auskunft erteilt 1 074

erledigte, zulässige Eingaben zusammen 2 546

Unzulässige Eingaben

Eingaben, bei denen von vornherein eine
Unzulässigkeit festgestellt wurde 293

Eingaben, bei denen nach weiterer Prüfung
die Unzulässigkeit festgestellt wurde 146

im Berichtsjahr insgesamt erledigt 2 985

Der Bürgerbeauftragte hatte bei 439 (*) Eingaben keinen Einfluss auf deren Erledigung.

Von den verbleibenden 2 107 Eingaben wurde dem Anliegen

vollständig abgeholfen bei 431 Eingaben = 20,5 %
teilweise abgeholfen bei 26 Eingaben = 1,2 %
eine Auskunft erteilt bei 1 074 Eingaben = 51,0 %

Somit konnte bei 1 531 Eingaben = 72,7 %
geholfen bzw. weitergeholfen werden.
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VI. Herkunft der Eingaben nach dem Wohnsitz der Petenten und Petentinnen in den kreisfreien Städten und Landkreisen 

Verwaltungsbezirk Anzahl der Eingaben Eingaben je 10 000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner

davon
insgesamt schriftlich persönlich 2002 2001

Kreisfreie Städte
Frankenthal 15 11 4 3,1 3,8
Kaiserslautern 44 24 20 4,4 5,1
Koblenz 80 55 25 7,4 8,2
Landau 28 16 12 6,8 4,9
Ludwigshafen 51 25 26 3,1 2,6
Mainz 261 103 158 14,1 11,7
Neustadt an der Weinstraße 32 18 14 5,9 3,0
Pirmasens 27 15 12 6,0 3,3
Speyer 24 18 6 4,8 2,6
Trier 45 29 16 4,5 4,8
Worms 36 25 11 4,5 4,2
Zweibrücken 17 10 7 4,7 5,0

Landkreise
Ahrweiler 97 51 46 7,4 8,2
Altenkirchen 77 54 23 5,6 7,2
Alzey-Worms 99 51 48 7,9 7,7
Bad Dürkheim 84 45 39 6,2 5,8
Bad Kreuznach 126 70 56 8,0 9,6
Bernkastel-Wittlich 106 66 40 9,3 9,2
Birkenfeld 58 33 25 6,4 7,6
Bitburg-Prüm 72 35 37 7,5 7,5
Cochem-Zell 64 27 37 9,7 7,3
Daun 55 28 27 8,6 9,6
Donnersbergkreis 85 40 45 10,8 9,4
Germersheim 48 25 23 3,9 5,2
Kaiserslautern 61 35 26 5,5 7,8
Kusel 58 28 30 7,4 9,3
Ludwigshafen 71 37 34 4,8 4,9
Mainz-Bingen 172 66 106 8,8 9,3
Mayen-Koblenz 133 86 47 6,3 7,5
Neuwied 74 47 27 4,0 6,2
Rhein-Hunsrück-Kreis 76 37 39 7,2 10,4
Rhein-Lahn-Kreis 81 59 22 6,3 7,6
Südliche Weinstraße 37 22 15 3,4 5,7
Südwestpfalz 50 26 24 4,8 6,6
Trier-Saarburg 85 58 27 6,2 5,3
Westerwaldkreis 138 87 51 6,8 7,3

insgesamt 2 667 1 462 1 205 6,6 7,1

aus anderen Bundesländern und Ausland 165 146 19 5,4 *) 6,3 *)

aus den Justizvollzugsanstalten 235 234 1 7,7 *) 7,8 *)

zusammen 3 067 1 842 1 225

*) bezogen auf die Gesamtzahl der Eingaben
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Feststellungen über die Art der Erledigung der vom 
Bürgerbeauftragten zu bearbeitenden zulässigen 

Eingaben in 2002

1

2

27,3 % der Petentinnen und 
Petenten konnte nicht 
geholfen werden.72,7 % der Petentinnen 

und Petenten wurde 
geholfen bzw. 
weitergeholfen.
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